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I .

Post - und Telegrapheuwescu . — Postiibcrweisungs - und Scheckverkehr . — Postgiroverkchr. —
Bestiiumuiigcu siir die Benutzung der Fernsprechanschliisse. — Die Bekämpfung übertragbarer Krank¬
heiten . — Berbrauchsstcuerorduung. — Kamiureiuigung . — Dienstmaunsordnung . — Droschkcnorduuug.— Städtisches Krankenantoiuobil . — Meldeweseu . — Desinfektion . — Bestattungswesen . — Sonntags¬

ruhe. — Ladenschluß an Werktagen. — Straßenbahntarif.

Post - und Telegraphemvesen .
Bemerkungen : Im nachfolgenden Text ist unter „Sommer " die Zelt vom 1. April bis 30 . September nnd nnter

„Winter" die Zeit vom 1. Oktober bis LI. März zn verstehen.

Postamt 1 (Hauptpost ) , Kaiserst. 217.
Geöffnet an Werktagen : 7 Uhr vormittags bis 8 Uhr abends im Sommer ,8 Uhr vormittags bis 3 Uhr abends im Winten

„ „ Sonn- und Feiertagen " : 7 bis 9 Uhr vormittags , 11 '/- Uhr vormittags bis12V - Uhr nachmittags lin Sommer .
3 bis 9 Uhr vormittags , 11 '/ - Uhr vormittags bis12 '/? Uhr nachmittags im Winter .

Der Ausgabeschalter ist im Winter bereits 7 '/- Uhr vormittags geöffnet.Außerhalb der Schalterdienststnnden können gegen eine besondere Gebühr von20 Pf . aufgeliefert werden - Einschreibbrieffendnngen bis 12 Uhr nachts am Telegramm -Annahmesämlter , gewöhnliche nnd eingeschriebene Pakete mir werktags bis 9 /̂z Uhr abendsin der Packkammer, Eingang dnrch den Hof .
Vom Postamt 1 ans erfolgt die Bestellung der Briefe und Zeitnngen , der Wertbriefe ,der Adressen zu Zollpakcten, der Einschreibbriefe, der Postanfträqe, der Briefe mit Nach¬nahme , der Postanweisungen uud Zahlungsanweisungen der Postscheckämter nach demOrts bestellbezirk ferner die Bestellung aller Sendungen nach dem Land bestellbezirk '" ",sowie die Ausgabe der postlagernd Karlsruhe (ohne Bezeichnung des Postamts) gestelltenSendungen; daselbst findet anch die Auszahlung der Renten der Unfall- , Jnvaliditäts - uudAltersversicherung statt .
Vollmachten und Wohnungsanzeigen sind ausschließlich bei dem Postamt 1abzugeben .
Ortschnelldienst uud Eilabholungsdienst siehe bei Telegrapheuamt nächsteSeite.

^ >̂ 6 allgemeine Feiertage mit der bezeichneten Wirkung gelten folgende : Nenjahrsfeft , Karfreitag , Ostermontag ,kynsti Hunmelsahrt , Pfingstmontag , Fronleichnam , Christfest, Stephanstag, sowie Großhcrzogs nnd Kaisers Geburtstag.LandSestellbezirk von Karlsruhe umfaßt das Schübenhaus , de » Roseuhos, Lackfabrik Behrens, Krems >k« tnmpi, Bethabara, Baumanns Sandgrube, Schreinerei Schaller und das Hans der Witwe Schäfer .
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I . 2 Örtliche Posteinrichtungen .

Postamt 2 (Hauptbahnhof ) .
Geöffnet an Werktagen : 7 Uhr vormittags bis 8 Uhr abends nn Sommer .

8 Uhr vormittags bis 8 Uhr abends im Winter .
„ „ Sonn - und Feiertagen : 7 bis 9 Uhr vormittags , II ' /? Uhr vormittags bis

12 '/, Uhr nachmittags im Sommer .
8 bis 9 Uhr vormittags , 11 ' /z Uhr vormittags bis

12 '/ü Uhr nachmittags im Winter .
Außerhalb der Schalterdienststunden können gegen eine besondere Gebühr von

2V Pf . aufgeliefert werden : Einschreibsendungen und gewöhnliche Pakete jederzeit.
Annahme von Telegrammen ununterbrochen .
Öffentliche Fernsprechstelle .
Vom Postamt 2 aus werden die Pakete mit und ohne Wertangabe nach dem Ortsbestell¬

bezirk und die Eilsendungen bestellt .
Dem Postamt 2 ist die Posthalterei unterstellt .

Postamt 3, Waldhornst . 21 . (Zweigstelle des Postamts 2 .)
Geöffnet an Werktagen : von 7 bzw . 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr abends.

„ „ Sonn - und Feiertagen : von 7 bzw . 8 bis 9 Uhr vormittags .
Annahme von Telegrammen während der Schalterdienststunden .
Öffentliche Fernsprechstelle .

Postamt 4, Marienst . 28 . (Zweigstelle des Postamts 2, >
Geöffnet an Werktagen : von 7 bzw . 8 Uhr vormittags bis 12V, Uhr nachmittags und von

l '/s Uhr nachmittags bis 8 Uhr abends.
„ „ Sonn und Feiertagen : von 7 bzw . 8 bis 9 Uhr vormittags .
Annahme von Telegrammen wäbrend der Schalterdienststunden .
Öffentliche Fernsprechstelle . Mährend des Krieges geschlossen.)

Postamt 5, Sofienst . 160 a . (Zweigstelle des Postamts 1 .)
Geöffnet an Werktagen : von 7 bzw . 8 bis 1 Uhr vormittags und von 2 Uhr nachmittags

bis 8 Uhr abends.
„ „ Sonn - und Feiertagen : von 7 bzw . 8 bis 9 Uhr vormittags .
Annahme von Telegrammen während der Schalterdienststunden .
Öffentliche Fernsprechstelle .

Postamt 6, Kriegsst . 5 a. (Zweigstelle des Postamts 2.)
Geöffnet an Werktagen : von 7 bzw . 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr abends.

„ Sonn - und Feiertagen : von 7 bzw . 8 bis 9 Uhr vormittags .
Annahme von Telegrammen mährend der Schalterdienststunden .
Öffentliche Fernfprech stelle . (Während des Krieges geschlossen.)

Telegraphenamt, Kaiserst. 217 (Hauptpostgebäude , westlicher Eingang) .
Ohne Unterbrechung Tag nnd Nacht für den Telegramm - und Fernsprechverkehr für

das Publikum geöffnet.
Öffentliche Fernsprechstelle .
Besorgung des für Alt - Karlsruhe uud die Stadtteile Mühlburg

mit Rheinhafen , Grünwinkel nnd Beiertheim eingeführten Ortschnell¬
dienstes . Im Ortschnelldienst läßt die Postverwaltung gewöhnliche Briefe und Karten
im Gewicht bis 25t) Z durch besondere Boten auf Verlangen des Publikums aus der
Wohnung usw . abholen und unmittelbar anschließend durch diese Boten bestellen . Aufträge
werden in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends ausgeführt und können durch
Fernsprecher, mündlich am Schalter oder schriftlich angemeldet werden. Anmeldungen am
Fernsprecher (Och- 4074) sind an das Telegraphenamt (Telegrammabfertiguugstelle) zu richten.
Die Gebühren sür die Erledigung eines Auftrags betragen a ) innerhalb Alt -Karlsruhe (I . Zone)
50 Pf . , b > für einen solchen innerhalb , von und nach den Stadtteilen Mühlburg , Grün¬
winkel , Beiertheim ( II . Zone ) 75 Pf . , für das Zurückbringen einer Antwort werden im
Falle s, 25 Pf . , im Falle b 4V Pf . erhoben. Bei gleichzeitiger Abholung und Eilbestellung
mehrerer Seuduugen desselben Auftraggebers tritt eine Ermäßigung der Gebühren ein ,
worüber bei den Postanstalten Auskunft erteilt wird .

Wahrnehmung des Eilabholungsdienstes d . h . der Abholung gewöhnlicher
Briefsendungen und Telegramme im Ortbestellbezirk des Postamt 1 ( Kaiserstraße 217 )
zwecks Auslieferung znr Weiterbeförderung . Für die Abholung einer Sendung sind 25 Pf .,
bei gleichzeitiger Abholung mehrerer Sendungen für jede weitere Sendung 10 Pf . zu entrichten.
Die Anmeldnng von Aufträgen kann durch Fernsprecher ( tzch- 4074 ) , mündlich am Schalter
oder schriftlich erfolgen. Anträge sind innerhalb des Ortbestellbezirks des Postamt 1 an das
Telegraphenamt (Telegrammabfertigungstelle ) , innerhalb der eingemeindeten Vororte an
die daselbst befindlichen Postanstalten zu richten.



Örtliche Posteinrichtungen .

vormittags

vormittags

und 1 bis 7 ' /« Uhr

und 1 bis 7 ' /« Uhr

nachmittags

nachmittags

Postscheckamt, Stephanstraße .
Geöffnet nur an Werktagen : 9 Uhr vormittags bis 12 ' /z Uhr nachmittags , 2 '/, bis 5 Uhr

nachmittags .
Schluß fürZahlkarten und sonstige Buchungen 3Uhr nachm .,

für Kassenschecks um 6 Uhr nachmittags .
Postamt Miihlburg , Nuitsst . k .

Geöffnet an Werktagen : von 7 Uhr vormittags bis 7V, Uhr abends im Sommer ;
von 8 Uhr vormittags bis 7 ' / , Uhr abends im Winter .

„ „ Sonn - und Feiertagen : von 7 bis 9 Uhr vormittags , 11 '/, Uhr vormittags
bis 12 ' /, Uhr nachmittags im Sommer ;

von 3 bis 9 Uhr vormittags , 11 ' /, Uhr vormittags
bis 12 ' /s Uhr nachmittags im Winter .

Annahme von Telegrammen an Werktagen von 3 Uhr vormittags bis 8 Uhr
abends ununterbrochen . An Sonn - und Feiertagen von 5 Uhr vormittags bis 1 ' /, Uhr
nachmittags .

Öffentliche Fernsprechstelle .
Postamt Griinwinkel , Durmcrsheimerst . 55 .

Geöffnet an Werktagen : von 7 bis 12 Uhr
im Sommer ;

von 8 bis 12 Uhr
im Winter .

„ „ Sonn - und Feiertagen : von 7
bis 12V, Uhr nachmittags im Sommer ;

von 8 bis 9 Uhr vormittags , 11 ' /, Uhr vormittags
bis 12 ' /, Uhr nachmittags im Winter .

Annahme von Telegrammen während der Schalterdienststunden , ferner an
Werktagen sowie an Sonn - und Feiertagen von 5 " Uhr bis 7 bzw . 8 Uhr vorm ., 12 bis 1 Uhrund 7^/4 bis 7 ' , Uhr nachm . , außerdem an Sonn - und Feiertagen vno 5 bis 6 Uhr abends .

Öffentliche Fernfprechstelle .
Postamt Rüppurr , Rastattcrst . 52 .

Geöffnet an Werktagen : von 7 bis 12 Uhr vormittags
im Sommer ;

von 8 bis 12 Uhr vormittags
im Winter .

„ „ Sonn - und Feiertagen : von 7 bis 9 Uhr vormittags , 11 '/, Uhr vormittags
bis 12 V, Uhr nachmittags im Sommer ;

von 8 bis 9 Uhr vormittags , 11 ' /z Uhr vormittags bis 12 ' /,
Uhr nachmittags im Winter .

Annahme von Telegrammen während der Schalterdienststunden .
Öffentliche Fernsprechstelle .

Amtliche Verkaufstellc » vo» Postwertzeichen befinden sich -

bis 9 Uhr vormittags , 11 '/, Uhr vormittags
bis 12 ' /, Uhr nachmittags im Soi

und 2 bis 7 Uhr nachmittags

und 2 bis 7 Uhr nachmittags

Augartenst . 20 : Jean Den gl er , Friseur .
Augartenst . 83 : Friedrich Braun .
Durlacherst . 28 : G . Schneider .
Durlacherallee 37 : Theod . Lorch er , Fri¬

seur .
Gerwigst . 48 : Wilh . Steinbach .
Kaiserst . 68 : W . Lud ins Nachf . I . Dut¬

te n h 0 s e r .
Kaiferst . Ms : Müller H Gräsf .
Karlst . 74 : Otto Fischer .
Karlst . 96 : Fritz Schlebach .
Kriegsst . 173 : Wilh . Erles
Ludwig -Wilhelmst . 3 : Gust . Lang .
Luisenst . 68 : Jos . Renner .
Morgenst . 12 : A. Speck .
Scherrst . 12 : K . Kraus .
Tullast . 82 : Julie Völker .
Waldst . 11 : Th . Günther .

Werderst . 41 : I . Eisele .
Zähringerst . 9 : H . Neuheller .

In Mühllmrg bei :
Kaufmann Moritz We ., Rheinst . 62s .
Kaufmann Karl Lampert , Kaiserallee 74 .
Kaufmann Karl Gröber , Hardtst . 13.
WerkM . Wilh . Pfeifer , Rheinst . 62 .

In Daxlandcn bei :
Martin Kutter er , Psalzst . 9.

In Grünwinkel bei :
Fr . Burkardt , Bäcker , Mörscherst . 19.

In Rüppurr bei :
Kaufmann van Venr 0 0 y , Rastatterst . 68.
Kaufmann Ludwig Hügle , Langest . 88.
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Gebührentarif .

Gebührentarif für Postsendungen.

a . Innerhalb des Deutschen Reichs * und im Verkehr mit Österreich -Ungarn und Luxemburg .
( Gebührentarif für Feldpostfeuduugen siehe am Schlüsse dieses Abschnittes auf Seite I . 6)

Briefe kosten im Orts - und Nachbarartsverkehr ^ - frankiert bis 250 x 5 Pf . , unfrankiert
10 Pf . ; im Fernverkehr bis zum Gewicht von 20 ^ auf alle Entfernungen frankiert
10 Pf ., unfrankiert 20 Pf . , bei größerem Gewicht bis 250 ^ frankiert 20 Pf . , unfrankiert 39 Pf .

Brieftelegramme siehe Seite I . 13.
Kartenbricfe 10 Pf . (bis 20 Z) .
Soldatenbriefe bis zum Feldwebel oder Wachtmeister einschl . auswärts , als „ Soldatenbries — Eigene

Angelegenheit des Empfängers " bezeichnet und nicht über 60 ^ wiegend , werden im
Deutf ch en Rei ch e jedoch nicht nach dein Orts - oder Landbestellbezirk des Aufgabeortes —
portofrei befördert.

Briefe mit Postzustelluilgsurkuiide . Außer dem tarifmäßigen Porto für den Hinweg des Schreibens
uud die Rücksendung der Zustelluugsurkuude wird an Zustellnugsgeb ü h r 20 Pf . erhoben .

Briefe mit Wertangabe kosten ohne Unterschied des Gewichts auf Entfernungen bis einschl . 75 km
20 Pf . Porto , auf alle weitereu Entfernungen 40 Pf . Porto , unfrankierte außerdem einen
Portozuschlag von 10 Pf . lfür unzureichend frankierte wird keiner erhoben ) . Verfichernngs-
gebühr 5 Pf . für je 300 M . mindestens 10 Pf .

Postkarten kosten 5 , mit Antwort 10 Pf .
Unfrankierte Postkarten unterliegen der doppelten Taxe für frankierte Postkarten.
Postkarten , die deu Bestimmungen nicht entsprechen , werden wie Briefe behandelt.

Drucksachen unter Kreuzband und Warenproben ohne Brief sind dem Frankozwang unterworfen .
1 . Für Drucksachen beträgt das Porto : bis 50 g- einschl . 3 Pf . , über 50 bis 100 ß
einschl . 5 Pf ., über 100 bis 250 K einschl . 10 Pf . , über 250 bis 500 A einschl . 20 Pf . , über
500 ^ bis 1 KZ einschl . 30 Pf . , über 1 bis 2 (nur im Verkebr mit den dentfchen Schutz¬
gebieten und den deutschen Postnnstalten in China und Marokko) 60 Pf . 2. Für Waren¬
proben beträgt das Porto in Deutschland bis 250 Z 10 Pf . , über 250 bis 500 Z 20 Vf .,
nach den deutschen Schutzgebieten usw . , Österreich-Ungarn uud Luxemburg bis 2Z0 g 10 Pf .,über 250 A bis 350 L' 20 Pf . Drucksachen uud Warenproben , welche nicht frankiert fiudoder den sonstigen Bestimmungen der Postordnung nicht entsprechen , gelangen nicht zur
Absenduug. Für unzureichend frankierte Drucksachen nnd Warenproben wird dem Empfängerder doppelte Betrag des fehlenden Portoteils in Ansatz gebracht ( auf eine dnrch 5 teilbare
Pfennigsumme aufgerundet).

Biicherzettel 3 Pf .
Geschäftspapiere (Frankozwang ) kosten bis 250 K einschl . 10 Pf . , über 250 bis 500 K- einschl.20 Pf . , über 500 s? bis 1 KZ einschl . 30 Pf . , über 1 bis 2 kx (nur im Verkehr mit den

deutschen Schutzgebieten und den deutschen Postanstalten in China und Marokko) 60 Pf .
Nach Österreich - Ungarn als Brief oder Paket zu senden , da Geschäftspapiere nicht
zugelassen sind .

Postanweisungen. Innerhalb Deutschlands nnd im Verkehr mit den deutschen Schutz-
gebieteu , Gebühr bei einer Zahlung bis 5 M . einschl . 10 Ps . , über 5 bis 100 M . einschl.
20 Pf . , über 100 bis 200 M . einfchl . 30 Pf . , über 200 bis 400 M . einschl . 40 Pf . , über 400
bis 600 M . einscbl . 50 Pf . , über 600 bis 800 M . einschl . 60 Pf . ohne Unterschied der Ent¬
fernung . Nach Österreich - Ungarn bis zu 1000 Kronen für je 20 M . 10 Pf - , min¬
destens 20 Pf . Nach Luxemburg bis 100 M . 20 Pf . , über 100 bis 200 M . 30 Pf .,über 200 bis 400 M . 40 Pf . , über 400 bis 600 M . 60 Pf . , über 600 M . bis 800 M . 80 Pf .
* Tic für deu Briefverkehr innerhalb Deutschlands festgesetzten Portosätze gelten anch im Verkehr mit de »d eutsch eu Schutz g ebiete u , de u deutsch eu Vostaustalte n in China nnd Marokko und den im Ausland

befindlichen deutschen Kriegsschiffen . Im Verkehr mit den deutschen Kriegsschiffen im Allsland bestehen Ans-
nahmeu , Näheres bei den Postaustaltcu .

Als Nachbarorte gelten sämtliche eingemeindeten Vororte , außerdem der Ort Bulach.



Gebührentarif . I . 5

Nach dm deutschen Postanstalten in China und Marokko bis 800 M . für je20 M > 10 Pf -, mindestens 20 Pf .
Zu Postanweisungen nach Österreich -Ungarn , Luxemburg , den deutschen Schutzgebietennnd den dentschen Postanstalten in China und Marokko sind Auslandsformulare zuverwenden .
Für Postanweisungen an Soldaten bis zum Feldwebel ( Adresse usw . obeu unter

Briefe ) innerhalb des Deutschen Reichs beträgt das Porto bis zu 15 M . 10 Pf .
Telcjirapliisckic PoslaiiwkisiililM . Der Ausgeber hat zu entrichten : die Postanwcisnngsgebühr , die

Gebühr für das Telegramm ; außerdem kommt , sofern die Anweisung nicht postlagernd
adressiert ist , das Eilbestellgeld für die Bestellung am Bestimmungsorte zur Erhebung ; dieseGebühr kaun von dem Absender gezahlt „ oder von dem Empfänger eingezogen werden .
Telegraphische Postanweisungen auch nach Österreich -Ungarn und Luxemburg zulässig . Aufausdrückliches Verlangen des Ausgebers oder Empfängers werden anch gewöhnliche Postan¬weisungen telegraphisch nachgesandt .

Einschreibsendungen . Briefe , Postkarten , Drucksachen , Geschäftspapiere , Warenproben , Nachnahme¬sendungen sowie Pakete ohne Wertangabe können unter Einschreibung befördert und müssen
zu diesem Zwecke von dem Absender mit der Bezeichnung „ Einschreiben " versehen werden .Für eingeschriebene Sendungen wird außer dem Porto eine Eins chre i bg eb ühr v o n 20 Pf .ohne Rücksicht ans die Entfernung und das Gewicht erhoben .

Rückscheine i Empfangsbescheinigung des Empfängers ) zulässig bei Einschreibsendungen , gewöhnlichen»ud Wertpaketen . Sendnngen mit Vermerk „ Rückschein " zu versehen . Gebühr 20 Ps . ,im voraus zu cutrichten . Name des Absenders ist anzugeben .
Postauftragsbriefe (Frankozwang ) . Die Gebühr für die Einziehung von Geldern bis zu 800 M .durch Postanstragsbries beträgt , einschließlich des Portos nnd der Einschreibgebühr , 30 Pf .Für die Übermittlung des eingezogenen Betrages wird die tarifmäßige Postamveisuugs -

gebühr erhoben , sofern nicht die Abfenduug des Betrags an das Postscheckamt mittelsZahlkarte verlangt ist (siebe Seite 1 . 14 Nr . 14 ) . Postanfträge könne » auch zum Einholenvon Wechsclakzepten benutzt werden , Porto hierfür 30 Pf . , außerdem für die Rück¬
sendung des augeuommenen Wechsels 30 Pf .

Postnachnliljiilcu sind bis zu 800 M . bei Briefen , Postkarten , Drucksachen , GeschästspapierenWarenproben nnd Paketen zulässig . Nachnahmesendungen müssen in der Aufschrift mit demVermerk Nachnahme von . . . Mark . . . Pf . ( Markfumme in Zahlen uud BuchstabenPsennigsumme uur in Zahlen ) versehen fein und unmittelbar darunter die deutliche Angabedes Nameus und des Wohnorts in größeren Städten auch die Wohnung des Absenders ent¬halten . Bei Nachuahmepaketen müssen vorstehende Vermerke auf dem Paket angebrachtfein . Auf deu Nachnahmepaketndressen und Nachnahmekarten ist die Angabe des Namensuud Wohnorts des Absenders nicht erforderlich . Nachnahmepakete müssen jedes von einerbesonderen Adresse begleitet sein . Für Nachnahmesendungen kommen an Porto nnd Ge¬bühren znr Erhebung : 1 . das Porto für gleichartige Sendungen ohne Nachnahme ; fallseine Wertangabe oder Einschreibung stattgefunden hat , tritt dem Porto die Versicheruugs -gebühr oder Einschreibgebühr hinzu ; 2 . eine Vorzeigegebühr von 10 Pf . ; 3 . die Postanwei -snngsgebühren für Übermittlung des eingezogenen Betrages an den Absender , sofern nichtdie Absendnng des Betrags an das Postscheckamt mittels Zahlkarte verlangt ist . Die Vor¬zeigegebühr wird zugleich mit dem Porto erhoben nnd ist dann auch zu entrichten , wenndie Sendung nicht eingelöst wird . Bei Versendung von Paketen oder Karten nuter Nach¬ahme sind Nachnahmepaketkartcn nnd Nachnahmekarten mit anhängender , vom Absenderauszufüllender Postanweisung oder Zahlkarte zu benutzen . Formulare zu Nachuahmepaket 'karten und Nachnahmekarten mit anhängender Postanweisung können durch die Postanstaltenzum Preise von 5 Pf . für je 10 Stück bezogen werden . Die entsprechenden Formulare mitanhängender Zählkarte sind nur für Inhaber eines Postscheckkontos bestimmt und werdenan diese ausschließlich von den Postscheckämtern zn demselben Preis abgegeben .
Eilbestellung sür gewöhnliche und eingeschriebene Brieffenduugen , Postanweisungen , Briefen niitWertangabe , bis zu 800 M . im Orte mehr 25 Ps . , im Landbestellbezirk mehr 60 Pf . FürPakete bis 5 KZ- im Orte mehr 40 Pf . , im Landbestellbezirk mehr 90 Pf .
Pakete ohne Wertangabe . Das Porto wird nach der Entfernung und nach dem Gewichte derSendung (Höchstgewicht 50 KZ-) erhoben und beträgt : l . bis znm Gewichte von 5 kK aufEntfernungen bis zu 75 km einschl . 25 Pf . , auf alle weitereu Entfernungen 50 Pf . (Fürunfrankierte Pakete wird ein Portozuschlag von 10 Pf . erhoben .) 2 . Bei einem Gewichte
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von über 5 KZ : für die ersten 5 k^ die Sätze wie vorstehend unter 1 . , b . für jedes weitere
Kilogramm oder den überschießendenTeil eines solchen bis 75 km 5 Pf . , über 75 bis 150 km
10 Pf . , über 150 bis 375 km 20 Pf, , über 375 bis 750 km 30 Pf, , über 750 bis 1125 km
40 Pf ., über 1125 km 50 Pf . Für Sperrgut wird das Porto um die Hälfte der vor¬
stehenden Sätze erhöht. Zu einer Paketkarte dürfen nicht mehr als 3 Pakete gehören .
Jedoch ist es uicht zulässig , Pakete mit Wertangabe und solche ohne Wertangabe mittels
einer Paketkarte zu versenden. Nachnahme - Pakete müssen jedes von einer besonderen
Paketkarte begleitet sein . Sendungen mit leicht entzündbaren Stoffen sind von der Postbe¬
förderung ausgeschlossen . Wild , das nicht mehr blutet , kann offen mit angebundener Adresse
(haltbar befestigter Fahne aus Pappe , Holz oder sonstigem festen Stoffe ) versandt werden.

An Soldaten bis zum Feldwebel einschl . (Adresse usw . oben unter Briefe) gerichtete
Pakete ohne Wertangabe kosten bis zu 3 KZ Gewicht ohne Unterschied der Entfernung 20 Pf .

Dringende Paketseiidungeil werden mit den sich darbietenden schnellsten Postgelegenheiten versandt
und am Bestimmungsort durch Eilboten abgetragen . Für solche Paketsendungen hat der
Absender bei der Einlieserung voraus zu entrichten : das tarifmäßige Paketporto , die Eil¬
bestellgebühr und eine besondere Gebühr von 1 M .

Für Pakete mit Wertangabe und die zugehörige Paketkarte ist außer dem entsprechenden
Porto für Pakete ohne Wertangabe ohne Unterschied der Entfernung eine Versicherungs¬
gebühr von 5 Pf . für je 300 M . oder einen Teil von 300 M >, mindestens jedoch von 10 Pf .
zu entrichten.

Bei portopflichtigen Dienstsendungen, welche nicht frankiert sind , wird das Zuschlagporto von
10 Ps . für Brief oder Paket nicht erhoben. Die Sendungen müssen den Vermerk „Porto¬
pflichtige Dienstsache" tragen und mit öffentlichem Siegel oder Stempel verschlossen sein .

Für die Bestellung von Postsendungen an die Empfänger im Ortsbestellbezirke gelten folgende
Gebühren : Postanweisungen 5 Pf . ; Wertbriefe bis 1500 M . 5 Pf . , über 1500 bis
3000 M . 10 Pf . , höher 20 Pf . ; für gewöhnliche und Einschreibpakete bei den Postämtern I ,
bis 5 k^ 10 Pf . , schwerer 15 Pf . , bei den übrigen Postanstalten bis 5 kK 5 Pf . , schwerer
10 Pf . ; sür Wertpakete wie für Pakete ohne Wertangabe mindestens aber wie für
Wertbriefe. Im Landbestellbezirke gelten besondere Sätze.

Postansweiskarten werden von den Postämtern gegen eine Schreibgebühr von 50 Pf. ausgestellt .
Postlagerkarten „ „ „ „ „ „ „ ,, 25 „
Ortschnelldienst und Cilabholungsdienst siehe bei Telegraphenamt Seite I . 2.

Feldpostsendungen an die Angehörigen des Heeres und der Kaiserlichen Marine.

(Von den folgenden abweichende Ausnahmebestimmungen werden jeweils in den Zeitungen
bekannt gegeben .)

Portofrei werden befördert : a) gewöhnliche Briefe bis zum Gewichte von 50 A, b) Postkarten
und e) Geldbriefe bis zum Gewichte von 50 A und mit Wertangabe bis zu 150 M .

Portocrmäßigungen : Das Porto beträgt für a) gewöhnliche Briefe über 50 x bis 250 A 10 Pf .,
über 250 A bis 500 s 20 Pf . , b ) Geldbriefe über 50 bis 250 K schwer und mit Wertangabe
bis zu 150 M . 20 Pf . , o) Geldbriefe bis 250 A schwer mit einer Wertangabe von über
150 bis 300 M - 20 Pf . , über 300 bis 1500 M . 40 Pf . , ä) Postanweisungen über Beträge
bis zu 100 M . (Höchstbetrag) an die Angehörigen des Feldheeres und die Besatzungen der
zu den Seestreitkräften gehörigen Kriegsschiffe usw. 10 Pf -

Zu den Angehörigen des Heeres zählt auch das auf dem Kriegsschauplatz in der frei¬
willigen Krankenpflege zur Verwendung kommende Personal «) der deutschen Landesvereine
vom Roten Kreuz und der mit ihnen verbündeten Vereine sowie der Ritterorden — Johanniter -,
Malteser - , St . Georgs -Ritter —, ß) derjenigen Vereine, Gesellschaften usw . , die ans Gruud
des Gesetzes zum Schutze des Genfer Neutralitätszeichens vom 22 . März 1902 (Reichs -
Gefetzbl . 1902 Nr . 13) von dem zuständigen Kriegsministerinm zur Unterstützung des
Kriegssanitätsdienstes durch besondere Bescheinigung zugelassen sind .

Sendungen , die rein gewerbliche Interessen der Absender oder der Empfänger betreffen,
haben auf Portovergünstigung keinen Anspruch und unterliegen daher dem gewöhnlichen ,
tarifmäßigen Porto .
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Das Porto muß stets vorausbezahlt werden. Unfrankierte oder unzureichend frankierte
portopflichtige Sendungen werden nicht abgesandt.

Die Aufschrift der Feldpostsendungen muß den Vermerk „Feldpostbrief " enthalten und
genau ergeben , zu welchem Armeekorps , welcher Division , welchem Regimente ,
welchem Bataillon , welcher Kompagnie oder welchem sonstigen Truppenteil
oder Kriegsschiffe der Empfänger gehört sowie welchen Dienstgrad und welche Dienst¬
stellung er bekleidet .

Die Postanstalten verkaufen Feldpostbriefumschläge , einfache Feldpostkarten uud
solche mit Antwort , die mit Vordruck für die Aufschrift und für die Bezeichnung des Ab¬
senders versehen sind , mit 1 Pf . für 2 Briefumschläge und mit 5 Ps . für 10 Postkarten .
Im Privatwege hergestellte Formulare müssen im Vordrucke — Feldpostkarten
auch in der Farbe — mit den amtlichen genau übereinstimmen ; auch sollen solche Formulare
in Form , Größe und Papierstärke nicht wesentlich von den amtlichen abweichen . Feldpost¬
briefumschläge sind deshalb tunlichst in der Größe der Normalbriefumschläge (15^ zu 12V- ow)
herzustellen . Ansichtspostkarten find zulässig ; doch soll die Aufschrift möglichst dem
auf den amtlichen Feldpostkarten befindlichen Vordruck entsprechen .

Zu Postanweisungen an Angehörige des Feldheeres sind besondere Formulare
in hellbrauner Farbe zu benutzen , auch dann , wenn sich die Truppen in festen
Standorten (Garnisonen ) des Deutschen Reichs befinden.

Zu Postanweisungen an die Besatzungen der Kriegsschiffe sind die gewöhnlichen
Formulare zu benutzen .

Einschreibsendungen in anderen als Militärdienst -Angelegenheiten, Postaufträge ,
Briefe mit Zustellungsurkunde und Postnachnahmesendungen sind von der
Beförderung durch die Feldpost ausgeschlossen . Desgleichen Privatpakete an An¬
gehörige der mobilen Truppenteile .

Gewöhnliche Pakete nach dem Felde bis zum Höchstgewicht von 10 Porto
5 Pf . für das KZ , Mindestporto jedoch 2S Pf . Größere Güter im Gewicht von über 10 KZ
bis 50 IiA sind bei den Eisenbahn-Eilgut - und Güterabfertigungen aufzuliefern, die sie zu
den üblichen bei der Aufgabe nebst 25 Pf . Rollgeld zu entrichtenden Frachtsätzen nach den
zuständigen Militärpaketdepots befördern.

Siehe im übrigen die vom Kriegsministerium erlassene Bekanntmachung über den Privat¬
paket - und Privatgüterverkehr bei den Militärpaketdepots , die im Schaltervoraum jeder
Postanstalt aushängt .

Mit der Beförderung der Pakete nach dem Felde hat die Post keine Besassung.
Die Post nimmt die Feldpakete nur an . Dann gehen sie noch auf heimischem Boden auf
Militärpaketdepots , also in die Hände der Heeresverwaltung über . Unmittelbar beim Paket¬
depot eingelieferte Pakete kosten kein Porto . Die Heeresverwaltung befördert die Pakete
nach dem Felde weiter uud händigt sie auch den Empfängern aus .

b . Nach dem Auslande.
(Wegen der gewöhnlichen Briefsendungen und Postanweisungen nach Österreich -Ungarn , Luxem¬

burg , den deutschen Schutzgebieten usw. siehe unter a .)

Briefe oder Karteilbriefe , Gewicht unbeschränkt, kosten nach allen Vereinsländern für die ersten
2V K frankiert 2V Pf . , für jede weiteren 20 K 10 Pf .

Dagegen unterliegen Briefe nach den Vereinigten Staaten von Amerika , die
auf dem direkten Wege ohne Vermittlung fremder Länder befördert werden sollen , einem
ermäßigten Porto von 10 Pf . für jede 20 Z . Für Briefe nach den Vereinigten Staaten
von Amerika, die auf schnellem Wege über Frankreich oder England befördert werden sollen ,
gilt jedoch das gewöhnliche Weltpostvereinsporto von 20 Ps . für die ersten 20 K und 10 Pf .
für jede folgenden 20 K.

Für unfrankierte Briefe und Postkarten wird der doppelte Betrag des Portos erhoben.
Nachnahmebriefe. Nachnahme ^ nur bei eingeschriebenen Briefen zulässig ; zum gewöhnlichen Ge¬

bührensatz für die betr . Sendungen . Der Nachnahmebetrag ist gewöhnlich in der Währung
des Bestimmungslandes anzugeben. Meistbetrag : Belgien 1000 Franken , Dänemark
720 Kronen, Frankreich 1000 Franken , Italien 1000 Franken , Japan 400 Den, Luxemburg
800 Mark, Niederlande 480 Gulden , Norwegen 720 Kronen , Oesterreich-Ungarn 1000 Kronen ,
Portugal 800 Mark , Rumänien 1000 Lei , Schweden 720 Kronen , Schweiz 1000 Franken ,Serbien 1000 Franken .
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Briefe mit Wertangabe sind nur nach einem Teile der Vereinsländer zulässig . Im allgemeine »Frankozwang . Zwischen den Freimarken muß ein Zwischenraum gelassen werden , DilWertangabe muß auf der Adresse iu Buchstaben und in Zahlen , in deutscher Währung ,angebracht sein .
Das Porto ist meist dasselbe wie für Einschreibbriefe gleichen Gewichts , hierzu komm!

noch eine Versicherungs gebühr . Meistbetrag : Belgien 8000 Mark , Bulgarien8000 Mark , Dänemark unbeschränkt, Frankreich 8000 Mark, Griechenland unbeschränkt ,Großbritannien und Irland 8000 Mark , Italien 8000 Mark , Japan 8000 Mark , Luxemburg8000 Mark , Montenegro unbeschränkt, Niederlande ZOOM Mark , Norwegen unbeschränkt ,Oesterreich - Ungarn unbeschränkt, Portugal 3000 Mark , Rumänien unbeschränkt, Rußland96 000 Mark, Schweden, Schweiz uud Serbien unbeschränkt, Spanien 8000 Mark .
Postkarten (zn nehmen sind eigens für den internationalen Verkehr bestimmte ) 10 Pf ., mit Ant¬wort 20 Pf .
Drucksachen bis zum Gewicht vou 2 kK , für je 50 s 5 Pf .
Gefchäftspapiere bis zum Gewicht vou 2 kK , für je 50 K 5 Pf ., mindestens aber 20 Pf ; unzu¬lässig nach Österreich-Ungarn .
Warenproben bis zum Gewicht von 350 K , für je 50 Z 5 Pf . , miudesteus aber 10 Pf.
Einschreibgebühr für Briefe , Postkarten , Drucksachen , Geschäftspapiere und Warenproben beträgt20 Pf ., für etwaigen Rückschein 20 Pf.
Rückscheine nach dem Vereinsausland beschränkt zulässig . Gebühr 20 Pf.
Eilsendungen nach den meisten größeren Ländern zulässig . Eilbestellgebühr von 25 Pf . im voraus

zu entrichten.
Internationale Antwortscheiue sind zum Preise vou 25 Pf . bei bestimmten Postanstalten erhältlich .
Postanweisungen, Hierfür kommt nach dem Auslände ein besonderes Formular zur An¬

wendung . Der Postanweisungsbetrag ist gewöhnlich in der Währung des Bestimmungslandesanzugeben. Die Gebühr beträgt nach den meisten Ländern 2V Pf . für je 40 M. Näheresist bei den Postanstalten zn erfragen . Meist betrag : Belgien 1000 Franken , Bulgarien500 Franken , Dänemark 720 Kronen , Finnland 360 Kronen , Frankreich 1000 Franken,Griechenland (beschränkt ) 1000 bzw . 500 Franken , Großbritannien 40 Pfd. Sterl . , Japan400 Ucn , Italien l000 Frauken , Montenegro (beschränkt ) 1000 Franken , Niederlande480 Gulden , Norwegen 720 Kronen , Portugal 800 Mark,
'Rumänien (beschränkt ) 1000 Lei ,Rußlaud 300 Rubel , Schwede» 720 Kronen , Schweiz 1000 Franken , Serbien 1000 Franken,Türkei 1000 Franken , Vereinigte Staaten 100 Dollars.

Telegraphische Postauweisunge» sind nach fast allen europäischen Ländern in demselben Umfangewie gewöhnliche Postanweisungen zulässig . Gebühren : die gewöhnliche Postanweisungsgebühr ,die Gebühr für das Telegramm .
Postaufträge zur Geldeinziehung. Die Gebühr ist dieselbe wie für einen Einschreibbrief von gleichemGewicht. Zulässig uach Belgien , Ahile (beschränkt ) , Dänemark , Frankreich , Italien,Luxemburg, Niederlande , Norwegen, Österreich- Ungarn , Portugal , Rumänien , Schweden ,Schweiz, Serbien, Türkei (beschränkt ) , Tunis (beschränkt ) .
Postpakete (Frankozwang) . Die Größe der Pakete ist zum Teil Beschränkungen unterworfen .Die Aufschrift der Adresse hat in lateinischer Schrift zu erfolgen. Für die Paketkartesind besondere Formulare zu benutzen . Beizugeben sind je nachdem 2 bis i

Zollinhaltserklärungen . Briefe dürfen nicht beigepackt werden. SchriftlicheMitteilungen anf der Begleitadresse sind meist unzulässig . Porto uach Belgien bis5 kx 80 Pf ., Brasilien bis 5 Ks' M . 3 .40 , Bulgarien bis 5 M . 1 .80 , Dänemark bis5 k? 80 Pf . , Finnland bis 5 I-x M . 1 .40 bis M . 2 .40 , Frankreich bis 5 kx 80 Pf . bis M . 1,20,Griechenland bis 5 Ks M . 2 . — bis M 2 .20, Großbritannien und Irland bis 5 Ks M. 1 .40 bisM . 2 .20 , Japan bis 5 KZ M . 1 .80 bis M . 5 .— , Italien bis 5 KZ- M . t .40 , Luxemburg bis5 Ks 50 Pf . , Luxemburg (Greuzverkehr) 35 Pf ., Montenegro bis 5 Ks M 1 .60 , Niederlandebis 5 80 Pf . , Norwegen bis 5 KZ M 1 .— bis M. 1 .60 , Ästerreich - Ungarn bis 5 ke50 Pf . , Portugal bis 5 Ks M. 1 .80 bis M . 2 .20 , Rumänien bis 5 Ks M . 1 .40 , Rußlandbis 5 Ks M. 1 .40 bis M. 2 .40 , Schweden bis 5 Ks M. 1 .60 . Schweiz bis 5 Ks 80 Pf.,Serbien bis 5 KZ- M . 1 .— bis M . 1 .20, Spanien bis 5 Ks M . 1 .40 bis M. 1 .60 , Türkeibis 5 Ks 80 Pf . bis M . 2 .20 , Tuuis bis 5 Ks M . 1 .80 bis M . 2.— , Vereinigte Staatenvou Amerika bis 5 KZ M. 1 .40 bis M. 3 .50 .
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Verzeichnis der Uostorte "

nach welchen von Karlsruhe aus Pakete bis 5 k? einschl . 25 Pf . kosten ( I . Zone) .

Abstatt (Württ .) .
Achenheim .
Achern (Baden ).
Affaltrach (O .-A .Weins -

berg ) .
Affolterbach .
Aglasterhauseu .
Aichhalden <O .-A.

Oberndorf ) .
Aidlingen .
Aistaig .
Albershausen (Württ .).
Albersweiler
Albisheim
Albsheim ( Pfalz ) .
Aldingen (O .-A . Lud -

wigsbnrO .
Allerheiligen (Kloster ) .
Allfeld (A . Mosbach ) .
Alpirsbach .
Alsenborn .
Altbach .
Altdorf (O . - A . Böb

lingen ) .
Altdorf (Pfalz ) .
Mielkendorf .
Altenheim (A. Offenhg .)
Altensteig (Württ .).
Altheim (Pfalz ) . <
Altheim (O .-A. Horb ) .
Althengstett .
Althiitte (Wg .) .
Altingen (O .-A . Herren -

berg ) .
Altleiningen .
Altlnßheim .
Altncndorf (A . Heidel¬

berg ) .
Altripp .
Altschweier .
Annweiler .
Appenweier .
Arzheim (Pfalz ).
Asbach (Baden ).
Asperg (Württb .) .
Asselheiin .
Au (Rhein ).
Aue (A. Durlach ).
Auenheim ( A. Kehl ) .
Auensteiu .
Auerbach ( A . Mosbach ).
Mölsheim .

Babstadt .
Backnang .
Bad Dürkheim .
Baden -Baden .
Baden -Baden - Gerolsau
Baden -Baden - Lichtental
Bärental ( Lothr .) .
BaierSbronn .
Baiertal (A . Wiesloch ) .
Baifingen .
Balingen .
Balg (A. Baden ) .
Baltmannsweiler (Wg .)

Bammental .
Bannstein (Lothr .1.
Barbelrot .
Bargen (A . Sinsheim ) .
Bauerbach (A. Bretten ) .
Bauschlott .
Bebenhausen .
Beerfelden .
Beihiugen (Neckar ).
Beilstein (Württ .) .
Beindersheim .
Beinheiin (Unterels .)
Bellheim .
Bempflingen .
Benningen (Neckar ) .
Binsheim .
Berg (Pfalz ) .
Berghanscn (A .Durlach ) .
Berghausen (Pfalz ) .
Bergzabern .
BerkheimkO .- A .Eßling .)
Berlichingen .
Bermersbach (Murgtal ) .
Bernhausen .
Berwangen (A .Epping .)
Besenfeld .
Besigheim .
Betzingen .
Benren (O .- A. Nür¬

tingen ).
Beutelsbach .
Biberach (Baden ) .
Biberach (O .-A . Heil -

bronn ) .
Biebermiihle .
Biedesheim .
Bieringen (O .- A . Horb ) .
Bieringen (O .-A. Kiin -

zelsau ) .
Bietigheim ( A . Rastatt ) .
Bietigheim ( Wiirtt .) .
Billigheim (A.Mosbach ) .
Billigheim (Pfalz ) .
Binau .
BinSdorf .
Birkenau (Odenwald ) .
Birkenfeld (Wllrtt .) .
Birkenhördt .
Bifchheim -Hönheim .
Bischweier (A. Rastatt ) .
Bischweier (Kr . Hage¬

nau , Els .).
Bisingen (Hohenzollern ) .
Bissingen ( Enz ) .
Bitsch .
Bittenfeld (Wllrtt .) .
Bitzfeld (Württ .) .
Blankenloch (A.Karlsr .) .
Bobenheim (Rhein ) .
Bobental .
Böchingen (Württ .) .
Böbingen (Pfalz ) .
Böblingen .
Böchingen .
Bockenheim (Pfalz ) .

Böckingen .
Bodelshanfen .
Bodersweier
Böhl -Iggelheim .
Bolanden .
Bondorf (O .-A . Herren -
Bonfeld . berg ) .
Bonlanden (O .- A.

Stuttgart ).
Bönnigheim .
Börrstadt .
Bothnang .
Bottenbach .
Brackenheim .
Breidenbach (Lothr .) .
Brettach (O .- A . Neckar -

snlm ).
Bretten .
Bretzfeld (Wiirtt .) .
BrenschwickerSheim

( Unterels .) .
Bronnweiler .
Bruchhausen (A. Etil .).
Bruchsal .
Brnchweiler - Bärenbach .
Brühl ( A .Schwetzingen ) .
Brmnath .
Büchelberg (Pfalz ).
Büchenbronn .
Büchenau (A . Bruchsal )
BnchSweiler .
Buhl ( Baden ) .
Bühlertal (Baden ).
Bulach ( A. Karlsruhe ) .
Bnndenthal .
Burg Hoheuzollern .
Burgstall (O .-A. Mar

dach ) .
Burladingen (Hohen¬

zollern .)
Burrweiler .
Bürstadt (Hessen ) .
Busenbach (A. Ettl .).
Bnfenberg .

Calmbach .
Calw .
Cannstatt .
Carlsberg b. Grünstadt .
Clausen .
Cleebronn .
Conweiler .

Dachstein .
Dahn .
Dallau .
Dalsheim (Rheinhesseu ).
Dambach (Kr . Hagenau ,

Elsaß ) .
Danneufels .
Daunstadt .
Darnisheim (Württ .)
Daueudorf .
Deckeupfronn ( Wllrtt .)
Degerloch .

Degmare ( Wllrtt .).
Deidesheim .
Deizisau (Württ .).
Denkendorf (O .-A.

Eßlingen ).
Derendingen (O .-A.

Tübingen ) .
Dettenhausen .
Dettingen (Hohenzoll .).
Dettingen (n . Teck).
Dettweiler (Unterels .).
Deufringen .
Diedelsheim (A .B retten )
Diedesfeld .
Diefenbach (O .- A .

Maulbronn ) .
Dielheim .
Diersburg .
Mersheim .
Dietlingen .
Dilsberg (A. Heidelbg .).
Dingsheim (Kr . Straß¬

burg ) .
Dirmstein .
Ditzingen .
Dobel (O .- A . Neuen -
Döffingen . bllrg ).
Donsieders .
Dornhan .
Dornstetten .
Dörrenbach .
Dossenheim (Baden ) .
Dossenheini (Kr .Zabern ).
Dotternhausen .
Dreisen .
Drnsenheim (Unterels .)
Dudenhofen (Pfalz ) . I
Dllhren ( A . Sinsheim ) .
Duudeuheim .
Dnuningen .
Dnnzenheim ( Il .-Els .). >
Durbach (A . Offenburg ) .
Dnrlach .
Durmersheim .
Diirrenbach .
Dürrnienz .
Dürrn (A. Pforzheim ).
Dußlingen .
Duttweiler .

Eberbach (Baden ) .
Eberdingen .
Ebersbach (O .-A . Göp¬

pingen ).
Eberstadt (Württ .) .
Ebertsheim .
Ebhauseu .
Echterdingen .
Eckbolsheim ( Uuterels .) .
Edeukobeu .
Edesheim ( Pfalz ) .
Edigheim .
Edingen .
Esslingen ( Württ .).
Eggenstein .

Ehningen (O .-A . Böhl .)
Eichtersheim .
Eisenberg (Pfalz ) .
Eisental .
Eisingen (A . Pforzh .).
Elchesheim (A. Rastatt ) .
Ellerstadt .
Ellhofen ( Wiirtt .) .
Ellmendingen ( A .Pforz -
Elmstein . heim ) .
Elfenz .
Eltingen (Württ .) .
Emmingen (Württ .) .
Empfingen .
Endersbach .
Engstlatt .
Eningen (n . Achalm ) .
Enkenbach .
Ensingen (Wllrtt .) .
Entringen .
Enzberg .
Enzklösterle .
Enzweihingen .
Epfenbach .
Epsendorf .
Eppelheim (A . Hdlbg .).
Eppenbrunn .
Eppingen .
Erdmannhaufen .
Erfenbach .
Erfweiler b. Dahn .
Ergenzingen .
Erlenbach (O .-A.

Neckarsulm ).
Erlenbach b . Dahn .
Erleubach b. Kandel .
Erligheim .
Ernsbach ( Wllrtt .)
Erpolzheim .
Ersingen .
Eschau ( Elsaß ).
Eschbach (Pfalz ) .
Eschelbach .
Eschelbronn .
Eschenau (O .-A. Weius -
Eselsfllrth . berg )
Essiugeu (Pfalz ).
Eßlingen (Neckar ) .
Estal .
Ettendorf .
Ettlingen ( Baden ) .
Ettlingenweier (A . Ett¬

lingen )
Eussertal .
Eutingen (Baden ) .
Eutingen (Wiirtt .) .
Eyach .-

Fahrenbach .
Fantenbach .
FegerSheim .
Feldrennach (Württ .).
Fellbach .
Feuerbach .

* Das Verzeichnis ist auch dnrch den Briefträger Zlim Preise von so Pf . erhältlich .
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Fischbach Malz ) ,
Flacht (Württ .) .
Flehingen .
Flein .
Flemlingen .
Flomersheim -Eppstein .
Flnorn .
Forbach (Baden ) .
Forchheim (A. Etil .) .
Forchtenberg .
Forst (Baden ) .
Forst ( Pfalz ) .
Frankenbach (Wiirtt .)
Frankeneck .
Frankenstein (Pfalz ) .
Frankental (Pfalz ) .
Frankweiler .
Freckenfeld .
Freimersheim .
Freinsheim .
Treisbach .
Frendenstadt .
Frendenstein (Württ .)
Frendental (Wiirtt .) .
Frickenhausen (Wiirtt .) .
Friedelsheiin .
Friedrichsfeld (Baden )
Friedrichsruhe (Württ .)
Friedrichstal lBadeu ).

(Wiirtt .)
Friesenheim (Pfalz ) .
Friolzheim .
Fröschweiler (U.-Els .) .
Frommern .
Fiirseld ( Wiirtt .) .
Fiirdcnheim (Unterels .) .
Fürth (Odenwald ).
Fußgönnheim .

Gärtringen .
Gaggenau (Murgtal )
Gaiberg (A , Heidelbg .)
Gaisburg -Stuttgart
Gambsheim ( U.-Elsaß ).
Gamshnrft (A . Achern )
Gechiugen (O .- A . Calw )
Geinsheini (Pfalz ).
Geislingen (O .-A . Ba¬

lingen ) .
Geißelhardt .
Gemmingen .
Gemmrigheim (Wiirtt .) .
Gengenbach .
Genkingen .
Geradstetten .
Gerlingen (Württ .).
Germersheim .
Gernsbach (Murgtal ).
Gersbach (Pfalz ) .
Geudertheiin .
Gimmeldingen .
Glatten (Wiirtt .).
Gleisweiler .
Göbrichen ( Amt Pforz¬

heim ) .
Gochsen (Württ .) .
Gochsheim (Baden ) .
Göcklingen .
Godramstein .
Göllheim .
Gomaringen ( O .-A .

Reutlingen ).
Gommersheim .
Gondelsheim ( Amt

Bretten ) .
Gönnheim .
Gönningen .
Göppingen .
Görsdorf (Els .).

^en (O .-A .
Frendenstadt ) .

Götzenbriick ( Lothr .) .
Grab (Württ .)
Graben ( A. Karlsruhe )
Gräfenhausen ( Württ .)
Greffern ( A. Bühl )
Grethen .
Griesbach (Renchtal )
Grainbach .
Grömbach ( Württ .)
Gronau (Wiirtt .)
Großaspach .
Großbottwar .
Großeicholzheim (Amt

Adelsheim )
Großelfingen .
Großerlach .
Großgartach .
Großheppach .
Großingersheim .
Großkarlbach .
Großniedesheim .
Großsachsen .
Großsachsenheim .
Großsteinhaufeu .
Grötzingen (A. Durlach )
Grötzingen (O .-A . Nür¬

tingen ) .
Grunbach (O .-A .

Schorndorf ).
Grünftadt .
Grünwettersbach .
Gruol .
«Jugenheim ( Elsaß ).
Güglingen .
Gündringeu .
Giiltlingen (Württ .) .
Giiltstein (Würlt .).
Gumbrechtshofen ( U.-

Elf . ) .
Gnndelsheim . (Württ .)
Gundershofen U.- Els .) .
Gündringen .
Gntach (Sl. Wolfach ) .

Haardt (Pfalz ).
Hagenau (Elsaß ).
Hagenau , (Els .)

Platz .
Hagenbach .
Hagsfeld .
Haigerloch .
Hainfeld (Pfalz ).
Haiterbach .
Hambach (Pfalz )
Hambrücken .
Hainmelbach .
Hangenbieten (U.- Els .).
Hanhofen .
Hanweiler (Lothr .) .
Hardenburg
Harthausen .
Harxheim ( Pfalz ) .
Haspelfcheid .
Haßloch (Pfalz ) .
HaßmerSheim (Neckar ) .
Hatten ( Unterels .) .
Hatzenbühl .
Haubersbronn .
Haueneberstein .
Hauenstein (Pfalz ) .
Hausach .
Hausen (Killertal ).
Hayna .
Hechingen .
Heddesheim (Baden ) .
Hedelfingen .
Heidelberg .

Heidelbcrg -Handschuhs -
heim .

Hcidelberg - Schlierbach .
Heidelsheim (A . Bruch¬

sal ) .
Heilbronn (Neckar ) .
Heiligenbronn (Württ .).
Heiligenstein (Pfalz ) .
Heiligkreuzsteinach ( A ,

Heidelberg ).
Heimerdingen (Wiirtt .) .
Heimsheim ( Wiirtt .) .
Heinsheim (Baden ) .
Selmstadt (Baden ) .
Heltersberg .
Hemmingeu (Württ .).
Hemsbach (Bergstr .) .
Heppenheim (Bergstr .) .
Heppenheim ( Rheinhcfs .).
Herlisheim (Unterels.).
Hermersberg .
Herrenalb .
Herrenberg .
Herrnsheim (Kreis

Worms ) .
Herschberg .
Hertlingshausen .
Herxheim .
Heslach (Stuttgart ) .
Heßheim .
Hessigheim .
Hettenleidelheim .
Heuchelheim b. Franken¬

tal .
Hildrizhausen (Württ .).
Hilsbach .
Hinterweidental .
Hirrlingen .
Hirsau (O ^ A. Calw ).
Hirschhorn ( Neckar ) .
Hirschlanden (Württ .) .
Hochberg(O .-A .Waibl .).
Hochdorf (O .-A . Horb ).
Hochdorf (O .-A . Vai¬

hingen ) .
Hochdorf ( O .- A . Kirch -

Heim) .
Hochdorf (Pfalz ) .
Hochfelden .
Hochspeyer .
Hockenheim .
Hofen ( Elsaß ) .
Höfen ( Enz Württ .).
Hoffenheim .
Hofheim (Kr .Benzheim ) .
Höfingen.
Hofweier ( A. Offenbg .)
Höheinöd.
Höhfröschen .
Hohenheim .
Holzgerlingen .
Holzheim ( Elf .)
Hönau ( Württ .) .
Hopfau .
Horb (Neckar ).
Horchheim (Rheinhess.).
Hörden (Murgtal )
Hördt (Elsaß ) .
Hördt (Pfalz ).
Hornbach .
Hornberg (Schwarz¬

waldbahn ) .
Horrenberg (A.Wiesloch )
Horrheim (Württ .).
Huchenfeld .
Hiiffenhardt (A . Mosb .)
Hügelsheim (A .Rastatt ).
HunSpach (Elsaß ) .
Huttenheim ( A . Bruch¬

sal ) .

Jagstfeld .
Jagfthausen (O .- A.

Neckarsulm ) .
Ichenheim .
Iffezheim ( A. RMrrtt ) .
Iggelheim .
Ilbesheim (b. Landau

Pfalz ) .
Illingen (Württ .) .
Jllkirch -Grafenstaden .
Jlsfeld
Ilbesheim ( A. Mann -
Jniuan . heim ).
Jmsbach .
Jngenheim (Pfalz ) .
Ingweiler .
Insheim .
Jockgrim .
Jöhliugen ( A. Durlach ) .
Jspringen .
Jtteuheim ( Unterels .)
Ittersbach (Baden ) .
Jttlingen .
Jungingen (Hohenzoll .)

Kailbach (Odenwald ) .
Kaiserslautern .
Kallstadt .
Kaltenbach .
Kaltenhausen (U.- Els .) .
Kaltental .
Kaudel (Laugen -) .
Kappelrodeck .
Kappelwindeck .
Kapsweyer .
Karlsdorf ( A. Bruchsal )
Karlsruhe - Beiertheim
Karlsruhe - Daxlaudeu
Karlsruhe -Grünwiukel
Karlsruhe - Mühlburg .
KarlSruhe -Rintheim .
Karlsruhe - Rüppurr .
Kekl .
Kerzenheim
Ketsch (A. Schwetzingen )
Kieselbronn .
Kilchberg (Wiirtt .)
Killer .
Kilstett (Unterels .) .
Kindenheim
Kirchardt .
Kirchberg (Murr ) .
Kirchentellinsfurt .
Kirchhansen .
Kirchheini (a . d . Eck) .
Kirchheim (A . Hdlbg .) .
Kirchheim ( Neckar ) .
Kirchheim (unter Teck)
Kirrlach .
Kirrweiler .
Kirschhausen (Odenw .) .
Kleeburg .
5tleinaspach .
Kleinbottwar .
Kleineicholzheim .
Kleinfischlingen .
Kleingartach .
Kleinhausen .
Kleinkarlbach .
Kleinsteinbach ( Amt

Durlach ) .
Klingenbcrg (Württ .) .
Klingeu -Heuchelheim .
Klingenmünster .
Klosterreichenbach .
Kniebis (Wiirtt .) .
Kniclingen (A . Karlsr .)
Knittelsheini .

Knittlingen .
Knöringen .
Kocheudorf (Württ .) .
Kochersteinsfeld .
Kochertürn tWnrtt .) .
Kohlberg (Württ .) .
Kolbsheim .
Kollweiler .
Köngen ( Württ .)
Königsbach (Baden ) .
Königsbach (Pfalz ) .
Königshofen (Elsaß ).
Korb (O .-A . Waibling .)
Kork .
Korntal (Württ .) .
Kornwestheim .
Kronau (Baden ) .
Kronenburg -Straßburg

( Elsaß ).
Kuhardt .
Kuppenheim (Murgtal ).
Kuppingen (Württ .) .
Kllrubach .
Kurzenhansen .

Lachen (Pfalz ) .
Ladenburg .
Lambrecht .
Lambsheim .
Lampertheim .
Lampertsmühle - Otter¬

bach .
Lampoldshausen .
Landau (Pfalz ) .
Langenbentingen .
Langenbrand (Mnrgtal ).

„ (Württ .). .
Langenbrücken (Baden ).
Langenkandel .
Langensteinbach (Amt

Dnrlach ) .
Langensulzbach (U.-Els .) .
Langmeil .
Landenbach ( A. Weinh .).
Lanf (A . Bühl ) .
Lanffen ( Neckar ).
Laumersheim .
Lautenbach (Renchtal ).
Lauterbach ( Württ .)
Lanterbnrg ( Elsaß ).
Lautersheim .
Legelshurst .
Lehrenfteiusfeld .
Leimen (Baden ) .
Leimen (Pfalz ).
Leimersheim .
Leinfelden (Württ .) .
Leinstetten .
Leistadt .
Lembach
Lemberg (Lothringen ) .
Lemberg ( Pfalz ).
Leonberg ( Württ .) .
Lsonbronn .
Leopoldshafen .
Leutershausen (Baden )
Leutesheim .
Lichteuau (Baden ) .
Lichtenberg ( Elsaß ) .
Lichtental siehe Baden -

Baden .
Liebenzell .
Liedolsheim (A .KarlSr .)
Lienzingen .
Limbach ( A.Bucheu ) .
Lindenfels .
Lingenfeld .
Lingolsheim .
Linkenheim .



Gebührentarif . I . II

Linsenhofen .
Linx .
Lippoldsweiler .
Löchgau .
Loffenau .
Lohrbach (A. Mosbach ).
Lorsch (Hessen).
Lobburg .
Löwenstein (Wiirtt .).
Ludwigsburg .
Ludwigshafen (Rhein ) .
Ludwigswiukel .
Lustadt .
Lustuau (Wiirtt .) .
Lützelsachsen .
Lützenhardt (O .A. Horb )

Manolsheim (Kr . Zab .) .
Magstadt .
Maichiugeu .
Maikaminer .
Maikaimner -Kirrweiler .
Mainhardt .
Malmsheim .
Malsch (Amt Ettlingen ) .
Malsch (Amt Wiesloch ) .
Mannheim .
Mannheim -Feudenheim

„ -Käsertal
„ - Neckarau
„ -Rheinau
„ -Sandhofen

-Waldhof
Marbach (Neckar )
Mariental (Elsaß )

(Pfalz )
Markgröningen .
Marlen .
Marlenheim .
Marnheim .
Marxzell .
Massenbachhausen .
Maßweiler .
Maudach .
Blauer (A. Heiderb .) .
Maulbronn .
Maxau (A. Karlsruhe )^
Maxdorf (Pfalz ).
Maximiliansau .
Mechtersheim .
Meckenheim (Pfalz ) .
Meckcsheim (Baden ).
Mehlingen -Neukircheu .
Meimsheim .
Meisental .
Memprechtshosen (Amt

Kehl )
Wenzingen ( A . Bretten )
Merklingen (O .-A .Leon -
Merzalben . berg .)
Merzweiler .
Metringen (Wiirtt .) .
Melzingen .
Michelbach (A. Rastatt ).
Michelfeld (A.Sinsheim )
Mietesheim (Unt .- Els .)
Minfeld .
Mingolsheim .
Mittelhaslach .
Mittelhauseu (Elsaß >
Mittelstadt .
Mitteltal .
Möckmühl .
Möglingen (O .- A .

Ludwigsburg ) .
Möhringen (a . d. Fild ).
Mommenheim (Elsaß ) .
Monsheim (Hessen) .
Mönsheim .

Moorlautern .
Moos (A . Bichl ) .
Mörlenbach (Odenwald )
Mörsch (A . Ettlingen ) .
Mörzheim .
Mosbach ( Baden ) .
Mosbach (A. Sichern ).
Wössingen .
Mothern .
Mötzingen (O .- A . Her¬

renberg ) .
Muggensturm .
Muhlacker .
Mühlbach (A .Eppingen ) .
Mühleu (Neckar ) .
Mürlenbach .
Miihlhauseu (O .-A .

Cannstatt ) .
Mühlhausen ( A . Pforz¬

heim ).
Miihlhausen ( A .

loch) .
Mühlhausen (K.Zabern ) .
Mühriugen .
Münchingen (Württ .) .
Münchweiler (Rodalb ) .
Mundelsheim (Wiirtt .) .
Mundeuheim .
Mundolsheim ( Elsaß ) .
Münster (O .-A. Cann¬

statt ).
Münzesheini .
Müuztal -St . Louis

(Lothr .).
Bturr .
Murrhardt .
Mußbach .
Mutterhausen .
Mutterstadt .

Nagold .
Nebringen .
Neckarbischofsheim .
Neckarburken <A .A!osb .).
Neckarelz .
Neckarrems .
Neckargartach .
Neckargemüud .
Neckargerach (Baden ) .
Neckargröningen .
Neckarhausen (Amt

Mannheim ).
Neckarhauseu (Hohen -

zolleru ) .
Neckarhausen (O .- A .

Nürtingen ) .
Neckarsteinach .
Neckarsulm .
Neckartenzlingen .
Neckartailfingen .
Neckarweihingen .
Neckarwesthelm .
Neckarzimmeru .
Nehren .
Neibshcini .
Neidenfels .
Neidenstein .
Nellingen (O .-A . Eß¬

lingen ) .
Nenbulach .
Neuburg (Rhein ) .
Neudeuau .
Neudorf (A . Bruchsal ) .
Neudorf ( Elsaß ).
Neuenbürg (Württ .) .
Neuenhaus (Wiirtt .) .
Neuenstadt (Kocher ) .
Neueustein .
Neuffen .

Nenfreistett (A. Kehl ) .
Neuhaufen ( A . Pforzh .).
Neuhausen (a . d. Fild .) .
Neuhemsbach .
Neuhofen ( Pfalz ) .
Neuhütten (Württ .).
Nenlantern .
Neulciniiigcn .
Neulußheim .
Neuukirchen ( A. Eberb .)
Neu -Offstein (Pfalz ).
Neupfotz .
Neurod ( A. Ettlingen .)
Neusatz (Baden ).
Neustadt ( a . Haardt ) .
Neuthard ( A .Bruchsal ) .
Neuweier ( A. Bühl ).
Neuweiler .
Nenweiler (O .- A.Calw ) .
Niederbronn .
Niederbühl (A. Rastatt )
Niederslörsheim (Rhein¬

hessen ) .
Niederhochstadt .
Niederkirchen b. Deides¬

heim .
Niederlanrerbach (Unter -
Niedernau . Els .) .
Niederröderu .
Niederschäffolsheim

(U.-Elsaß ) .
Niederschlettenbach .
Niederschopfheim .
Niedersimten .
Niesern .
Nordhausen (Uut .- Els .)
Nordheim (Hessen ) .
Nordheim ( Württ .).
Nordrach .
Nordstetten .
Nufringen .
Nürtingen .
Nußbach (Reuchtal ) .
Nußdorf (Pfalz ).
Nußdorf (Württ .).
Nußloch .

Ober - Abtsteinach (Oden -
wald ) .

Oberachern .
Oberbetfchdorf (U.- Elf .)
Oberboihingen .
Oberbronn .
Oberderdingen .
Oberdielbach (A.Eberb .)
Obereifesheim .
Oberfinkenbach .
Obergimpern .
Obergrombach (Amt

Bruchsal ) .
Oberharmersbach .
Oberhansbergen .
Oberhansen (A .Bruchs .) .
Oberhofen (Kr .Hageuau

Els .) .
Oberlettiugeu .
Oberkirch (Baden ) .
Oberkollwangeu (O .-A .

Calw ) .
Oberlenningen .
Obermodern <U.- Elsaß ).
Oberndorf (Neckar ) .
Oberotterbach .
Oberöwisheim .
Oberprechtal .
Oberriexingen (Württ .)
ObersaSbach (A.Achern ).
Oberschäffolsheim (Kr .

Straßburg ) .

Oberschefflenz (A . Mos¬
bach ).

Oberschopfheim .
Oberseebach .
Obersteinbach .
Oberstenfeld .
Obertal (O .- A. Freu¬

denstadt ).
Obertsrot ( Murgtal ).
Obertürkheim .
Obrigheim (Baden ).
Obrigheim ( Pfalz ) .
Ochsenbach (Württ .) .
Odenheim (Baden ) .
Ödheim .
Offenau .
Offeubach (a . Queich ) .
Offenburg (Baden ) .
Ossendorf .
Offingen (Wiirtt .)
Offstein (Kr . Worms ) .
Oferdingen .
Oftersheim .
Oggersheim .
Ohmenhausen .
Ohringen .
Ohrnberg .
Ölbronn .
Olnhausen .
Oensbach ( A. Achern ) .
Onstmettingen .
Oos .
Oppau .
Oppelsbohm .
OPPenan (Renchtal ) .
Oppenweiler .
Ortenberg (Baden ) .
Osthofen (U.-Els .) .
Oschelbronn .
Oßweil .
Östringen (A . Bruchsal )
Otlingen (Wiirtt .)
Otigheim .
Ötisheiin .
Ottenau .
Ottenhausen (Württ .)
Ottenhofen (A. Achern )
Otterberg .
Ottersdorf (Baden ) .
Ottersheim b.Germers -

heim .
Otterstadt .
Ottersweier .
Ottmarsheim (Württ .)
Owen (Württ .)
Owingen ( Hohenzoll .).

Perouse (Wiirtt .) .
Peterstal (Renchtal ) .
Pfaffenhofen ( Elsaß ).

( Württ .) .
Psalzgrafenweiler .
Pfauhausen ( Württ .)
Meddersheim (Kreis

Worms ) .
Pfedelbach .
Pfeffingen (O .-A .

Balingen ) .
Pfiffligheim .
Pforzheim .
Pforzheim -Brötzingen .

„ -Dillweißen¬
stein

Pfullingen .
Philippsburg ( Baden )
Philippsbnrg (Lothr .).
Pirmaseus .
Plankstadt .
Plattenhardt .

Pleidelsheim .
Plieningen .
Pliezhausen .
Plittersdorf ( A .Rastatt )
Plobsheim ( U.- Els .) .
Plochingen .
Pliiderhansen .
Poppenweiler .
Preuschdorf .

Qnatzeuheim .

Namberg (Pfalz ).
Ramsen .
Rangendingen .
Rappenau (Bz . Karlsr .)
Rastatt .
Ranenberg (Amt Wies¬

loch ) .
Rechberghauseu .
Rechtenbach (Pfalz ) .
Reichartshansen (Amt

Sinsheim )
Neicheubach (Amt Ett¬

lingen ).
Reichenbach ( A . Lahr )
Neichenbach ( a . d. Fils !
Reichental (AmtRastatt )
Reichshofen .
Reichstett (Elsaß ) .
Reisenberg ( Pfalz ) .
Reihen .
Reilingen .
Renchen .
Renningen .
Reutlingen .
Rexingen .
Rheinbifchofsheim .
Rheingönnheim .
Rheinhausen (Baden ).
Rheinsheim ( A . Bruchs .)
Rheinzabern .
Rhodt (Pfalz ) .
Richen .
Niedselz .
Rieschweiler .
Rimbach (Odenw ., Hess.)
Ringendors (Kreis

Straßburg ).
Riuuthal .
Rippoldsau .
Rittersbach (A.Mosbach )
Nittershofeu .
Rodalben .
Rödersheim .
Röt (O - A.Freudeustadtl
Rötenberg (O .- A.

Oberndorf ).
Rohracker (Württ .)
Rohrbach (A. Eppiugeu )
Rohrbach (A. Heidlberg )
Rahrbach b.Landan (Pf .)
Rohrbach ( A. Sinsheim )
Rohrdorf (O .-A . Na -
Roigheim lgold )
RomanSweiler .
Rommelshausen

tWürtt .) .
Roppcnheim (U.-Els .) .
Röschwoog .
Rosenseld (Württ .).
Rot (Baden ).
Rotbach .
Rotenfels ( Murgtal )
Roiteuburg (Neckar ) .
Roxheim (Pfalz ).
Ruchheim .
Ruchsen (A. Adelsheim )
Rudersberg .



Stupferich (A . Durlach )
Stuttgart .
Stuttgart -Gablenberg .
Stuttgart -Gaisburg .
Stnttgart ^Ostheini.
Snffclweyersheim (Unt.

Elsas »
Snfflenheim .
Snlgan (O .-A . Obern -
Snlz (Neckars darf ).
Sulz (nnterm Wald ).
Sulzbach (A . Mosbach)
Snlzbach (Bergstr .)
snlzbach (Murr ) .
Sulzbad .
- ulzfeld (Baden ).

Sundheim «Baden ).
Surburg (Uuterels.).

Tailfingen (O .- A.
Balingen ).

Taleischweiler .
Talheim (O .-A.

Rotteuburg ) .
Talheim (Ö .--A . Heilbr .)
Tamin (Württ ).
Teiuach .
Tentschneureut .
Tiefenbach (Baden ) .
Tiefeutal (Pfalz ) .
Tiefenbronu .
Trillfiugen «Hohenz.)
Trimbach (Kr . Weißen-

burg Elsaß ).
Trippstadt .
Truchtelfingen (O .-A.

Balingen ) .
Truchtersheim .
Trulben .
Tübingen .

Ubstadt.
Uhingen.
Uhrweiler .
Ulm (Baden ) .
Undingen.
Ungstein.
Unteraichen.
Unterboihingen .
Unterflockenbach(Oden-
Untergriesheim . Wald) .
Untergrombach ( Amt

Bruchsal ) .
Untergruppeubach .
Unterhausen (Wiirtt .) .
Unterheimbach.
Unterheinrieth .
Unterjesingen.
Untersettingen .
Unterlenningen .
Unteröloisheim .
Untcrreicheubach (O .-A .

Calw ).
Ilnterschefflenz (Baden )
Unterschönmattenwag .
Unterschwarzach (A «nt

Eberbach)
Untersielmiiigen.
Uutersteinbach (Württ .).
Untertürkheiin .
Unterweissach.
Urloffen .
Urbach (Württ .) .

Urbach (Obcrurbach) .
Baruhalt ( Amt Bühl ).
Baihingen ( Enz) .
Vaihingen (a . d . Fild .).
Vendenheim.
Venningen .
Viernheim.
Vinningen .
Böhringen ( Wg .) .
Völkersbach(A.Ettling .)
Vorderweidenthal .

Wachenheim (Pfalz ).
Wachenheim (Kreis

Worms .).
Waghäusel .
Wagshurst .
Wahlheim (Württ .)
Waiblingen .
Waibstadt .
Walburg ( U.- Elsaß ).
Waldangelloch .
Waldbaiih (Wiirtt .)
Walddorf (O .-A .

Tübingen ).
Waldenbuch (Wiirtt .) .
Waldfischbach.
Waldhansen (Baden ).
Waldhausen (O .-A .

Welzheim) .
Waldmichelbach.
Waldmössingen.
Waldolwisheim .
Waldsee (Pfalz ).
Waldulm ( AmtAchern ) .
Waldwimmersbach .
Walldorf (A . Wiesloch).
Wallhalben .
Wallstadt (Baden ) .
Walfchbronn .
Wangen (Gemeinde

Stuttgart ) .
Wanzenau (Unterels.?.
Wannewril (Württ .)
Wasselnheim.
Wattenheim ( Pfalz ) .
Weidenthal .
Weiher (A . Brnchfal ).
Weil der Stadt .
Weil i . Dorf (Württ .).
Weil (im Schönbuch) .
Weiler (A . Sinsheim ).
Weinburg .
Weingarten (Baden ) .
Weingarten (Pfalz ) .
Weinheim ( Bergstraße ) .
Weinsberg .
Weifeubach (Mnrgtal ).
Weisenheim ( a . Berg ) .
Weisenheim am Sand
Weisfach .
Weisjenburg ( Elsaß ) .
Weißenstein (Badeu ) .
Weitbruch
Weitenung (A . Bühl ) .
Weitersweiler «Pfalz ).

„ ( U- .Els.)
Weitingen ( Württ .)
Welzheim.
Weselberg-Zeselberg .
Westernhanseu ( O .- A .

Küuzelsau ) .

Westheim (Pfalz ) .
Westhofen (Elsaß )
Weyersheim .
Weyher .

WickerSheiin ( Unterels.).
Widdern .
Wieblingen (Baden ).
Wiernsheim .
Wiesenbach ( A. Heidel¬

berg ).
Wiesental (Baden ) .
Wiesloch.
Wildbad (Württ .).
Wildberg (Württ .).
Wilferdingen .
Wilgartswiesen .
Wilhelmsfeld (Amt

Heidelberg )
Willgottheiiu .
Willsbach .
Willstäit (A . Kehl) .
Wilwisheim .
Wimmeuau (Unterels.)
Wimpfen .
Wimsheim (Württ .)
Winden (Pfalz ) .
WindSberg .
Windschläg.
Wingen .
Wingersheim .
Winnenden .
Winterbach (Wiirtt .).
Wiutersdors (Baden ).
Winzeln (Pfalz ) .

„ (Württ .).
WiwerSheim ( U.- Els.) .
Wolfach.
WolfiZhenn.
Wolfschlngen.
Wollenberg .
Wollmesheim .
Wolmünster .
Wolxheim.
Worms .
Worms -Pfifsligheim .
Wörth (Rhein ).
Wörth (Saner ) .
Wöschbach .
Wössingen (A. Bretten ).
Würm (A . Pforzheim).
Wnrmberg .
Wiistenrot .

Zaberfeld .
Zaisenhansen .
ZaiserSweiher .
Zeiskam.
Zell (Harmersbach ).
Zell «Pfalz ).
Zell-Weierbach (Amt

Offenburg )
Zentern .
Ziegelhansen (Neckar ) .
Zinsweiler (Elf .)
Zollern .
Zotzenbach (Odenwalds
Zuffenhausen .
Zunsweier .
Zufenhofen .
Züttlingcn .
Zuzenhanseu.
Zwingeuberg (Badens

Seelbach (A . Lahr ) .
Selz .
Sembach.
Sersheim (Württ .)
Sefeuheim.
Siebeldingen .
Siegelsbach (A. Sinsh .)
Siglinge » .
Sillenbuch (Württ . ) .
Silz lPfalz ).
SimmerSfeld .
Simniozheim (Württ .)
Sindelfingen .
Sindlingen .
Singen (Amt Durlach ) .
Sinsheim ( Elsenz).
Sinzheim (Amt Baden ) .
Sippersfeld .
Söllingen (A. Dnrlach ) .
Sondernheim .
Sondelfingen (Württ .) .
Sontheim (O .-A . Heil-
Speyer . bronn ) .
Speyerdorf .
Spiegelberg (Wiirtt .).
Spirkelbach.
Spöck (A . Karlsruhe )
Stammheim (O .-A .

Calw ) .
Staniniheim (O .-A.

LudwigSbnrg ).
Stebbach.
Stein (A . Bretten ) .
Stein (Kocher ).
Stein ( Pfalz ) .
Steinalben ,
Steinach (Baden ) .
Steinbach (Kr . Baden ).

„ a. Donnersberg .
Steinburg (Unterels .) .
Steineuberg (O .- A .

Schorndorf).
Steineubroun .
Steinfeld (Pfalz ).
Steinheim (a . d . Murr ) .
Steinmauern (A .Rastatt )
Steiusfurt .
Steinweiler .
Sternenfels .
Stetten (A . Hechingen».
Stetten am Henchelberg
Stetten (NemSthal ) .
Stettfeld (A . Bruchsal) .
Stollhofen .
Straßbnrg ( Elsaß ) .
Straßburg -Grüneberg .
Straßbnrg (Els .) - Kö¬

nigshofen .
Straßburg (Els.) -Kro-

uenbnrg .
Straßbnrg (EU -Nen¬

dorf.
Straßb >irg ( Els.) -Ne >ihof
Straßbnrg ( Ets).-Rhein -

hafen .
Straßbnrg ( Els.) - Nu-

prechrSan.
Straßburg - stockfeld.
Strümpfelbach «O .-A .

Waiblingen ».
Strün «pfclb>nnn ( Amt

Ebcrbach)
Stürzelbronn .

Ruhcstciu.
Ruit (Wiirtt .)
Rülzheim.
Rumbach.
Nunzenheim.
Ruprechtsau .
Nußheim.
Rutesheim .

Salmbach (Elsaß ) .
Salzstetten .
St . Ilgen ( A. Hdlbg .) .
St . Leon (A. Wiesloch) .
St . Martin (Pfalz ).
Sand (A . Bühl ) .
Sandhausen (Amt

Heidelberg) .
Sandweier .
Sasbach (A. Achern) .
SaSbachumlden .
Schafhansen (Württ .) .
Schaidt .
Schapbach.
Scharnhausen ( Wiirtt .) .
Scharrachbergheim .
Schatthansen (Amt

WieSIoch ).
Scheibenhardt (Pfalz ) .
Schenkenzell.
Scherzheim (A. Kehl) .
Schifferstadt .
Schiltach .
Schiltigheim .
Schirrheim .
Schlatt (Hohenzollern) .
Schleithal .
Schluchtern (Baden ) .
Schmalenberg .
Schmiden .
Schnaitt ).
Schöckingen (Württ .).
Schöllbroun (A . Ettl .) .
Schöuberg (O .-A .

Neuenbürg ).
Schönaich.
Schönau ( Amt Heidelb.).
Schönau (Pfalz ) .
Schöuberg (Baden ).
Schönberg (Hessen).
Schöumiinzach.
Schöntal (Wiirtt .)
Schopfloch (O .-A . Fren -
Schopp . denstadt) ,
Schorhach.
Schorndorf (Württ .) .
Schraniberg .
Schriesheim .
Schntterwald (Amt Of¬

fenburg ) .
Schwaigern (Wiirtt .) .
Schwaikheim.
Schwanheim (Pfalz ).
Schwann .
Schwarzach (A . Bühl ) .
Schwegenheim.
Schweigen ( Pfalz ) .
Schweighansen ( Elsaß ).
Schtoetzingen.
Schwieberdingen .
schwindratzheim .
Seckach .
Seckenheim.
Stebach ( Amt Achern).

Gebilhreiltanf.
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Gebiihrenlarif für Telegramme .

( Ein „ Tarif für Telegramme " ist an den Telegrammschaltern für 10 Pf . käuflich .)

Die Länge eiues Taxwortcs ist auf IS Buchstaben oder 5 Ziffern festgesetzt.

Mindestbetrag für das gewöhnliche Telegramm 50 Pf . (für Stadttelegramme
Z0 Pf .) : im Verkehr mit dem Auslande 50 Pf . (Ausnahme : uach Großbritannien
und Irland 80 Pf .) . Es wird berechnet für ein dringendes Teleg ramin — v — das
Dreifache der Gebühr für das gewöhnliche Telegramm : für bezahlte Antwort — R ? —
Gebühr für 10 Wörter ; für bezah ! te dringende Antwort — — das Dreifache der
Gebühr für 10 Wörter ( soll die Gebühr sür eine Antwort von mehr als 10 Wörtern voraus¬
bezahlt werden , so ist dies besonders anzugeben z . B . — R ? 20 — : im Verkehr mit dem
Ausland ist die Zahl der für das Antwortstelegramm vorausbezahlten Wörter in jedem
Fall anzugeben z. B . ---- k ? 6 -^ ) für Vergleichnng — — den vierten Teil der
Gebühr für ein gewöhnliches Telegramm ; für die telegraphifche Empfangs anzeige
— xg Gebühr für 5 Wörter , für die briefliche Empfangsanzeige — — 20 Pf . für
Ausland , nichts für Inland .

Im europäischen Verkehr sind zu erheben für ein Taxwort nach Telegraphenanstalten in Deutsch¬
land 5 Pf . (Stadttelegramm 3 Pf .) , BosniewHerzegowina , Luxemburg und Österreich -
Ungarn 5 Pf . , Belgien , Dänemark , Niederlande , Schweiz 10 Pf . , Frankreich 12 Pf . , Groß¬
britannien und Irland ( Miudeftbetrag 80 Pf . ) , Italien , Norwegen , Rnmänien , Schweden
15 Pf . , Montenegro , Serbien , Bulgarien , Portugal , Rußland , Spanien 20 Pf . , Gibraltar 25 Pf . ,
Griechenland20Pf ., Malta35 Pf . ,Türkei 40 Pf . Bemerkungen : Für die Bezeichnungen der
Namen der Bestimmungsanstalten und Länder sind die amtlichen Verzeichnisse maßgebend ,
wenn sie in den Telegrainmausschristen als ein Wort gezählt werden sollen . Der Name
der Bestimmungstelegraphenanstalt ist hinter die Angaben der Adresse zn setzen z. B .
Max Lehmann Bahnhofstr . 25 Mainz .

Nach den meisten außereuropäischen Läudern sind Übersectelcgramme zu halber Gebühr
zugelassen ( austthl . osseue Sprache , Beförderung nach den vollbezahlten Telegrammen ) .
Nähere Auskunft an den Telegrammschaltern .

Brieftelegramme sind innerhalb Deutschlands in einer Anzahl größerer Städte seit 1 . Oktober 1911
versuchsweise zugelassen . Es sind dies Telegramme , die mährend der Nacht telegraphisch
an den Bestimmungsort befördert und dort wie gewöhnliche Briefe möglichst auf dem ersten
Bestellgang abgetragen oder Abholern in der für gewöhnliche Brieffendungen üblichen Weise
ausgehändigt werden . Brieftelegramme werden von den Telegramm - Annahmestellen angenommen
und zwar uur vou 5 Uhr abends bis 12 Uhr nachts . Die Gebühr beträgt iPf . für jedes Wort ,
mindestens jedach 50 Pf . , sie wird nach oben auf eine durch 5 teilbare Summe abgerundet .

Telegramme ohne Text , dringende Telegramme , in geheimer Sprache abgefaßte
Privattelegramme und offen und eigenhändig zu bestellende Telegramme sind in
Deutschland zulässig , ebenso in Belgien , Dänemark , Frankreich , Griechenland , Italien ,
Luxemburg , Niederlande , Norwegen , Österreich -Ungarn , Portugal , Rußland (chiffriert nicht ) ,
Schweden , Schweiz , Spanien (eigenhändig nicht ) .

Bei der Aufgabe eiues auf Verlangen des Absenders nachzusendenden Telegramms
? 3 — ist die volle Gebühr nnr für die erste Befördernngsstrecke zn erheben ;

die Gebühr für die weiteren Befördernngsstrecken hat der Empfänger zu zahlen . ^ Tele¬
gramme , die auf Verlangen des Empfängers nachgesandt werden , sind mit
„Nachgesandt von (ksexpsäis äs ) " zu bezeichnen. Der Antragsteller ist zur Nach¬
zahlung der Gebühren verpflichtet , wenn sie vom Empfänger nicht gezahlt werden .

Telegramme mit der Bezeichnung „ telegravhcnlagcrnd " --- rk oder „ postlagernd " — —
sind zulässig . Die mit dem Vermerke „ Tages "

( Jonr ) versehenen Telegramme werden
nicht während der Nacht ( in Deutschlaud uicht vou 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens )
bestellt : eine Vervflichtnug , die während der Nacht aufgenommenen Telegramme sofort
zn bestellen , besteht nnr insoweit , als sie den Vermerk „ Ruit " ( „ nachts " ) tragen oder
die Ankuuftsaustalt zn erkeuuen vermag , daß sie wirklich dringlicher Natur sind .
Telegramme , die von der Bestimmungstelegraphenanstalt als eingeschriebene Briefe zur Post
gegeben werden sollen , sind mit dem Vermerke — ^ oder , sofern es sich zugleich um
postlagernde Telegramme handelt , mit dem Vermerke --- — zn versehen ; für die Ein¬
schreibung hat der Absender innerhalb Deutschlands 20 Pf . zu entrichten . Für Telegramme ,
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die durch die Post nach einem anderen als dem telegraphischen Bestimmungslande weiter-
znbefördern sind , beträgt die vom Absender vorauszubezahlende Gebühr , je nachdem die
Adresse die Angabe „ Post" oder die Angabe — enthält, 20 oder 40 Pf . Für offenzu bestellende Telegramme — R0 — wird eine Mehrgebllhr von 5 Pf^ berechnet .

Im Verkehr innerhalb Deutschlands kann die Vergütung für Weiterbeförderung durchEilbote » — X? — ohne Rücksicht auf die Entfernung mit 40 Pf . für jedes Telegrammdurch den Absender vorausbezahlt werden. Dieselbe Gebühr hat der Absendereines Telegramms mit bezahlter Antwort für die etwa gewünschte Eilbestellung desAntwortstelegramms vorauszubezahlen — NX? — . Wenn der Eilbotenlohn sowohlfür das Ursprungstelegramm als anch für das Antwortstelegramm vorausbezahlt werden
soll, hat der Vermerk — X? — RX? — zu lauten . Findet die Vorausbezahlung nichtstatt , so werden die wirklich erwachsenden Auslagen vom Empfänger oder, falls diesernicht zu ermitteln ist oder die Zahlung verweigert , vom Absender eingezogen . ^ Die Kostenfür die Weiterbeförderung der Telegramme im Auslande hat in der Regel der Em¬
pfänger zu tragen . Das Telegramm ist alsdann mit dem Vermerk „Nxxrss "

zu versehen.Kennt der Absender die Höhe des Botenlohns und will er ihn vorausbezahlen , so lautetder Vermerk ^ X? x — , wobei x die vorausbezahlte Gebühr in Frank (zu 89 Pf .) angibt .Ist der Betrag des Botenlohns dem Absender nicht bekannt, und will er ihn trotzdem
vorausbezahlen , so hat er außer einem für den Botenlohn zu hinterlegenden Betrag entwederfür die telegraphische Meldung des Botenlohns — X? ? — die Gebühr für ein
Telegramm von 3 Wörtern unter Berücksichtigung der Mindestgebühr oder für diebriefliche Meldung — X?? ^ eine Gebühr von 2V Pf . zu zahlen- Bei Telegrammennach solchen Ländern , welche die Beförderungskosten im voraus festgesetzt und bekannt
gegeben haben, werden diese Kosten unbedingt vom Absender erhoben . In diesemFall ist das Telegramm vor der Adresse mit dem Vermerke — X? — zu versehen .

Die Gebühr für jede einzelne Vervielfältigung eines gewöhnlichen Telegramms — ? Ax —
beträgt für je IVO Wörter oder einen Teil davon 40 Pf . Für dringende Telegrammeerhöht sich dieser Betrag auf 80 Pf . Das Telegramm wird , alle Adressen eingerechnet,als ein einziges Telegramm taxiert . Im Verkehr mit Amerika sind zu verviel¬fältigende Telegramme unzulässig .

Für jedes Semaphortelegramm ist eine Zuschlaggebühr von 80 Pf . zu erheben .
Die Funkcntelegramine unterliegen besonderen Vorschriften. Für diese Telegramme werden außerder gewöhnlichenTelegrammgebühr besondere Gebühren ( Küsten- und Bordgebühren) erhoben.Für deutsche Funkentelegraphenstationen beträgt :

a) die Küstengebühr 15 Pf . für das Wort , mindestens 1 M . SV Pf . für ein Telegramm ;
b) die Bordgebühr 35 Pf . für das Wort, mindestens 3 M . 50 Pf . für ein Telegramm

( Ausnahme : einige von der Nord - und Ostfecküste verkehrende Schiffe, für die eine
Bordgebühr von 10, 15 oder 20 Pf . für das Wort festgesetzt ist) .

Nähere Auskunft , auch bezüglich der Gebühren für den Verkehr mit ausländischen Stationen,erteilen die Telegraphenanstalten .
Eine Quittung über entrichtete Gebühren wird gegen Zahlung von 10 Pf . erteilt .

Für jedes Telegramm , das einem Telegrammbesteller oder Landbriefträgerznr Beförderung an die Telegraphenanftalt mitgegeben wird , kommen 10 Pf . zur Erhebung .
Die Zeichen sür besondere Arten von Telegrammen sind vor die Aufschrift zwischen Doppel¬striche zu setzen und zählen als je ein Wort- Solche Zeichen sind : v — drin¬gendes Telegramm . — R? ^ Antwort bezahlt. — L.? l) — dringende Antwort bezahlt,— KX ? — Antwort nnd Bote bezahlt. Empsangsanzeige bezahlt . — ? (Z — ver¬

glichenes Telegramm . — nachzusenden . — --- briefliche Empfangsanzeige .— X? — Eilbote bezahlt. — offen — offen zu bestellendes Telegramm . — eigenhändig zubestellen . ^ — Post eingeschrieben . — — telegraphenlagernd . — K? — postlagernd .
Für jedes bei einer Eisenbahntelegraphenstation aufgegebene Telegramm kann von den Eifenbahn -

verwaltungen ein Zuschlag von 20 Pf . vom Aufgeber erhoben werden.
Interpunktionszeichen , Bindestriche und Apostrophe werden im inneren deutschen Verkehr ,einzeln angewandt , kostenfrei mitbefördert - Im Auslandsverkehr werden sie nur aufVerlangen des Absenders mittelegraphiert und dann auch taxiert . Punkte , Kommas , Doppel¬punkte, Bindestriche uud Bruchstriche, zur Bildung von Zahlen benutzt, gelten als je eineZiffer .
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Nostiiberweisungs- und Scheckverkehr innerhalb des Deutschen Reichs.

Eine ausführliche „Anleitung für die Benutzung des Postscheckkontos " ist beim Postscheckamt
erhältlich.

Beitritt zum Postscheckverkehr .
Zum Postscheckverkehr wird jeder — auch

Ausländer — durch Eröffnung eines Post¬
scheckkontos zugelassen . Es ist ihm freigestellt ,
das Postscheckamt zu bezeichnen, bei dem er
sein Konto zu halten wünscht. Im allgemei¬
nen ist es natürlich am vorteilhaftesten , das
Postscheckamt zu wählen , in dessen Bezirke der
Antragsteller wohnt . Auch kann sich jemand
Konten bei mehreren Postscheckämtern eröff¬
nen lassen.

Anmeldungen zum Beitritt neh¬
men alle Po st an st alten und Post¬
scheckämter entgegen . Sie erteilten
bereitwillig Auskunft und verabfolgen die
Anmeldeformulare unentgeltlich . Auf der
Rückseite des Formulars ist angegeben , wie
eingetragene Firmen usw. den Antrag zu stel¬
len haben.

Kontoguthaben .
Auf jedem Konto mutz eine Stammeinlage

von öd M . gehalten werben .
Hat ein Kontoinhaber mehrere Konten , so

ist die Stammeinlage von 50 M . für jedes
Konto zu halten .

Die Höhe des Guthabens eines Kontos ist
nicht begrenzt .

Gutschriften . Kontoguthaben . Lastschriften .

-u Zahlkarten , überweisungs -
und Scheckhefte .

Zu Einzahlungen dient die bekannte blaue
Zahlkarte . Alle Postanstalten und jedes Post¬
scheckamt des Deutschen Reichs — also ins¬
gesamt rund 20 Ml) Verkehrsanstalten — neh¬
men Einzahlungen auf Zahlkarten in belie¬
biger Höhe entgegen . Zahlkarten bis 80V M .
können auch den Landbriefträgern auf ihren
Bestellgängen übergeben werden .

Die überweisungs - und Scheckhefte erhält
der Kontoinhaber nur vom Postscheckamt . Die
Überweisungshefte werden ihm kostenfrei ge¬
liefert . Das Scheckheft (S0 Schecks ) kostet
S0 Pf .
b. Überweisungen von anderen

und aus andere Postscheckkonten .
Die für den Kontoinhaber von anderen

Kontoinhabern überwiesenen Beträge werden
seinem Konto gutgeschrieben. Das Postscheck¬
amt übersendet nach Gutschrift des Betrags

dem Kontoinhaber die Abschnitte der Über¬
weisungen kostenfrei m»l einem Kontoauszug .

Die Überweisung eines Betrags durch buch¬
mäßige Übertragung von einem Konto auf
ein anderes ohne Bargeldbewegung ist die
Zahlungsform , deren weiteste Ausbreitung
die Hauptaufgabe des Postscheckverkehrs bil¬
det . Sie ist zugleich unter allen Zahlungs¬
mitteln das billigste, da sie ohne Rücksicht auf
den überwiesenen Betrag nur 3 Pf . kostet.

Der Abschnitt der Uberweisung dient zu
Mitteilungen an den Empfänger .

Die Überweisungen sendet der Konto¬
inhaber , zusammen mit den etwa noch gefer¬
tigten Postschecks , Bestellzetteln usw., in
dem vorgeschriebenen mit 5 Pf . freizumachen¬
den Briefumschlag ohne Begleitschrei¬
ben an das Postscheckamt , das sein Konto
führt .

c . Auszahlung durch Postscheck .
Der Höchstbetrag eines Postschecks ist

20 000 M.
Bei Ausfüllung des Schecks hat der Konto¬

inhaber darauf zu achten, datz der Scheck nach¬
träglich nicht geändert werden kann . Von der
am linken Rande befindlichen Zahlenreihe sind
die Zahlen , die den Betrag des Schecks über¬
steigen , mit Tinte durchzustrei¬
chen . Der Abschnitt dient zu Mitteilungen
an den Empfänger . Der Zahlungsempfänger
ist auf der Rückseite unterhalb des Vordrucks
„ Adresse für die Postbeförderung " anzugeben .
Das Postscheckamt beauftragt durch Zahlungs¬
anweisung die Postanstalt , den Betrag an den
Empfänger zu zahlen . Soll der Betrag an
den Kontoinhaber selbst gezahlt werden , so
mutz sich der Kontoinhaber auf der Rückseite
des Schecks als Empfänger bezeichnen.

Soll dagegen der Betrag eines Schecks vom
Kontoinhaber oder von einer anderen Per¬
son bei der Kasse des Postscheck¬
amts bar abgehoben werden , so hat der
Kontoinhaber nur die Vorderseite des Schecks
auszufüllen (Kassenscheck ) . Da die Kasse
des Postscheckamts bei solchen Schecks nicht
prüft , ob der Überbringer zur Abhebung des
Betrags berechtigt ist, liegt es im besonderen
Interesse des Ausstellers , datz ein Kassenscheck
nicht in unrechte Hände kommt. Werden
Schecks , bei denen kein Zahlungs¬
empfänger angegeben ist , in ge -
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wähnlichen Briefen versandt , so
trägt der Absender die hieraus
entstehenden Nachteile .

Der Inhaber eines Kassenschecks kann auch
verlangen , daß

1 . der Betrag einem Postscheckkonto gutge¬
schrieben oder, daß

2 . der Betrag durch eine Postanstalt bar
gezahlt werde.

Im Falle 1 hat er aus der Rückseite des
Schecks die Kontonummer unv die Adresse
des Empfängers sowie den Namen des Post¬
scheckamts anzugeben , bei dem das Konto ge¬
führt wird ; im Falle 2 hat er auf der Rück¬
seite des Schecks die Adresse des Empfängers
einzutragen .

Jeder Scheck ist binnen 10 Tagen nach der
Ausstellung bei dem Postscheckamt , das das
Konto des Scheckausstellers führt , zur Ein¬
lösung vorzulegen . Schecks mit JiHossament
werden nicht eingelöst.

Erhält der Empfänger seine Postsachen
durch den Briefträger , so werden ihm Zah¬
lungsanweisungen (Schecks ) nebst den Geld¬
beträgen im Ortsbestellbezirke bis LOW M -,im Landbestellbezirke bis 800 M . ins Haus
bestellt.

Lautet der Scheck auf einen höheren Betrag ,
so wird nur die Zahlungsanweisung (der
Scheck) bestellt. Der Betrag ist in diesem Falle
bei der Postanstalt auf Grund der Zahlungs¬
anweisung abzuholen . Die Bestellgebühr be¬
trägt für jede Zahlungsanweisung nebst dem
Betrage bis 1500 M . S Pf ., über 1S00 M .
10 Pf .

Will der Aussteller des Schecks die Bestell¬
gebühr im voraus entrichten , so hat er aufder Rückseite des Schecks am oberen Rand
über dem Vordruck „ Adresse für die Postbe¬
förderung " den Vermerk „Bestellgeldfrei " nie¬
derzuschreiben und rechts daneben die Marke
zu kleben.

6. Einlieferungsbescheinigungen
über Überweisungen oder Post¬

schecks
werden dem Kontoinhaber auf Wunsch vom
Postscheckamt auf besonderen Lastschriftzettelnerteilt , aus denen Name und Wohnort des
Empfängers ersichtlich sind. Diese Formulare
gibt das Postscheckamt in Blocks zu 100 Stück
für 20 Pf . ab . Die durch Privatdruckereien
hergestellten Formulare müssen mit den amt¬
lichen genau übereinstimmen . Der Konto¬
inhaber hat das Formular auszufüllen und
mit der Überweisung oder dem Scheck an das
Postscheckamt zu senden.

und Scheckverkehr .

Kontoauszug .
Werden aus einem Postscheckkonto im Laufeeines Tages Buchungen ausgeführt , so emp-

sängt . der Kontoinhaber am nächsten Morgenvom Postscheckamt brieflich einen Kontoaus¬
zug, dem die Abschnitte der Zahlkarten , Post- ,
anweisungen usw. beiliegen und aus dem erden bisherigen und den neuen Stand seines
Guthabens sieht.

Postscheck- und Reichsliankgiroverkehr.
Will der Kontoinhaber einer Person , die

ein Reichsbankgirokonto hat , eine Zahlung
leisten, so kann er den Betrag von seinem
Postscheckkonto aus das Postscheckkonto der
Reichsbank überweisen . Auf dem Abschnitteder Überweisung ist anzugeben , welchem Giro¬
konto die Reichsbank den Betrag gutbringen
soll . , Das Postscheckamt berechnet hierfür die
Überweisungsgebühr von 3 Pf . Die Reichs¬bank erhebt für die Gutschrist 1 Pf . für100 M ., mindestens jedoch 30 Pf ., und kürztdie Überweisung danach.

Hat der Inhaber eines Postscheckkontos
zugleich ein Reichsbankgirokonto , so kann er
auch Beträge von seinem Postscheckkonto auf
sein Reichsbankgirokonto in der Weise über¬
tragen , daß er einen Postscheck ausstellt , sichdarin als Empfänger bezeichnet und die Be-
stell -Postanstalt ersucht, die eingehende Zah¬
lungsanweisung seinem Reichsbankgirokonto
gutschreiben zu lassen.

Kontoinhaber , die mit der Zahlstelle des
Postscheckamts Verkehren, können einen Kast
senscheck ausstellen und sich von der Zahlstelledes Postscheckamts statt baren Geldes einen
vom Postscheckamt ausgestellten , auf das
Reichsbankgirokonto des Postscheckamts lau¬
tenden roten (Reichsbank- ) Scheck geben las¬
sen . Dieser Scheck kann dann sofort an die
Reichsbank zur Gutschrift abgegeben werden .Das Postscheckamt berechnet dem Konto¬
inhaber in diesem Falle die Auszahlungs¬
gebühr . Solche Postschecks dürfen über mehrals 20 000 M . lauten .

Girokunden der Reichsbank können von
ihrem Girokonto Beträge auf ihr eigenesoder auf jedes andere Postscheckkonto über¬
weisen lassen.

Die Reichsbank vermittelt auf Wunsch im
Postscheckwege für ihre Girokunden auch Zah¬
lungen aus dem Giroguthaben an Personen ,die kein Postscheckkonto haben .

Einzahlungen auf Zahlkarten können un¬
ter den gleichen Voraussetzungen wie Einzah¬
lungen auf Postanweisungen durch rote
ReichsbankscheckS beglichen werden .
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Postkrebitbriefc .
Die Postkreditbriefe ermöglichen es dem

reisenden Publikum , sich unterwegs leicht uiU>
bequem mit Bargeld zu versorgen . Sie wer¬
den von den Postscheckämtern auf alle durch
SV teilbare Summen bis 300ll M . ausgestellt
und sind 4 Monate gültig , vom Tage der Aus¬
stellung an gerechnet. Da der Inhaber eines
Postkreditbriefs bei einer Postanstalt Beträge
von seinem Guthaben nur abheben kann,
wenn er gleichzeitig eine auf ihn lautende
Postausweiskarte vorlegt , mutz er sich, be¬
vor er auf Reisen geht , bei der Post¬
anstalt seines Wohnorts eine Postausweis¬
karte ausstellen lassen.

Der Inhaber kann gegen Vorlegung des
Postkreditbriefs und seiner Postausweiskarte
bei jeder Po st an st alt des Deut¬
schen Reichs während der Schalterdienst¬
stunden Beträge seines Guthabens abheben.
Dieser Anspruch ist nicht übertragbar . Die
Teilbeträge müssen durch 50 teilbar sein ; der
Höchstbetrag einer Abhebung ist 1000 M.
Mehr als Ivöv M . dürfen an einem Tage
nicht abgehoben werden . Die Rückzahlung er¬
folgt gegen Empfangsbescheinigung aus einem
der im Postkreditbries enthaltenen zehn Vor¬
drucke, der vom Auszahlungsbeamten bei der
Zahlungsleistung aus dem Hefte losgetrenntwird . Die Vordrucke dürfen handschriftlich nurmit Tinte ausgefüllt werden .

Die PostVerwaltung haftet für die auf
Kreditbriefkonto gutgeschriebenen Beträge in
gleicher Weise wie für Postanweisungen . Der
Inhaber mutz im eigenen Interesse den Post¬
kreditbrief — getrennt von der Postausweis¬karte — sorgfältig aufbewahren .

An Gebühren werden erhoben :
1 . für die mit Zahlkarte zu leistende Bar¬

einzahlung oder für die Überweisungvon einem Postscheckkonto die tarif¬
mäßige Gebühr ;

2 . für die Ausfertigung des PostkreditbriefsS0 Pf . ;
3. für jede Rückzahlung

a) eine feste Gebühr von S Pf .,
d) eine Steigerungsgebühr von S Pf .

für je 1W M . oder Teile davon . .
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Die Gebühren unter 1 und 2 entrichtet der
Antragsteller bei Bestellung des Postkredit -
briess mit Zahlkarte am Schalter der Post -
anstalt ; bei Bestellung mit Uberweisung wer¬
den die Gebühren vom Postscheckkonto des
Antragstellers abgebucht. Die Rückzahlungs¬
gebühren (3) werden beî jeder Abhebung
eingezogen.

Ist nach Ablauf der viermonatigen Gültig¬
keitsdauer des Postkreditbriefs noch ein Rest¬
guthaben verblieben , so wird es vom Post¬
scheckamt auf Antrag dem Postscheckkonto des
Kreditbriefinhabers wieder .gutgeschriebenoder durch Zahlungsanweisung zurückgezahlt.Dem Antrag ist der Postkreditbrief mit den
übriggebliebenen Quittungsvordrucken beizu¬
fügen .

Änderungen in den Verhältnissen eines
Kontoinhabers .

Änderungen in den rechtlichen Verhältnis¬
sen eines Kontoinhabers , die für sein Konto
von Bedeutung sind, müssen dem zuständigen
Postscheckamt mitgeteilt und durch Vorlegung
öffentlicher Urkunden nachgewiesen werden .
Unterbleibt diese Mitteilung , so hat die Post¬
Verwaltung den aus der Unkenntnis der ein¬
getretenen Änderungen entstehenden Schaden
nicht zu vertreten .

Mit der Eröffnung des Konkursverfahrens
verliert der Kontoinhaber die Befugnis , über
sein Konto beim Postscheckamt zu verfügen .

Austritt ans dem Postscheckverkehr .
Der Kontoinhaber kann jederzeit aus dem

Postscheckverkehr scheiden ; einer Kündigung
bedarf es nicht. Die Postverwaltung kann das
Konto bei mißbräuchlicher Uberziehung des
Guthabens , d . h . des die Stammeinlage von
50 M . übersteigenden Betrags , aufheben .

Uber sonstige mit Vorteil zu benutzende
Einrichtungen des Postscheckverkehrs

gibt die anfangs erwähnte „ Anleitung
für die Benutzung des Postscheck¬
kontos " genauen Aufschluß.



1 . Zwischen dem Deutschen Reich , Osterreich,
Ungarn , der Schweiz , Belgien und Luxemburg
ist ein Postgiroverkehr in der Weise einge¬
richtet , daß jeder Inhaber eines Scheckkontos
bei einem deutschen Postscheckamt von seinem
Konto Beträge auf ein Scheckkonto bei dem
K . K . Postsparkassenamt in Wien , oder der
Königlich Ungarischen Postsparkasse in Buda¬
pest , oder den Schweizerischen Postscheck-
bureaus , oder dem Königlich Belgischen Post¬
scheckamt in Brüssel, oder dem Großherzogl .
Postscheckamt in Luxemburg überweisen kann .

2. Zu den Überweisungsaufträgen nach dem
Auslande benutzen die Kontoinhaber diesel¬
ben Formulare wie im inländischen
Verkehre. Der Betrag der Überweisung kann
in der Reichswährung oder in der Währung
des Bestimmungslandes angegeben werden .
Im deutsch -luxemburgischen Verkehr darf
nur die Reichswährung angewandt werden .
Im Verkehre mit der Schweiz, Belgien und
Luxemburg dürfen die Abschnitte der
Überweisungsformulare vom Auftraggeber zu
Mitteilungen an den Empfänger benutzt wer¬
den, dagegen nicht im Verkehr mit
Österreich und Ungarn .

3 . Der Kurs wird vom Reichs-Postamt un¬
ter Anlehnung an die Notierungen der Börse
für die in Betracht kommenden fremden
Werte fo festgesetzt , daß er tunlichst für einige
Zeit unverändert bleiben kann . Der Kurs
wird auf dem für den Auftraggeber bestimm¬
ten Lastschriftzettel vom Postscheckamt ver¬
merkt.

4 . Für die Überweisungen nach dem Aus¬
lande wird von dem Auftraggeber eine Ge¬
bühr von ö Pf . für je IM M . oder einen Teil
dieser Summe , mindestens aber 20 Pf . erho¬
ben. Für die Überweisungen vom Aus¬
lande werden keine besonderen Gebühren
erhoben .

5 . Die vom K . K . Postsparkassenamt in
Wien , der Königlich Ungarischen Postsparkasse
in Budapest , der Belgischen, Schweizerischen
und der Luxemburgischen PostVerwaltung
herausgegebenen Verzeichnisse ihrer
Scheckkontoinhaber können durch Ver¬
mittlung des hiesigen Postscheckamts bezogen
werden.

Vestiimlllmgcn uw dc .. EMeßgutlierkehr
(Expreßgut - Tarif )

Preis 40 Pfg .

Verlag des Karlsruher Adreßbuchs
(G . Braunsche Hofbuchdruckerei und Verlag )

Karl Friedrich -Straße 14 .

Postgiroverkehr.

Postgiroverkehr mit Werreich , Ungarn , der Schweiz, Delgien und Luxemburg.
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Bestimmungen für die Benutzung der Fernsprechanschlüsse.
Art der Gebühren des Anschlusses .

Für den Anschluß an ein Fernsprechnetz wird
eine jährliche Pauschgebühr erhoben , durch de¬
ren Zahlung der Teilnehmer das Recht er¬
wirbt , Gesprächsverbindungen zwischen seiner
Sprechstelle und den an dasselbe Ortsnetz an¬
geschlossenen Sprechstellen der anderen Teilneh¬
mer während des Tagesdienstes ohne Zahlung
einer weiteren Gebühr herstellen zu lassen .

Der Teilnehmer ist indes berechtigt , statt der
Pauschgebühr eine Grundgebühr für die Über¬
lassung und Instandhaltung der Apparate , so¬
wie für den Bau und die Instandhaltung der
Sprechleitungen und Gesprächsgebühren für
jede hergestellte Verbindung , mindestens jedoch
für 400 Gespräche jährlich zu zahlen . Der
Teilnehmer hat die Erklärung , daß er die
Grundgebühr und Gesprächsgebühren entrich¬
ten wolle , entweder bei Gelegenheit seines er¬
sten Anschlusses oder vor Ablauf des Februar
eines neuen Kalenderjahres , mit Wirkung
vom 1 . April , abzugeben . Hat er eine solche
Erklärung nicht abgegeben , so wird er zur Zah¬
lung der Pauschgebühr herangezogen . Die An -
schließung gegen Grundgebühr und Gesprächs¬
gebühren findet in Netzen , in denen die jähr¬
liche Pauschgebühr 80 M . beträgt , nicht statt .

Für die Berechnung der Pauschgebühr und
der Grundgebühr ist die Zahl der bei Beginn
des Kalenderjahres vorhandenen Teilnehmer -
Hauptanschlüsse maßgebend . Die hiernach fest¬
gestellte P ^ uschgebühr und Grundgebühr tritt
mit dem folgenden 1. April in Kraft . Ände¬
rungen der Pauschgebühr und der Grundge¬
bühr gegenüber dem Vorjahre werden in den
Orten , für die sie gelten , amtlich bekannt ge¬
macht .

Die Teilnehmer sind berechtigt , soweit auf
Grund der neuen Feststellung eine Erhöhung
ihrer Pauschgebühr oder ihrer Grundgebühr
eintritt , ihre Anschlüsse bis zum Ablaufe des
Februar , mit Wirkung vom 1 . April , zu kün¬
digen .

Die Teilnehmer können auch von einer Art
der Gebührenzahlung zu einer anderen Art
übergehen , und zwar kann der Übergang von
einer höheren zu einer niedrigeren Gebühren¬
art zu dem Zeitpunkte stattfinden , zu dem der
Anschluß kündbar ist , sofern die Teilnehmer
ihre Absicht unter Einhaltung der für die Kün¬
digung geltenden Frist erklären .

Der Übergang zu einer anderen gleich hohenoder zu einer höheren Gebührenart ist zu Be¬
ginn jedes Kalendervierteljahrs , ferner unter
der Bedingung auch im Laufe eines Viertel¬
jahrs zulässig , daß die Teilnehmer die neue
Gebühr vom Beginne des Vierteljahrs oder bei
den im Laufe des Vierteljahrs in Betrieb ge¬

nommenen Anschlüssen vom Tage der Übergabe
ab entrichten . Für das Vierteljahr eingezahlte
Teilbeträge der Pansch - oder Grundgebühr
werden hierbei angerechnet , nicht aber bereits
vereinnahmte oder fällige Gesprächsgebühren .

Wenn mehrere Hauptanschlüsse mit mehre¬
ren Nebenanschlüssen so vereinigt sind , daß die
Nebenanschlüsse beliebig mit dem einen oder
dem anderen Hauptanschlüsse verbunden wer¬
den können , so ist für alle Hauptanschlüsse die¬
selbe Gebühr , also entweder die Grundgebühr
nebst Gesprächsgebühren ( sofern die Nebenan¬
schlüsse bei Zahlung der Grundgebühr über¬
haupt sämtlich zulässig sind ) oder die Pausch¬
gebühr für den Ortsverkehr , Nachbarortsverkehr
oder Vorortsverkehr zu entrichten .

Höhe der Gebühren des Anschlusses .*
s ) Die Pauschgebühr beträgt

in Netzen von nicht über 50 Teil¬
nehmeranschlüssen 80 M .

bei mehr als 50 bis einschließlich
100 Teilnehmeranschlüssen . . 100 „

bei mehr als 100 bis einschließlich
200 Teilnehmeranschlüssen . . 120 „

bei mehr als 200 bis einschließlich
500 Teilnehmeranschlüssen . . 140 „

bei mehr als 500 bis einschließlich
1000 Teilnehmeranschlüssen . . 150 „

bei mehr als 1000 bis einschließlich
5000 Teilnehmeranschlüssen . . 160 „

bei mehr als 5000 bis einschließlich
20 000 Teilnehmeranschlüssen . 170 „

bei mehr als 20 000 Teilnehmer¬
anschlüssen 180 „

jährlich für jeden Anschluß , der in der Luft¬
linie nicht weiter als 5 km von der Vermitte -
lungstelle entfernt ist . In Netzen mit mehre¬
ren Vermittlungstellen wird diese Entfernung
von der Haupt -Vermittlungstelle ab gerechnet ,
b ) Die Grundgebühr beträgt

in Netzen von nicht über 1000 Teil¬
nehmeranschlüssen 60 M .

bei mehr als 1000 bis einschließlich
5000 Teilnehmeranschlüssen . . 75 „

bei mehr als 5000 bis einschließlich
20 000 Teilnehmeranschlüssen . 90 „

bei mehr als 20 000 Teilnehmer¬
anschlüssen 100 „

jährlich für jeden Anschluß , der in der Luft¬
linie nicht weiter als 5 Icm von der Vermitt¬
lungstelle entfernt ist . In Netzen mit mehre¬
ren Vermittlungstellen wird diese Entfernung
von der Haupt -Vermittlungstelle ab gerechnet .

* Für Karlsruhe beträgt bis auf weiteres die
Pauschgebühr 160 M . und die Grundgebühr 75 M . , wobei
zu letzterer noch die Gebühren für wenigstens 400 Gespräche
(je 5 Pf .) mit dem Mindestbetrage von 20 M . kommen .
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Die Gesprächsgebühr im Ortsverkehr beträgt
ö Pf . für jede während des Tagesdienstes her¬
gestellte Verbindung .

c ) Bei Fernsprechänschlüssen , die in der Luft¬
linie weiter als 5 krn von der sHaupt - ) Ver¬
mittlungstelle entfernt sind , wird eine jähr¬
liche Zuschlaggebühr erhoben , die

bei einfachen Leitungen . . . . 3 M .
bei Doppelleitungen SM .

für jede angefangenen 100 m der überschießen¬
den Leitungslänge beträgt . Diese ist nach dem
nächsten ohne Aufwendung besonderer Kosten
für die Herstellung der Leitung benutzbaren
Wege zu messen , auch wenn die Leitung tat¬
sächlich auf einem Umwege geführt wird .

Bei Fernsprechanschlüssen , die in der Luft¬
linie weiter als 10 km von der ( Haupt - ) Ver¬
mittlungstelle entfernt sind , wird für die
überschießende Leitungslänge außerdem ein
Baukostenzuschuß erhoben , der

bei einfachen Leitungen . . . . 10 M .
bei Doppelleitungen 15 „

für jede angefangenen 100 m der nach der
wirklichen Länge gemessenen Leitungsstrecke
beträgt .

Die Baukostenzuschüsse können ganz oder
zum Teil dadurch abgetragen werden , daß die
Beteiligten unentgeltlich Lieferungen und Lei¬
stungen bei der Herstellung des Anschlusses
übernehmen , z . B . die Lieferung von Hölzern
zu Stangen und Streben , die Hergabe von
Stangenzubereitungsplätzen , Stellung von
Fuhrwerken , Leistung von Arbeiten usw . In
solchen Fällen werden über den Wert der Lie¬
ferungen und Leistungen im voraus bestimmte
Vereinbarungen getroffen .

Anschlüsse mit gemeinsamer metallischer
Rückleitung gelten als Anschlüsse mit Dovvel -
leitungen .

6 ) Für die Benutzung besonders kostspieliger
Leitungen wird neben den sonst fälligen Ge¬
bühren eine auf volle Mark aufwärts abzurun¬
dende jährliche Zuschlaggebühr von 10 vom
Hundert der Mehrkosten erhoben .

e ) Für die Errichtung und Instandhaltung
von Nebenanschlüssen durch die Telegraphen¬
verwaltung werden erhoben

für Nebenanschlüsse in den auf dem Grund¬
stücke des Hauptanschlusses befindlichen
Wohn - oder Geschäftsräumen des Inha¬
bers des Hauptanschlusses

für jeden Nebenanschluß jährlich 20 M .
für andere Nebenanschlüsse

für jeden Nebenanschluß jährlich 80 „
Sind zur Verbindung der Nebenstelle mit

dem Hauptanschlüsse mehr als 100 m Leitung
erforderlich , so werden außerdem für jede an¬
gefangenen weiteren 100 m Leitung erhoben :

bei einfacher Leitung jährlich . . 3 M .
bei Doppelleitung jährlich . . . S "

Die Leitungslänge wird nach dem nächsten

ohne Aufwendung besonderer Kosten benutzba¬
ren Wege gemessen , auch wenn die Leitung tat¬
sächlich auf einem Umwege geführt ist .

Bei Nebenanschlüssen , die weiter als 10 km
von der (Haupt -) Vermittlungstelle entfernt
sind , werden für die überschießende , von der
Hauptsprechstelle zu messende Leitungslänge
dieselben Baukostenzuschüsse erhoben wie bei
Hauptanschlüssen . Der Berechnung des Bau¬
kostenzuschusses wird die außerhalb des 10 I<in-
Umkreises der Vermittlungstelle fallende Lei¬
tungsstrecke des Nebenanschlusses — nach der
wirklichen Länge gemessen — zugrunde gelegt .

Werden die Sprechstellen zweier Nebenan¬
schlüsse noch unter sich durch besondere Leitun¬
gen unmittelbar verbunden , so ist außer dem
Zuschlag für die Leitung für die Erweiterung
der technischen Einrichtung bei beiden Sprech -
stellen , soweit sie sich in den Wohn - oder Ge¬
schäftsräumen derselben Person auf demselben
Grundstücke befinden , eine Gebühr von insge¬
samt 20 M . , andernfalls eine Gebühr von 30
M . jährlich zu entrichten .

k) Für Nebenanschlüsse , die nicht von der
Telegraphenverwaltung hergestellt und instand
zu halten sind , werden erhoben

für Nebenanschlüsse m den auf dem Grund¬
stücke des Hauptanschlusses befindlichen
Wohn - oder Geschäftsräumen des Inha¬
bers des Hauptanschlusses

für jeden Nebenanschluß jährlich 10 M .
für andere Nebenanschlüsse

für jeden Nebenanschluß jährlich 15 „
Z ) Die jährliche Zuschlaggebühr für die An¬

bringung und Instandhaltung eines zweiten
oder mehrerer Wecker , sowie einer besonderen
Fallscheibe auf demselben Grundstücke wie die
Sprechstelle beträgt

für jeden Wecker oder für die besondere
Fallscheibe 3 M .

Für die Anbringung u . Instandhaltung eines
zweiten Mikrophons werden jährl . S M . erhoben .

Die Anbringung zweiter oder mehrerer Wel¬
ker , zweiter Mikrophone oder besonderer Fall¬
scheiben geschieht kostenfrei , wenn die Arbeiten
in die Bauabschnitte fallen oder gelegentlich
anderer Arbeiten mit ausgeführt werden kön¬
nen . Wünscht der Teilnehmer die Anbringung
zu einer bestimmten Zeit , ohne daß einer dieser
beiden Fälle zutrifft , so wird zur Deckung der
Mehrkosten eine nach Einheitssätzen für den
Arbeiter und die Stunde berechnete Vergütung
erhoben .

Für besondere Wecker anderer als der in der
Telegraphenverwaltung gebräuchlichen Art sind
neben einer Jahresgebühr von 3 M . die Selbst¬
kosten der Beschaffung , Anbringung und In¬
standhaltung zu erstatten .

Wünscht der Teilnehmer die Einrichtung
einer Weckeranlage im Anschluß an eine be¬
sondere Fallscheibe , so hat er die Kosten für die



Stadt - Fernspr

Beschaffung , Anbringung und Instandhaltung
des Weckers , der Batterie und der Zimmerlei¬
tung zu tragen . Eine laufende Gebühr wird
für die an Fallscheiben angeschlossenen Wecker
nicht erhoben .

Für die Anbringung von Weckern anderer
als der in der Telegraphenverwaltung ge¬
bräuchlichen Art und von Weckern im Anschluß
an eine besondere Fallscheibe ist neben den Be¬
schaffungskosten eine einmalige feste Vergü¬
tung von 4 M . zu entrichten . Wird die An¬
bringung zu einer bestimmten Zeit außerhalb
der Bauabschnitte gewünscht , ohne daß sie ge¬
legentlich anderer Arbeiten ohne Aufwendung
besonderer Kosten erfolgen kann , so kommt
außerdem eine nach den vorstehenden Bestim¬
mungen ( unter A Abs . 3) zu berechnende Ver¬
gütung zur Erhebung .

Für die auf Verlangen der Teilnehmer an¬
gebrachten zweiten Fernhörer sind ebenfalls die
Selbstkosten zu erstatten . Gegenstände , die für
Rechnung der Teilnehmer beschafft worden
sind , gehen in deren Eigenrum über .

Lassen Teilnehmer mit den von der Telegra¬
phenverwaltung eingerichteten Sprechstellen
Wecker besonderer Bauart durch Unternehmer
verbinden , so ist für jeden derartigen Wecker
eine Jahresgebühr von 3 M . an die Postkasse
zu entrichten . Die Kosten der Beschaffung , An¬
bringung und Instandhaltung des Weckers hat
der Teilnehmer zu tragen .

K ) Bei der Verlegung von Fernsprechstellen
werden erhoben

für Verlegungen innerhalb desselben Rau¬
mes

bei einfachen Leitungen . . . 4M .
bei Doppelleitungen . . . . 6 „

für Verlegungen innerhalb desselben Grund¬
stückes

bei einfachen Leitungen . . . KM .
. bei Doppelleitungen . . . . 10 „

für Verlegungen nach anderen Grundstücken
bei einfachen Leitungen . . . 15 M .
bei Doppelleitungen . . . . 25 „

Ist die neue Stelle weiter als 10 km von der
lHaupt - ) Vermittlungstelle entfernt , so ist für
die außerhalb der Cntfernungsgrenze von
10 km herzustellende neue Leitung der Bau¬
kostenzuschuß auch dann zv zahlen , wenn die
frühere Stelle ebenfalls außerhalb jener Ent¬
fernungsgrenze lag .

Macht die Verlegung erforderlich , daß bei
der Fernsprechstelle der Doppelleitungsbetrieb
an die Stelle des Einzelleitungsbetriebs oder
umgekehrt der Einzelleitungsbetrieb an die
Stelle des Dovpelleitungsbetriebs tritt , so
wird die Gebühr nach der Betriebsweise der
neuen Sprechstelle bemessen .

Wenn mehrere in demselben Räume unter¬
gebrachte Fernsprechstellen , die eine gemein¬
same Anschlußleitung besitzen , zusammen nach
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einem anderen Räume des Grundstücks oder
nach einem Räume außerhalb des Grund¬
stücks verlegt werden , so ist als Verlegungs¬
gebühr für die erste Sprechstelle der volle
tarifmäßige Satz , für jede weitere Stelle da¬
gegen nur der für Verlegung innerhalb des¬
selben Raumes geltende Satz von 4 M . oder
6 M . zu entrichten . Für die Abnahme und
Wiederanbringung zweiter Mikrophone und
besonderer Wecker bei der Verlegung von
Sprechstellen wird eine besondere Gebühr
nicht berechnet .

Wird ein Fernsprech -Nebenanschluß , der
sich auf dem Grundstücke des Hauptanschlus¬
ses befindet , zusammen mit dem Hauptan¬
schlüsse nach einem anderen Grundstücke ver¬
legt , so wird als Verlegungsgebühr für den
Nebenanschluß nur der für Verlegungen in¬
nerhalb desselben Grundstücks geltende Satz
von 6 M . oder 10 M . erhoben .

Für die auf Antrag der Teilnehmer er¬
folgende Auswechselung von Fernsprechwand -
gehäusen gegen Tischgehäuse und umgekehrt
sind die Gebühren für die Verlegung von
Fernsprechstellen innerhalb desselben Rau¬
mes zu entrichten .

Für andere kleinere Arbeiten bei den
Svrechstellen , wie das Abnehmen und Wieder -
anbrinaen von Zimmerleitungen , das Wie¬
derherstellen beschädigter Zimmer - oder Erd¬
leitungen usw . , wirk die Vergütung nach
einem Einheitssatze für den Arbeiter und die
Stunde berechnet .

i ) Die Gebübr für die Aufhebung von
Fernfprechanschlüssen bor Ablauf des ersten
Jahres beträgt

für jede Rernsprechstelle . . . 15 M .
Daneben ist für abzubrechende Gestänge

und Leitungen der der nicht abgelaufenen
ttberlassungsdauer entsprechende Teil der
Herstellungs - und Abbruchskosten zu erstatten .

K) Wenn dem Teilnehmer auf Antrag das
Uhrenzeichen täglich in der Anschlußleitung
übermittelt wird , so ist biersür eine Gebühr
von 10 M . jährlich zu entrichten .

Gesvrnchsgeliiiliren für den Fernverkehr .
Im Fernverkebr werden für die Benutzung

der Verbindungsleitungen Gesprächsgebühren
erhoben . Sie betragen im Verkebr innerhalb
des Reichs -Telegraphenaebiets sowie im Ver¬
kehr mit Bavern und Württemberg für eine
Verbindung von nicht mehr als 3 Minuten
Dauer

bei einer Entfernung
bis zu 25 Km einschließlich 20 Pf .

.. „ 50 „ 25
.. 100 „ „ - 50

„ 500 „ „ IM .
„ .. 1000 „ 1 „ 50 ..

von mehr als 1000 km 2 „
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Die Gebühren für den Verkehr mit dem
Auslande werden besonders festgesetzt .

Verbindungen zur Nachtzeit .
Als Nachtzeit gelten im Orts -, Nachbar¬

orts - , Vororts - und Bezirksverkehr die Stun¬
den von 9 Uhr nachmittags bis 7 Uhr
vormittags und im Fernverkehr die Stun¬
den von 9 Uhr nachmittags bis 8 Uhr vor¬
mittags .

Im Ortsverkehr der Vermittlungstellen mit
Nachtdienst sind während der Dauer des
Nachtdienstes Gespräche lediglich gegen Ein¬
zelgebühren zulässig . Die Gebühr für jede
derartige Verbindung beträgt 29 Pf .

Im Fernverkehr können die Verbindungs¬
leitungen zwischen Ortsnetzen , in denen Fern -
sprech -Nachtdienst abgehalten wird , von den
Teilnehmern zur Nachtzeit sowohl zu Einzel¬
gesprächen als auch zu Gesprächen im Abon¬
nement benutzt werden . Für Einzel -Nacht -
gespräche sind dieselben Gebühren wie für
Tagesgespräche von gleicher Dauer zu ent¬
richten ; im Verkehr mit Frankreich , Italien
und der Schweiz nur drei Fünftel der Gebüh¬
ren für Tagesgespräche . Für Abonnements¬
gespräche wird die Hälfte der tarifmäßigen
Gebühren gewöhnlicher Tagesgespräche von
gleicher Dauer erhoben . JÜeS Abonnement
umfaßt mindestens die Dauer eines Monats .
Die Mindestdauer eines Abonnementsge¬
sprächs beträgt 6, die Höchstdauer 12 Minuten .

Der Antrag auf Überlassung eines Abonne¬
ments ist bei der Vermittlungstelle am Ort
anzubringen , die näheren Auskünfte hierüber
erteilt und mit der auch die Zeit der Abonne¬
mentsgespräche im voraus vereinbart wird .

Dringende Gespräche .
Dringende Gespräche sind im Fernverkehr

, owie von öffentlichen Fernsprechstellen aus
im Ortsverkehr zulässig . Die Gebühr für ein
dringendes Gespräch von nicht mehr als 3 Mi¬
nuten Dauer beträgt im Ortsverkehr 39 Pf .,
im Fernverkehr wird die dreifache Gesprächs¬
gebühr erhoben .

Reihenfolge und Dauer der Gespräche .
Die Gesprächsverbindungen werden nach

der Zeitfolge ihrer Anmeldung hergestellt .
Dringende Gespräche gehen den gewöhnlichen
Gesprächen vor .

Die Ausdehnung eines Gesprächs über die
Dauer von 6 Minuten hinaus ist statthaft ,
wenn keine andere Gesprächsanmeldung vor »
liegt . Daß die Gesprächsdauer von 3 oder K
Minuten abgelaufen sei , wird dem Teilneh .
mer nur dann von der Vermittlungstelle be¬
sonders mitgeteilt , wenn er bei der Anmel -
oung des Gesprächs die Aufhebung der Ver¬
bindung nach 3 oder 6 Minuten ausdrücklich
verlangt hat .

Die gleichzeitige Anmeldung mehrerer Fern¬
gespräche von einer Teilnehmersprechstelle aus
mit derselben Teilnehmersprechstelle am Fern¬
ort ist nicht statthaft .

Öffentliche Fernsprechstellen .
Bei Gesprächen , die von öffentlichen Fern¬

sprechstellen ausgehen , beträgt die Gebühr
für eine Verbindung von nicht mehr als 3 Mi¬
nuten Dauer

im Orts - und Nachbarortsverkehr . 19 Pf .
im Vorortsverkehr 29 Pf .

Für Gespräche im Fernverkehr gelten die im
vorigen Absatz festgesetzten Gebühren .

Wenn die Erteilung einer Bescheinigung
über die gezahlten Gebühren verlangt wird ,
so ist hierfür eine Zuschlaggebühr von 19 Pf .
zu entrichten .

Von allen bei Verkehrsanstalten unterge¬
brachten öffentlichen Sprechstellen (mit Aus¬
schluß der Fernsprechautomaten ) können auf
Wunsch in der Nähe wohnende Personen zum
Gespräche herbeigerufen werden . Hierfür
wird in jedem einzelnen Fall eine Gebühr
von 2S Pf . erhoben .

Fernsprechautomaten .
Auf die Benutzung der öffentlichen Sprech¬

stellen mit Automatenbetrieb finden die Be¬
stimmungen wie für öffentliche Fernsprech¬
stellen Anwendung . Dringende Gespräche , Ge¬
spräche mit Voranmeldung und Gespräche , zu
denen eine Person herbeigerufen werden , soll,
sind von öffentlichen Automatenstellen aus
unzulässig .

Soweit die öffentlichen Automatenstellen
zum Sprechverkehr mit Orten der ersten und
zweiten Zone (25 und S9 Km, siehe Fernver¬
kehr ) zugelassen sind , ist für ein gewöhnliches
Gespräch von 3 Minuten Dauer in der 1. Zone
eine Gebühr von 29 Pf . , in der 2 . Zone eine
solche von 39 Pf . zu entrichten .

Uber Wohnungsmieten
siehe Abschnitt in der Ausgabe von 1915 in Abteilung I Seite 23 .

Die Rechtsverhältnisse der Dienstboten
siehe Abschnitt in der Ausgabe von 1915 in Abteilung I Seite 25.
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Zusammenstellung einiger Verordnungen und ortspolizeilichcr Vorschriften, bzw. einzelner Bestimmungen

aus solchen , welche fiir die Einwohnerschaft der Residenzstadt Karlsruhe von besonderem Interesse sind .

Die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten .
(Auszug der wichtigsten Bestimmungen der Reichsverordnung vom 30 . Juni 1900 ,

nach §§ 85, 87» des Polizeistrafgesetzbuches.)

I . Anzeigepflicht:
Z 1. 1 . Bei Erkrankungen , Verdacht von Er¬

krankungen und Todesfällen an einer der ge¬
meingefährlichen Krankheiten — Aussatz
(Lepra ) , Cholera (asiatischer) , Fleckfieber
(Flecktyphus) , Gelbfieber , Pest (orientalischer
Beulenpest ) , Pocken (Blattern ) — sind An¬
zeigen nach Matzgabe der 1 bis 4 des
Reichsgesetzes , betreffend die Bekämpfung ge¬
meingefährlicher Krankheiten , zu erstatten .
Das gleiche gilt nach der Bekanntmachung des
Reichskanzlers vom 28 . September 1909 , be¬
treffend die Anzeigepflicht bei Erkrankungen
und Todesfällen an Milzbrand (Reichsgesetz¬
blatt Seite 933 ) , bei Erkrankungen und To¬
desfällen an Milzbrand , sowie bei Erkrankun¬
gen und Todesfällen , die den Verdacht dieser
Krankheit erwecken .

2 . Außerdem ist innerhalb 24 Stunden nach
erlangter Kenntnis dem für den Aufenthalts¬
ort des Erkrankten oder den Sterbeort zu¬
ständigen Bezirksamt anzuzeigen :

a . jeder Erkrankungs - und jeder Todesfall
an : Diphtherie (Kehlkopfkrupp, Rachen- oder
Halsbräune ) , Genickstarre , übertragbarer ,
Kindbettfieber (Wochenbett- , Puerperalfieber ) ,
Körnerkrankheit (Granulöse , Trachom ) , Rotz ,
Rückfallfieber ( ? ebris recurrens ) , Ruhr ,
übertragbarer (Dysenterie ) , Schälblasen der
Neugeborenen ( ? einpkixus neonatorum ) ,
Scharlach (Scharlachfieber ) , Masern (Flecken ,
Röteln ) , Tollwut (Lyssa) , sowie Bitzverletzun-
gen durch tolle oder der Tollwut verdächtige
Tiere , Trichinose , Typhus (Unterleibstyphus ,
auch in der Form des Para - und Meta -
typhus ) , Vergiftung durch Nahrungsmittel
(Fleisch -, Fisch - und Wurstvergiftung , sowie
Vergiftung durch andere Nahrungsmittel ) ;

b . jeder Erkrankungsfall , der den Verdacht
von Kindbettfieber , Rotz oder Typhus zu er¬
wecken geeignet ist ;

e . jeder Todesfall an Lungen - oder Kehl-
kopffchwindsucht , sowie Erkrankungsfälle an

Lungen - oder Kehlkopfschwindsucht dann ,
wenn der Erkrankte mit Rücksicht auf seine
Wohnungsverhältnisse seine Umgebung hoch¬
gradig gefährdet , wenn ein an offener Lun¬
gen- oder Kehlkopfschwindsucht (bei der im
Auswurf Tuberkelbazillen nachweisbar sind)
Erkrankter seine Wohnung wechselt , endlich ,
wenn es sich um die Erkrankung cm Lungen¬
oder Kehlkopfschwindsucht bei Personen han¬
delt , die in einer Schule oder Erziehungsan¬
stalt und den dazu gehörigen Räumlichkeiten
wohnen oder durch Teilnahme am Unterricht
ihre Umgebung gefährden ;

6 . gehäufteres Auftreten von Erkrankungen
an Masern (Flecken , Röteln ) und Keuch¬
husten , sobald eine epidemische Verbreitung
der Krankheit zu befürchten ist .

3. Todesfälle an einer der in Absatz 2 Buch¬
stabe s und b genannten Krankheiten sind
auch dann anzuzeigen , wenn die Erkrankung
der Verstorbenen bereits angezeigt war .

4 . Bei den unter Absatz 2 Buchstabe a und
b fallenden Erkrankungen ist jeder Wechsel
der Wohnung oder des Aufenthaltsorts des
Erkrankten innerhalb 24 Stunden nach er¬
langter Kenntnis dem Bezirksamt , gegebe¬
nenfalls auch dem für den neuen Aufenthalts¬
ort zuständigen Bezirksamt anzuzeigen . Diese
Bestimmung gilt nicht für Erkrankungen an
Trichinose und Vergiftung durch Nahrungs¬
mittel . Als Wohnungswechsel im Sinne die¬
ser Bestimmung ist auch die Verbringung in
ein Krankenhaus oder eine sonstige Pflege¬
oder Heilstätte zu betrachten .

8 2 . 1 . Zur Erstattung der vorgeschriebe¬
nen Anzeigen sind bei den in § 1 Absatz 2
Buchstabe s und b aufgeführten Krankheiten
verpflichtet :

I . der zugezogene Arzt ,
II . der Haushaltungsvorstand ,
III . jede sonst mit der Behandlung oder

Pflege des Erkrankten berufsmäßig beschäf¬
tigte Person ,
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IV . derjenige , in dessen Wohnung oder Be¬
hausung der Erkrankungs - oder Todesfall sich
ereignet hat , sowie

V. bei Todesfällen au einer dieser Krank¬
heiten der Leichenschauer.,

Ä . Zur Anzeige der in Z 1 Absatz 2 Buch¬
stabe c erwähnten Krankheitsfälle sind nur die
in Absatz 1 unter Ziffer 1 und 3 , bei Todes¬
fällen auch die unter Ziffer 5 genannten Per¬
sonen, zur Anzeige der in Z 1 Absatz 2 Buch¬
stabe 6 erwähnten Krankheitsfälle die unter
Ziffer 1 und L genannten Personen ver¬
pflichtet.

3 . Die Verpflichtung der in Absatz 1 unter
Ziffer 2 bis S genannten Personen tritt nur
dann ein , wenn ein früher genannter Ver¬
pflichteter nicht vorhanden ist ; nur bei den
in § 1 Absatz 2 Buchstabe ä erwähnten Krank¬
heitsfällen sind die in Ziffer 3 , bei Todes¬
fällen an Lungen - und Kehlkopfschwindsucht
die in Ziffer ö genannten Personen stets zur
Anzeige verpflichtet.

4 . Die Anzeigepflicht des Arztes tritt auch
dann ein , wenn er die Unterbringung des
Kranken in einem Krankenhaus oder einer
sonstigen Pflege - oder Heilstätte veranlaßt .

s 3. Für Krankheits - und Todesfälle ,
die sich in öffentlichen Kranken -, Entbin -
dungs -, Pflege - , Gefangenen - und ähnlichen
Anstalten ereignen , ist der Vorsteher der An¬
stalt oder die von der zuständigen Stelle da¬
mit beauftragte Person ausschließlich zur
Anzeige verpflichtet.

Z 4. 1 . Die Anzeige ist sowohl bei ge¬
meingefährlichen wie sonstigen anzeigepflich¬
tigen übertragbaren Krankheiten an das Be¬
zirksamt zu erstatten .

2 . Sie kann mündlich oder schriftlich erstat¬
tet werden . Die schriftliche Anzeige gilt mit
Aufgabe zur Post als erstattet ; sie kann mit¬
telst Kartenbriefen erfolgen , die den aus der
Anlage I ersichtlichen Vordruck aufweisen und
an das Sanitätspersonal von den Bezirks¬
ärzten , an sonstige Personen in Städten mit
staatlicher Verwaltung ,der Ortspolizei vom
Bezirksamt , in den übrigen Gemeinden vom
Bürgermeisteramt unentgeltlich verabfolgt
werden.

3 . Das Bezirksamt hat die bei ihm einkom¬
menden oder bei mündlicher Erstattung der
Anzeige von ihm aufzunehmenden Anzeigen
sofort dem Bezirksarzt zu übermitteln .

4 . Wenn das Bürgermeisteramt von dem
Ausbruch einer gemeingefährlichen Krankheit
oder dem Verdacht des Ausbruchs einer sol¬
chen Kenntnis erhält , hat es hiervon dem Be¬
zirksamt unverzüglich telegraphisch ( telepho¬
nisch ) oder durch besonderen Boten Mitteilung
zu machen.

III . Schutzmaßregeln .
s . Bei gemeingefährlichen

Krankheiten .
H 9. 1 . Zur Verhütung der Verbreitung der

gemeingefährlichen Krankheiten sind für die
Dauer der Krankheitsgefahr Absperrungs¬
und Aufsichtsmaßregeln nach Maßgabe der
Z § 12, 14 , lg bis 21 des Reichsgesetzes, be¬
treffend die Bekämpfung gemeingefährlicher
Krankheiten , und unter Beachtung der vom
Bundesrat erlassenen Ausführungsbestim¬
mungen und Anweisungen durch das Bezirks¬
amt anzuordnen , sobald nach dem Gutachten
des BezirZsarztes der Ausbruch einer gemein¬
gefährlichen Krankheit festgestellt oder der
Verdacht des Ausbruchs einer solchen begrün¬
det ist.

2 . Bei Gefahr im Verzug kann der Bezirks¬
arzt schon vor dem Einschreiten des Bezirks¬
amts die zur Verhütung der Verbreitung der
Krankheit zunächst erforderlichen Maßregeln
anordnen . In denjenigen Gemeinden , in
denen die Ortspolizei vom Bürgermeister ver¬
waltet wird , hat dieser die vom Bezirksarzt
getroffenen Anordnungen zu vollziehen. Von
den Anordnungen hat der Bezirksarzt dem
Bezirksamt sofort schriftliche Mitteilung zu
machen ; sie bleiben solange in Kraft , bis vom
Bezirksamt anderweite Verfügung getroffen
wird .

3 . Anordnungen auf Grund der ZZ 13 und
15 des genannten Reichsgesetzes bleiben der
Entschließung des Ministeriums des Innern
vorbehalten , die nötigenfalls telegraphisch ein¬
zuholen ist .

4 . Die Bestimmungen des Z 19 dieser Ver¬
ordnung über Schließung von Schulen und
sonstigen Unterrichtsanstalten finden auch bei
gemeingefährlichen Krankheiten Anwendung .
b . Bei sonstigen übertragbaren

Krankheiten .
8 10. 1 . Zur Verhütung der Verbreitung

der anderen in H 1 Absatz 2 genannten über¬
tragbaren Krankheiten haben für die Dauer
der Krankheitsgefahr Absperrungs - und Auf¬
sichtsmaßregeln nach Maßgabe der Bestim¬
mungen der ZZ 11 bis 26 dieser Verordnung
stattzufinden und zwar bei :

I . Diphtherie : Absonderung ( Z 13 ) , Kenn¬
zeichnung der Wohnungen ( Z 14 ) , Maßnah '
men hinsichtlich der Krankenbeförderung (Z
16 ) , Verkehrsbeschränkungen für das Pflege¬
personal ( Z 17 ) , Maßregeln für Schulen (ZZ
18 und 19 ) , Beschränkungen des Gewerbebe¬
triebes (Z 26 ) , Vorsichtsmaßregeln bezüglich
der Leichen ( § 22 ) , Desinfektion ( Z 23) ;

II . Genickstarre : Absonderung ( H 13 ) , Kenn¬
zeichnung der Wohnungen ( Z 14 ) , Räumung
von Wohnungen ( § 1ö ) , Maßnahmen hinsicht¬
lich der Krankenbeförderung ( 8 16 ) , Maß -
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regeln für Schulen ( 88 18 und 19) , Be¬
schränkungen des Gewerbebetriebes (8 20) .
Desinfektion (8 23 ) . Verbot von Menschen¬
ansammlungen (8 25 ) ;

III . Kindbettfieber : Verkehrsbeschränkungen
für das Pflegepersonal (8 17 ) , Desinfektion
( 8 23 ) ;

IV Körnerkrankheit : Beobachtung ( 8 11) ,
Meldepflicht Zureisender 12 ) . Maßregeln
für Schulen ( 88 18 und 19 ) . Desinfektion
23 ) , zwangsweise ärztliche Behandlung und
Einweisung in ein Krankenhaus (8 26 ) ;

V Milzbrand : Maßnahmen hinsichtlich der
Krankenbeförderung ( 8 16 ) , Maßregeln für
Schulen (88 18 und 19 ) , Beschränkungen des
Gewerbebetriebs ( 8 20 ) . Vorsichtsmaßregeln
bezüglich der Leichsin (8 2L) , Desinfektion

23 ) ;
VI . Rotz : Beobachtung lg 11 ) , Absonderung

(8 13 ) , Maßnahmen hinsichtlich der Kranken¬
beförderung ( 8 16) . Maßregeln für Schulen
(88 18 und 19 ) , Vorsichtsmaßregeln bezüg¬
lich der Leichen (8 22 ) , Desinfektion (8 23 ) ;

VII . Rückfallfieber : Beobachtung (8 11) ,
Meldepflicht Zureisender l8 12 ) . Absonderung
(8 13 ) , Kennzeichnung der Wohnungen (8
14 ) , Räumung von Wohnungen (8 IS ) , Maß¬
nahmen hinsichtlich der Krankenbeförderung
(8 16 ) , Verkehrsbeschränkungen für das
Pflegepersonal (8 17 ) , Maßregeln für Schu¬
len (88 18 und 19 ) , Desinfektion (8 23 ) , Ver¬
bot von Menschenansammlungen (8 25) ;

VIII . Ruhr : Absonderung (§ 13 ) , Kennzeich¬
nung der Wobnungen (8 14 ) . Räumung von
Wohnungen (8 15) , Maßnahmen hinsichtlich
der Krankenbeförderung (8 16 ) , Verkehrsbe¬
schränkungen für das Pflegepersonal (8 17) ,
Maßregeln für Schulen ( 88 18 und 19 ) , Be¬
schränkungen des Gewerbebetriebs ( 8 29 ) , Be¬
schränkungen der WasserbenützuNg (8 21 ) .
Vorsichtsmaßregeln bezüglich der Leichen (8
22 ) , Desinfektion ( 8 23 ) . Verbot von Men¬
schenansammlungen (8 25 ) ;

IX . Scharlach : Absonderung (8 13) , Kenn¬
zeichnung der Wohnungen ( 8 14 ) . Maßnah¬
men hinsichtlich der Krankenbcfördernna (8
16) . Verkehrsbeschränkungen für das Pflege¬
personal (8 17 ) , Maßregeln für Schulen (88
18 und 19 ) , Beschränkungen des Gewerbebe¬
triebs (8 29) , Vorsichtsmaßregeln bezüglich
der Leichen (8 22 ) , Desinfektion ( 8 23 ) ;

X . Tollwut : Beobachtung ( 8 11 ) . Min¬
derung stz 13 ) , Maßregeln für Schulen (88
18 und 19) :

XI . Typhus : Beobachtung (8 11 ) . Melde-
Pflicht Zureisender (8 12 ) .

'
Minderung (8

13) , Kennzeichnung der Wohnungen ( 8 14 ) ,
Räumung von Wohnungen ( 8 15 ) , Maßnah¬
men hinsichtlich der Krankenbeförderung (8
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16) , Verkehrsbeschränkungen für das Pflege¬
personal ( 8 17 ) , Maßregeln für Schulen (88
18 und 19 ) , Beschränkungen des Gewerbe¬
betriebs (8 29) , Beschränkung der Wasserbe-
nützung ( 8 21 ) . Vorsichtsmaßregeln bezüglich
der Leichen (8 22 ) , Desinfektion ( 8 23 ) . Ver¬
bot von Menschenansammlungen (8 25 ) ;

XII . Lungen - oder Kehlkopfschwindsucht: Ab¬
sonderung (8 13 ) , Maßregeln für Schulen
( 88 18 und 19 ) , Desinfektion ( 8 23 ) , Maß¬
regeln für Bade - und Luftkurorte ( 8 27 ) ;

XI !II . KeuchhusteU und Masern : Verkehrsbe¬
schränkungen für das Krankenpflegepersonal
( 8 17 ) , Maßregeln für Schulen (88 18 und 19) .

Bei Geschlechtskrankheiten kann zwangs¬
weise ärztliche Behandlung und Einweisung
in ein Krankenhaus ( 8 26 ) angeordnet werden .

2 . Weitergehende Maßregeln können im
Einzelfalle aus besonderen Gründen vom Be¬
zirksamt auf Antrag des Bezirksarztes auf
Grund des 8 85 Ziffer 2 des Polizeistrafge¬
setzbuchs angeordnet werden .

3 . Bei den vom Bezirksamt zu treffenden
Anordnungen ist einerseits nichts zu unter¬
lassen, was zur Verhütung der Ausbreitung
der Krankheit nötig ist , andererseits aber da¬
für Sorge zu tragen , daß nicht durch Anwen¬
dung einer nach Lage des Falls zu weit
gehenden Maßregel unnötig in die persön¬
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der
Bevölkerung eingegriffen wird oder vermeid-
bare Kosten entstehen.

4. Die getroffenen Anordnungen sind wie¬
der aufzuheben , sobald der .Kranke genesen,
in ein Krankenhaus überführt ist , seinen
Aufentbaltsort wechselt oder gestorben ist , die
vorschriftsmäßige Schlußdesinfektion durchge¬
führt und nach Ablauf der entsprechenden
Ansteckungsfrist (Inkubation ) ein weiterer Er¬
krankungsfall in der Wohnung nicht mehr
aufgetreten ist.

5. Die Überwachung der Durchführung der
getroffenen Maßregeln liegt dem Bezirksamt
im Benehmen mit dem Bezirksarzt ob ; letz¬
terer hat , auch nachdem das Auftreten einer
der in 8 7 genannten übertragbaren Krank¬
heiten festgestellt ist , durch regelmäßige Be¬
suche der Ortschaften in angemessenen Zwi¬
schenräumen sich über den Verlauf der Krank¬
heit sowie die Wirksamkeit der zu ihrer Be¬
kämpfung getroffenen Maßregeln zu ver¬
lässigen, geeignetenfalls weitere Anträge zu
stellen, sowie den Zeitpunkt zu bezeichnen,
von dem an die netroffenen Maßregeln auf¬
gehoben werden können .

8 11 . 1 . Personen , welche unter Erschei¬
nungen erkrankt sind, die den Ausbruch der
Körnerkrankheit . des Rotzes, des Rückfall¬
fiebers oder des Typhus befürchten lassen, so¬
wie Personen , welche von tollen oder der



s 26 Die Bekämpfung über

Tollwut verdächtigen Tieren gebissen wurden ,
können einer Beobachtung unterworfen werden .

2 . Die Beobachtung wird — abgesehen von
den bei Verdacht auf Rotz und Typhus er¬
forderlichen bakteriologischen und sonstigen
Untersuchungen , denen bei Typhusverdacht
auch die Bazillenträger unterworfen werden
können — in der Regel darauf beschränkt
werden können, daß durch einen Arzt oder eine
sonst geeignete Person in angemessenen Zwi¬
schenräumen Erkundigungen über den Ge¬
sundheitszustand der zu beobachtenden Per¬
son eingezogen werden .

3 . Eine verschärfte Art der Beobachtung ,
verbunden mit Beschränkungen in der Wahl
des Aufenthalts und der Arbeitsstätte , ist nur
solchen Personen gegenüber zulässig , die ob¬
dachlos oder ohne festen Wohnsitz sind oder
berufs - und gewohnheitsmäßig umherziehen .

4 . Die getroffenen Anordnungen sind wie¬
der aufzuheben , wenn sich der Krankheitsver¬
dacht als unbegründet erwiesen hat , bei Ver¬
dacht auf Typhus insbesondere , wenn sich die
Stuhl - und Urinentleerungen des Kranken
bei mindestens zwei durch einen Zeitraum
von einer Woche von einander getrennten
bakteriologischen Untersuchungen als frei von
Typhusbakterien erwiesen haben und auch die
serologische Untersuchung negativ ausgefal¬
len ist.

8 13 . 1 . Personen , die an Diphtherie , Ge¬
nickstarre, Rotz , Rückfallfieber , Ruhr , Schar¬
lach , Tollwut oder Typhus erkrankt sind, sind
ohne Verzug abzusondern .

2 . Die Absonderung hat derart zu erfolgen ,
daß der Kranke mit anderen als den zu sei¬
ner Pflege bestimmten Personen , seinen
nächsten erwachsenen Angehörigen , dem Arzt
und dem Seelsorger nicht in Berührung
kommt ; sonstigen Angehörigen und Urkunds¬
personen ist , insoweit es zur Erledigung
wichtiger und dringlicher Angelegenheiten er¬
forderlich ist, der Zutritt zu dem Kranken ge¬
stattet . Beim Zutritt aller dieser Personen
sind jeweils die erforderlichen Maßregeln
gegen eine Weiterverbreitung der Krankheit
zu beachten.

3 . Wo die Absonderung des Kranken in sei¬
ner Wohnung Schwierigkeiten bietet , ist
durch entsprechende Belehrung dafür zu sor¬
gen, daß der Kranke sich freiwillig in ein
Krankenhaus überführen läßt . Dies gilt
namentlich von solchen Kranken , die sich in
engen, dicht bewohnten Räumen , in öffent¬
lichen Gebäuden , Schulen , Kasernen , Ge¬
fängnissen usw . oder in Räumen neben Milch-
und Speisewirtschaften , Eß - und Delikateß¬
warenhandlungen , oder auf Gehöften , aus
denen Milchlieferung stattfindet , befinden , so¬
wie von Personen , die kein besonderes Pflege -
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personal zur Verfügung haben , sondern von
ihren zugleich anderweitig in Anspruch ge¬
nommenen Angehörigen gepflegt werden müs¬
sen , von Dienstboten , Zieh - und Pflege¬
kindern .

4 . Bei Personen , die an offener Lungen¬
oder Kehlkopfschwindsucht (Z 1 Absatz 2 Buch¬
stabe c ) erkrankt sind, kann eine Absonderung
in der Weise angeordnet werden , daß für die¬
selben, wenn möglich , ein besonderes Schlaf¬
zimmer , mindestens aber ein besonderes von
den übrigen Betten tunlichst weit abzurücken¬
des Bett verlangt wird .

g . Werden auf Erfordern des Bezirksamts
in der Behausung des Kranken die nach dem
Gutachten des Bezirksarztes zum Zwecke der
Absonderung nötigen Einrichtungen nicht ge¬
troffen , so kann, falls der Bezirksarzt es für
unerläßlich und der behandelnde Arzt es ohne
Schädigung des Kranken für zulässig erklärt ,
die Überführung des Kranken in ein geeig¬
netes Krankenhaus oder in einen anderen ge¬
eigneten Unterkunstsraum angeordnet werden.

6. Die Überführung von an Diphtherie oder
Scharlach erkrankten Kindern in ein Kran¬
kenhaus oder in einen anderen geeigneten
Unterkunftsraum darf jedoch gegen den Wil¬
len der Eltern nur bei dringender Gefahr der
Weiterverbreitung der Krankheit angeordnet
werden.

7 . Bei Erkrankung an Ruhr oder Typhus
ist im Falle der Genesung die Absonderung
nicht eher aufzuheben , als bis sich die Stuhl -
und Urinentleerungen des Kranken bei zwei
durch einen Zeitraum von einer Woche von
einander getrennten bakteriologischen Unter¬
suchungen als frei von Ruhrbazillen oder
Typhusbakterien erwiesen haben . Ist dies
jedoch nach Ablauf von zehn Wochen , vom
Beginn der Erkrankung ab gerechnet, noch
nicht der Fall , so ist die Absonderung zwar
aufzuheben , der Kranke aber auf die Gefahr
aufmerksam zu machen, die er für seine Um¬
gebung bildet , und zur Befolgung der erforder¬
lichen Desinfektionsmaßnahmen anzuhalten .

8 . Bei Rotz und Typhus können auch krank¬
heitsverdächtige Personen der Absonderung
unterworfen werden . Es ist jedoch dafür
Sorge zu tragen , daß durch Anwendung der
wissenschaftlichen Hilfsmittel sobald als mög¬
lich festgestellt wird , ob der Verdacht der
Krankheit begründet ist.

g . Auch soweit eine förmliche Absonderung
nicht angeordnet ist , haben die Haushaltungs¬
vorstände dafür zu sorgen , daß die an einer
der in Z 1 genannten Krankheiten — mit
Ausnahme von Trichinose und Vergiftung
durch Nahrungsmittel — Erkrankten soweit
möglich von anderen Personen getrennt ge¬
halten werden .
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§ IS . 1 . Insoweit es der Bezirksarzt zur
wirksamen Bekämpfung der Krankheit für
unerläßlich erklärt , kann vom Bezirksamt
angeordnet werden , daß aus Wohnungen , in
denen Erkrankungen an Genickstarre, Rück¬
fallfieber , Ruhr oder Typhus vorgekommen
sind , die Gesunden entfernt werden und die
Absonderung der Kranken in der Wohnung
durchgeführt wird .

2 . Unter der gleichen Voraussetzung kann
ausnahmsweise in Fällen dringender Gefahr
die ganze oder teilweise Räumung von Ge¬
bäuden oder Wohnungen , in denen Er¬
krankungen an Genickstarre, Rückfallfieber,
Ruhr oder Typhus vorgekommen sind , ins¬
besondere dann vom Bezirksamt angeordnet
werden, wenn die betreffenden Gebäude oder
Wohnungen so schlecht gehalten oder so über¬
füllt sind, daß sie die Bildung eines Seuchen¬
herdes veranlaßt haben oder befürchten lassen.

3 . Den ausgewiesenen Bewohnern ist an¬
derweitig geeignete Unterkunft unentgeltlich
zu bieten .

4 . Wohnungen und Häuser , die geräumt
worden sind , dürfen erst nach vorschrifts¬
mäßiger Desinfektion zur Wiederbenutzung
freigegeben werden.

8 1K. 1 . Zur Beförderung von Personen ,
die an Diphtherie , Genickstarre, Milzbrand ,
Rotz , Rückfallfieber, Ruhr , Scharlach oder
Typhus erkrankt sind oder bei denen Ver¬
dacht der Erkrankung cm Rotz oder Typhus
vorliegt , sollen dem öffentlichen Verkehr
dienende Beförderungsmittel (Droschken,
Eisenbahnen , Straßenbahnwagen und der¬
gleichen ) in der Regel nicht benutzt werden .

2 . Soll ein solcher Kranker dennoch aus¬
nahmsweise mit der Eisenbahn befördert wer¬
den , so darf dies von dem Bezirksamt Nur
unter Einhaltung der nötigen Vorsichtsmaß¬
regeln gestattet werden ; insbesondere mutz
dem Kranken ein zuverlässiger Begleiter mit¬
gegeben werden . Auch sind die Bahnbehörden
von dem Transport durch das Bezirksamt
rechtzeitig zu verständigen .

3 , Dem öffentlichen Verkehr dienende Be¬
förderungsmittel sind vor ihrer Wiederbe¬
nutzung der Desinfektion zu unterwerfen ,
falls dieselben aus Mangel an besonderen zur
Krankenbeförderung dienenden Wagen zur
Beförderung von Kranken der obenbezeichne¬
ten Art benutzt werden .

Z 17. 1 . Bei Erkrankungen an Diphtherie ,
Keuchhusten , Kindbettfieber , Masern , Rück-
fallfieber , Ruhr , Scharlach und Typhus kön¬
nen für das berufsmätzige Pflegepersonal
Verkehrsbeschränkungen angeordnet werden ;
insbesondere kann vorgeschrieben werden , daß
Pflegepersonen , die einen mit dieser Krank¬
heit behafteten Kranken Pflegen, nicht gleich -
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zeitig eine andere Pflege übernehmen dür¬
fen, daß sie während der Pflege ein waschbares
Überkleid zu tragen , die Desinfektionsvor¬
schriften gewissenhaft zu befolgen und den
Verkehr mit anderen Personen und in öffent¬
lichen Lokalen tunlichst zu vermeiden haben .

2 , Geben sie die Pflege des Kranken auf ,
so dürfen sie die Pflege eines anderen Kran¬
ken erst übernehmen , nachdem sie sich selbst ,
ihre Wäsche , Kleidung und die bei der Pflege
gebrauchten Gegenstände einer gründlichen
Reinigung und Desinfektion unterzogen
haben .

3. Für die Hebammen sind die besonderen
Bestimmungen ihrer Dienstweisung maß¬
gebend.

8 18. 1 . Schüler ohne Unterschied des
Alters und der von ihnen besuchten Schule ,
die an Diphterie , Genickstarre, Milzbrand ,
Rotz , Rückfallfieber , Ruhr , Scharlach , Tollwut
oder Typhus leiden oder gelitten haben , sind
solange vom Unterrichtsbesuch und den Schul¬
räumen fernzuhalten , bis nach einer Be¬
scheinigung des behandelnden Arztes oder —
in Ermangelung eines solchen — des Be¬
zirksarztes eine Übertragung der Krankheit
durch sie nicht mehr zu befürchten ist. Bei
Scharlach darf diese Bescheinigung nicht vor
Ablauf der vierten Woche , bei Diphtherie nicht
vor Ablauf von 14 Tagen nach Ausbruch der
Krankheit erteilt werden .

2 . Ferner sind Schüler vom Unterrichtsbe¬
suche und den Schulräumen fernzuhalten bei
Erkrankung an :

s . Lungen - oder Kehlkopfschwindsucht, wenn
und solange im Auswurf Tuberkelbazillen
nachweisbar sind ;

b . Körnerkrankheit , solange deutliche Eiter¬
absonderungen der Augenbindehäute vorhan¬
den sind ;

c . Masern bis zu 3 Wochen nach Beginn
der Krankheit ;

6 . Keuchhusten, solange krampfhafte Husten¬
anfälle vorhanden sind.

3. Schüler aus Behausungen , in denen
eine Erkrankung an einer der in Absatz 1 ge¬
nannten Krankheiten vorgekommen ist , müs¬
sen vom Schulbesuche und den Schulräumen
ferngehalten werden , soweit und solange eine
Weiterverbreitung der Krankheit durch sie zu
befürchten ist. Es ist ferner darauf hinzu¬
wirken , daß der Verkehr dieser Schüler mit
anderen Kindern auf Straßen , öffentlichen
Plätzen und sonstigen öffentlichen Orten oder
durch Besuche in anderen Familien möglichst
eingeschränkt wird . Die Wiederzulassung zum
Schulbesuche ist erst dann zu gestatten , wenn
eine Weiterverbreitung der Krankheit durch
diese Schüler nach Bescheinigung des behan¬
delnden Arztes oder des Bezirksarztes nicht
mehr zu befürchten ist, insbesondere , wenn
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die gesunden Schüler nach Entfernung aus
der Behausung des Erkrankten bis zum Ab¬
laufe der Ansreckungssrist gesund geblieben
find oder wenn die Erkrankten genesen , aus
der Behausung entfernt oder gestorben sind ,
die Ansteckungsfrist abgelaufen ist und die
vorgeschriebene Desinfektion stattgefunden
hat . Bei Scharlach und Diphtherie sind die in
Absatz 1 Satz 2 vorgeschriebenen Fristen ein¬
zuhalten , wenn der Schüler in der gleichen
Behausung wie der Erkrankte verblieben ist .

4 . Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3
sinden auch aus Lehrer entsprechende Anwen¬
dung , die an einer der in Absatz 1 und 2 ge¬
nannten Krankheiten leiden oder in deren
Behausung eine Erkrankung an einer der in
Absatz 1 genannten Krankheiten vorgekom¬
men ist.

5. Das Bezirksamt hat von jeder zu seiner
Kenntnis gelangten Erkrankung eines Schü¬
lers oder eines Lehrers an einer der in Ab¬
satz 1 und 2 genannten Krankheiten , sowie
von jeder Anordnung der Fernhaltung einer
solchen Person vom Schulbesuche dem Vor¬
steher der Schule unverzüglich Mitteilung zu
machen .

6 . Die Bestimmungen der Absätze 1 bis S
finden auch auf die Erziehungsanstalten ,
Kleinkinderbewahranstalten , Kinderschulen
und Krippen , sowie aus den Religion - , Kon¬
firmation - und Erstkommunionunterricht , die
Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 aus den
Besuch des Gottesdienstes und sonstiger kirch¬
licher Veranstaltungen Anwendung .

8 19. 1 . In Ortschaften , in denen eine der
in Z 13 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe b, c
und 6 genannten Krankheilen epidemisch aus¬
tritt , kann die Schließung aller oder einzelner
Schulen oder einzelner Klassen derselben an¬
geordnet werden .

2 . Wenn eine im Schulgebäude selbst woh¬
nende Person von einer der in § 13 Absatz 1
und Absatz 2 Buchstabe b , c und >1 genannten
Krankheiten besallen wird , so ist die Schule
unverzüglich zu schließen , falls die erkrankte
Person nicht aus dem Schulgebäude entfernt
oder in ihrer Wohnung nach Ansicht des Be¬
zirksarztes wirksam abgesondert werden kann .

3 . Die Schließung der Schule gemäß Ab¬
satz 1 und 2 erfolgt durch die Ortsschulbe -
hörde oder den Anstaltsvorstand in der Regel
erst nach Untersuchung an Ort und Stelle
durch den Bezirksarzt aus dessen Antrag .
Ausnahmsweise dürfen an Orten , die nicht
Sitz eines Bezirksarztes sind , die Ortsschul¬
behörden und Anstaltsleiter nach zuvor ein¬
geholter Zustimmung des Schularztes — wo
ein besonderer Schularzt bestellt ist — oder
des ärztlichen Mitgliedes des Beirats den
einstweiligen Schulschluß — vorbehaltlich der
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sofortigen Anzeige an den Bezirksarzt —
dann von sich aus anordnen , wenn durch die
vorherige Einholung der Äußerung des Be¬
zirksarztes eine mit Gefahr verbundene Ver¬
zögerung bewirkt würde .

4 . Die Wiedereröffnung der Schule oder
Schulklasse darf nur nach vorheriger Zu - !
stimmung des Bezirksarztes , sowie nach
gründlicher Reinigung und Desinfektion der
in Betracht kommenden Schul - und Neben - -
räume angeordnet werden .

6 . Die Bestimmungen in Absatz 1 bis 4
finden auch auf die in Z 13 Absatz 6 genann¬
ten Unterrichtsveranstaltungen Anwendung .

6 . Beim Auftreten einer der in Z 13 Ab¬
satz 1 und Absatz 2 Buchstabe b , c und 6 ge¬
nannten Erkrankungen in Internaten , Pen -
sionaten und dergleichen sind die erkrankten
Zöglinge alsbald in ein Krankenhaus zu
überführen oder in sonstiger , nach Ansicht
des Bezirksarztes genügender Weise abzu¬
sondern , Wenn dies nicht möglich ist , muß
die Anstalt für Neuaufnahmen und außer¬
halb der Anstalt wohnende Zöglinge geschlos¬
sen werden . Eine Entlassung von Zöglingen
aus der Anstalt darf während der Dauer und
unmittelbar nach dem Erlöschen der Krank¬
heit nur dann erfolgen , wenn die zu ent¬
lassenden Zöglinge nach dem Gutachten des
behandelnden Arztes oder des Bezirksarztes
gesund sind und eine Weiterverbreitung der
Krankheit durch sie nicht zu befürchten ist .
Die Wiedereröffnung einer wegen des Auf - ^
tretens einer übertragbaren Krankheit ge¬
schlossenen Anstalt der bezeichneten Art darf
erst erfolgen , wenn der Bezirksarzt dieselbe
für zulässig erklärt und eine gründliche
Reinigung und Desinfektion der in Betracht
kommenden Räume stattgefunden hat .

8 Ll) . 1 . Beim Auftreten von Diphtherie ,
Genickstarre , Milzbrand , Ruhr , Scharlach
oder Typhus in Häusern , in denen die Her¬
stellung , Aufbewahrung oder der Vertrieb von
Gegenständen stattfindet , welche geeignet sind ,
die Krankheit zu verbreiten , insbesondere von
Nahrungs - und Genußmitteln , kann auf An --
trag des Bezirksarztes der weitere Betrieb
des betreffenden Gewerbes in diesem Hause
durch das Bezirksamt insolange untersagt
werden , als die Gefahr der Verschleppung von
Krankheitsstoffen besteht . Die Anordnung
ist aufzuheben , sobald nach der Genesung ,
dem Tode oder der Entfernung des Erkrank¬
ten aus der Wohnung die Desinfektion der¬
selben nach Maßgabe der vom Bezirksamt zu
treffenden Anordnung erfolgt ist .

2 . Weitergehende Maßnahmen hinsichtlich
der gewerbsmäßigen Herstellung , der Aufbe¬
wahrung und des Vertriebs solcher Gegen¬
stände können für Ortschaften und Bezirke ,
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die von einer der genannten Krankheiten be¬

fallen sind , von dem Ministerium des Innern
angeordnet , auch können von dem Mini¬

sterium Gegenstände der bezeichneten Art
vorübergehend vom Gewerbebetriebe im Um¬

herziehen ausgeschlossen werden .
3 . Bei Typhus können für ausgesprochene

Bazillenträger Beschränkungen hinsichtlich der
Beschäftigung im Nahrungs - und Genußmit¬
telgewerbe angeordnet werden .

H 22. 1 . Für die Aufbewahrung , Ein¬
sargung , Beförderung und Bestattung der
Leichen von Personen , die cm Diphtherie ,
Milzbrand , Rotz , Ruhr , Scharlach oder
Typhus gestorben sind , können besondere Vor¬
sichtsmaßregeln angeordnet werden .

- 2 . Der Zutritt zu Leichen der an diesen
Krankheiten Gestorbenen ist tunlichst zu be¬
schränken . Die Leichen sind , ohne daß sie vor¬
her gewaschen wurden , in mit einer desinfi¬
zierenden Flüssigkeit getränkte Tücher einzu¬
hüllen und alsbald einzusargen ; soll mit
Rücksicht auf religiöse Vorschriften das Wa¬
schen der Leiche ausnahmsweise stattfinden ,
so darf es nur unter den vom Bezirksarzt
angeordneten Vorsichtsmaßregeln und nur
mit desinfizierenden Flüssigkeiten ausgeführt
werden . Der Sarg soll wasserdicht verpicht
sein und , wenn tunlich , nicht getragen , son¬
dern gefahren werden . Die Aufbewahrung
solcher Leichen in Räumlichkeiten , die sonst
anderen Zwecken dienen , wie Spritzenhäuser
und dergleichen , ist nicht statthaft .

3. Bei Todesfällen an Diphtherie und
Scharlach ist Schulkindern das Betreten des
Sterbehauses nicht zu gestatten .

8 23. 1 . Bei Erkrankungen an Diphtherie ,
Genickstarre , Kindbettfieber , Körnerkrankheit ,
Lungen - oder Kehlkopfschwindsucht , Milz¬
brand , Rotz , Rückfallfieber , Ruhr , Scharlach
und Typhus ist für Gegenstände und Räume ,
von denen anzunehmen ist , daß sie infolge
ihrer Berührung und Benützung durch den
Erkrankten mit dem Krankheitsstoffe behaf¬
tet sind , eine Desinfektion und , wenn die
Desinfektion nicht ausführbar oder im Ver¬
hältnis zum Werte der Gegenstände zu kost¬
spielig ist , die Vernichtung anzuordnen . Die
Vornahme der Desinfektion ist von dem
Haushaltungsvorstand und in Ermangelung
eines solchen von dem Hausbesitzer , in dessen
Haus die Desinfektion vorgenommen werden
soll, zu veranlassen .

^ die Ausführung der Desinfektion
fmd die Bestimmungen der Verordnung vom
u . Mai 1911 , das Desinfektionsverfahren bei
ubertragbaren Krankheiten betreffend , (Des¬
infektionsordnung , Gesetzes - und Verord¬
nungsblatt Seite 237 ) maßgebend .
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3 . Die Desinfektion hat sich insbesondere
auf die Wäsche (Leib - und Bettwäsche ) , Bett¬
zeug , Kleidungsstücke , die persönlichen Ge¬
brauchsgegenstände und Wohnräume des Er¬
krankten , Wasch - und Badewasser , etwaige
Verbandsmittel , ferner bei Ruhr und Typhus
auf die Ausleerungen (Stuhlgang und Urin ) ,
bei Diphtherie , Genickstarre , Körnerkrankheit ,
Milzbrand , Rotz und Scharlach auf die krank¬
haften Absonderungen ( Nasen - und Rachen¬
schleim , schleimige Absonderungen der Augen -

bindehäme ) und das Gurgelwasser , endlich
bei Kindbettfieber auf den Wochenfluß und
andere Absonderungen zu erstrecken ; sie ist
sowohl während der Dauer der Krankheit als
auch nach der Genesung , der Entfernung des
Kranken aus der Wohnung oder nach seinem
Tode (Schlußdesinsektion ) durchzuführen .
Gegebenenfalls hat das Bezirksamt auch eine
weitergehende Desinfektion , insbesondere eine
solche des Abwassers anzuordnen .

4 . Kleidungsstücke , Leibwäsche und Bettzeug
oder sonstige bewegliche Gegenstände , welche
von Personen , die an einer der in Absatz 1
genannten Krankheiten litten , während der
Erkrankung gebraucht oder bei deren Be¬
handlung und Pflege benützt worden sind ,
dürfen nicht in Gebrauch genommen , an an¬
dere überlassen oder sonst in Verkehr ge¬
bracht werden , bevor sie vorschriftsmäßig des¬
infiziert worden sind . Ebenso dürfen Fahr¬
zeuge und sonstige Gegenstände , die zur Be¬
förderung von au einer dieser Krankheiten
erkrankten oder gestorbenen Personen gedient
haben , vor Ausführung der Desinfektion nicht
benützt oder an andere zur Benützung über¬
lassen werden .

8 25 . Für Ortschaften und Bezirke , in
denen Genickstarre , Rückfallfieber , Ruhr oder
Typhus in epidemischer Verbreitung auftritt ,
kann das Ministerium des Innern , bei Ge¬
fahr im Verzug vorläufig auch das Bezirks¬
amt , die Abhaltung von Märkten , Messen
oder anderen Veranstaltungen , die eine An¬
sammlung größerer Menschenmengen mit
sich bringen , verbieten oder beschränken .

8 26 . 1 . Personen , die an Körnerkrankheit
leiden , können , wenn sie nicht glaubhaft nach¬
weisen , daß sie sich in ärztlicher Behandlung
befinden , zu einer solchen zwangsweise ange¬
halten , nötigenfalls in ein Krankenhaus ein¬
gewiesen werden .

2 . Bei übertragbaren Geschlechtskrankheiten
(Syphilis , Tripper und weichem Schanker ) ist
eine zwangsweise Behandlung der erkrankten
Personen , sofern sie gewerbsmäßig Unzucht
treiben , gegebenenfalls deren Einweisung in
ein Krankenhaus anzuordnen , wenn dies zur
wirksamen Verhütung der Ausbreitung der
Krankheit erforderlich erscheint .



Verbrauchssteuerordnung .

Auszug aus der städtischen Verbrauchssteuer-Grdnung
(in der durch Beschluß des Biirgernusschusses vom 8. Dezember 1311 und 24 . April 1912 und
durch Erlaß Großh . Ministeriums des Jimeru vom 5 . März 1912 Nr . 9405 und vom 2V. Mai

1912 Nr . 29 999 festgestellten Fassung).

§ 1 . Der städtischen Verbrauchssteuer unter¬
liegt der Verbrauch von Bier und Wein im
Verbrauchssteuerbezirk der Gemarkung Karls¬
ruhe nach Maßgabe der nachfolgenden Be¬
stimmungen .

§ 2 . Der Verbrauchssteuerbezirk umfaßt die
Gesamtgemarkung Karlsruhe .

§ 3 . Der Verbrauchssteuer unterliegt sowohl
das auf der Gemarkung Karlsruhe gebraute
wie das in den Verbrauchssteuerbezirk einge¬
führte Bier . Sie beträgt 63 Pf . für das Hekto¬
liter .

Z 4 . Die Steuerpflicht tritt ein :
s . für das hier gebraute Bier , sobald es aus

der Brauerei verbracht oder zum Ver¬
brauch in der Brauerei selbst ausgegeben
wird ;

b . für auswärts gebrautes Bier , sobald es
in den Verbrauchssteuerbezirk eingeführt
wird .

Die Steuer wird nicht erhoben von dem hier
gebrauten Bier , welches aus dem Verbrauchs¬
steuerbezirk ausgeführt wird .

§ 7 . Die Verbrauchssteuer für das in den
Verbrauchssteuerbezirk eingeführte Bier ist
bei der Einfuhr von dem Einbringer zu ent¬
richten . Neben dem Einbringe ! haftet auch
der Empfänger sowie der Auftraggeber des
Einbringers für die Steuer .

Z 8 . Die Verbrauchssteuer für das aus ba¬
dischen Orten mittels der Eisenbahn einge¬
führte Bier ist bei der Erheberstelle am Men¬
delssohnplatz, für das auf sonstigem Wege ein¬
geführte Bier bei der Stadthauptkasse zu be¬
zahlen .

Für das aus nicht badischen Orten einge¬
führte Bier wird die Verbrauchssteuer gleich¬
zeitig mit der staatlichen Übergangssteuer er¬
hoben.

Mit einzelnen Steuerpflichtigen kann zum
Zweck der Erleichterung der Zahlung besondere
Vereinbarung hierüber getroffen werden .

§ 9 . Rückvergütung der bezahlten Ver¬
brauchssteuer wird auf Verlangen gewährt ,wenn hierher eingeführtes Bier im Wege des
Handels wieder ausgeführt wird . Der An¬
trag auf Rückvergütung ist längstens inner¬
halb 6 Wochen nach der Ausfuhr unter Vor¬
lage einer Ausfuhrerklärung enthaltend : Tagder Ausfuhr , Literzahl und Herkunft des Bie¬
res , Name des Absenders, Wohnort und Un¬

terschrift des Empfängers , beziehungsweise
Stempel der Bahnbehörde und der entspre¬
chenden Verbrauchssteuerquittung beim Stadt¬
rat schriftlich einzureichen.

Rückvergütung wird nur geleistet, wenn es
sich um einen Steuerbetrag von mindestens
29 Pf . bei jeder Ausfuhr handelt .

Z 19. Die städtische Verbrauchssteuer von
Wein wird mit der staatlichen Weinakzise un¬
ter Anwendung der für diese geltenden Grund¬
sätze erhoben.

In den Fällen des Artikel 28 , Ziffer 4 und
13 des Weinsteuergesetzes vom 19 . Mai 1882
tritt jedoch eine Befreiung von der städtischen
Verbrauchssteuer nur dann ein , wenn es sich
um bereits in der Gemarkung Karlsruhe ein¬
gekellerte Weine handelt .

§ 11 . Die Verbrauchssteuer beträgt 1 Pf .
vom Liter . Jede Flasche von geringerem In¬
halt als einem Liter ist wie eine Literflasche
zu behandeln .

Z 12 . Weinproduzenten (Artikel 28, Ziffer 1
des Weinsteuergesetzes vom 19 . Mai 1882 ) ha¬
ben die städtische Verbrauchssteuer von allen
auf städtischer Gemarkung erfolgenden Einla¬
gen des von ihnen produzierten Weins zu ent¬
richten . Im Falle nachweislicher Wiederaus¬
fuhr im großen wird die bezahlte Verbrauchs¬
steuer zurückvergütet .

Z 13 . Wer die Entrichtung von Verbrauchs¬
steuern unterläßt , verfällt — abgesehen von
der Pflicht zur Nachzahlung — in eine Geld¬
strafe , welche dem vierfachen, im Wiederho¬
lungsfalle dem achtfachen Betrag der geschul¬
deten Abgabe gleichkommt.

Weist der Angezeigte nach , daß die Entrich¬
tung der Abgabe nur aus Versehen unterblieb ,
so kann auf eine geringere Ordnungsstrafe bis
zum Betrag von 19 M . erkannt und je nach
Umständen die Ordnungsstrafe gänzlich erlas¬
sen werden.

Wer den zur Überwachung und Sicherung
der Abgabeentrichtung erlassenen Vorschriften
zuwiderhandelt , wird von einer Geldstrafebis zu 19 M . getroffen .

Auch der Versuch, die Beihilfe und die Be¬
günstigung sind strafbar .

Z 14. Die Vorenthaltung der auf Wein und
aus dem in 8 8 , Absatz 2 bezeichneten Bier
ruhenden Verbrauchssteuer wird wie die Vor¬
enthaltung der mit ihr gleichzeitig erhobenen
Staatssteuer geahndet .
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Vorschrift, die Kaminreinigung betr .
vom 13 . Februar 1339 -

§ 1 . Als Ofenfeuerungszeit im Sinne der

Kaminfegerordnung hat die Zeit vom 18 . Ok¬
tober bis zum 15. April jedes Jahres zu gel¬
ten . Hiernach sind auf Grund der Bestimmun¬
gen des Z IS der Kaminfegerordnung alljähr¬
lich zu fegen :

s . Küchenkamine : 4mal , wenn sie aber den
Rauch von mehr als zwei Ofenröhren —

gleichviel , in welchen Stockwerken — auf¬
nehmen : Smal ;

b . Kamine , welche ausschließlich zu Oefen
und anderen nur im Winter gebrauchten
Feuerungsanlagen gehören : 3mal .

8 2. Als Zeiten für die Vornahme dieser
Reinigung werden festgesetzt :

s . bei Küchenkaminen mit 4maliger jähr¬
licher Reinigung : die Monate Januar ,
April , Juli und Oktober ;

b . bei Küchenkaminen mit Smaliger jährli¬
cher Reinigung : Februar , April , Juli , Ok¬
tober und Dezember ;

c . bei Ofenkaminen : die Monate Dezember ,
Februar und April .

8 3 . Schmiedekamine sind einmal jährlich
durch den Kaminfeger zu reinigen .

8 4 . Der Ortspolizeibehörde bleibt vorbehal¬
ten , für Kamine , welche in sehr starkem Ge¬
brauche sind , oder hinsichtlich derer besondere
Umstände obwalten , nach Anhörung des Haus¬
eigentümers und Kaminfegers , sofern die
Feuersicherheit dies erfordert , eine über die
Bestimmung des § IS der Kaminfegerordnung
und des § 1 dieser Vorschrift hinausgehende
Anzahl der jährlichen Reinigungen vorzu¬
schreiben .

Desgleichen kann die Ortspolizeibehörde auf
Antrag des Hauseigentümers nach Anhörung
des Kaminfegers unter besonderen Umständen
von der Einhaltung der § Z 1 und 2 dieser Vor¬
schrift Nachsicht erteilen .*

8 S . Innerhalb der einzelnen Kehrbezirke
hat die periodische Reinigung der Kamine je¬
weils in derselben Reihenfolge stattzufinden .

8 6 . An Taxen sind dem Kaminfeger zu ent¬
richten :

^ Kamine für Gasheizung unterliegen künftighin der
Reinigung durch den Äaminfeger nicht mehr , Kamine,
welche a n s f ch l i e bl ich j»r KokSfeuernng oder nur als
Ranchabzng für ausschlienl îch mit Anthrazitkohlen
geheizte Oefen diene », sind jährlich zweimal zu reinigen.

s . für die gewöhnlichen Reinigungsarbeiten :
bei einem einstöckigen (russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin — .13 M .
bei einem zweistöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin — .23 „
bei einem dreistöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin — .32 „
bei einem vierstöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin — .40 „
bei einem fünfstöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin — .48 „
bei einem sechsstöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin — .60 „
für jedes weitere Stockwerk 12 Pf . mehr ;

b . für das Ausbrennen :
bei einem einstöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin 1 .20 M .
bei einem zweistöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin 1 .3S „
bei einem dreistöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin 1 .SV „
bei einem vierstöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin 1 .60 „
bei einem fünfstöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin 1 .7V „
bei einem sechsstöckigen (russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin 1 .8V „
für jedes weitere Stockwerk 1v Pf . mehr ;

c . für die Untersuchung eines Fabrikkamins ,
dessen Reinigung dem Fabrikinhaber zur
Besorgung überlassen ist — 8 1ö Ziff . 6
letzter Abs . der Kaminfegerordnung —
2 M . ;

6 . für die Untersuchung eines nicht benütz¬
ten , aber nicht unbrauchbar gemachten
Kamins — 8 16 der Kaminfegerordnung
— die unter I. it . a . festgesetzten Beträge ;

s . für die Untersuchung eines neu aufge¬
führten oder eines unter Dach ausgebes¬
serten bezw . teilweise erneuerten Kamins
— 8 13 der Kaminfegerordnung —

sofern dasselbe einstöckig ist — .30 M .
sofern dasselbe zweistöckig ist — .6V „
sofern dasselbe drei - oder

mehrstöckig ist . . . . — .9V „
sofern dasselbe ein Fabrik¬

kamin ist 2 .VV „

k. für die Reinigung einer Hurte — .1V „
U. für die Reinigung eines Knie¬

rohres ( Ellenbogenrohres ) . . — . 1V „
K . für anderweite Besichtigung

einer Feuerungsanlage . . . — .SV „
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Die Vergütung für die Reinigung oder das
Ausbrennen eines Fabrikkamins durch den Ka¬
minfeger — vergl . I ^it . s . , b . , c . dieses Para¬
graphen — ist durch Vereinbarung zwischen
dem Genannten und dem Fabrikinhaber fest¬
zusetzen ; im Streitfall hat die Ortspolizeibe¬
hörde nach Anhörung der Bezirksbauinspektion
darüber zu bestürmen .

8 7 . Bei der Taxberechnung werden Kamine
für sovielstöckig angesehen , als die Zahl der
Stockwerke beträat , durch welche sie hindurch¬
fühlen : dabei zählen Halbstöcke oder Mansar¬
den , Souterrains oder Keller usw . für ganze
Stockwerke .

F 8. Neben der festgesetzten Taxe hat der Ka¬
minfeger für seine mit der Reinigung verbun¬
denen Arbeitsleistunaen keinerlei Vergütung
zu . beanspruchen ; insbesondere bat derselbe die
zur Reiniyuna erforderlichen Werkzeuge und
das zum Ausbrennen benötigte Material un¬
entgeltlich zu stellen , sowie den Ruß und den
losgefallenen Verputz aus dem Kamin in die
bereitstehenden Behältnisse zu schaffen .

8 9 . Das Begehen der Dächer von einem Ka¬
min zum andern ist mit Ausnahme der Flach¬
dächer verboten .

Nach ? 29 Abs . 2 und 3 der Verordnung
Grosch . Ministeriums des Innern vom 89 . No¬
vember 1887 hat der Kaminfeger die Forde¬
rung für die geleistete Arbeit stets an den
Hausbesitzer oder dessen Stellvertreter
zu richten . Das Anfordern von Trinkgeldern
ist untersagt .

Kaminfegerbezirke

eingeteilt in :

1 . Kehrbezirk wird bearenzt durch : die west¬
liche Grenze des Schloßbezirks , die Moltkest . ,
die östliche Seite der Seminarst . . die nördliche
Seite der Stesanienst . . die östliche Seite der
Karlst . , die nördliche Seite der Kaiserst . und
der Durlacher Allee und die Gemarkungs -
nrenze . Kaminfegermeister Bühl , Wilh .,
Georgsriedrichst . IS .

2. Kehrbezirk wird begrenzt durch : die süd¬
liche Seite der Kaiserst . , die östliche Seite der

Westendst, , die nördliche Seite der Kriegsst
und die westliche Seite der KarlFriedrichst . Ka-
minsegermeister Halter Anton , Liebigst . Ig,

3 . Kehrbezirk wird begrenzt durch : die süd¬
liche Seite der Durlacher Allee und der Kai ,
serst . , die östliche Seite der KarlFriedrichst, ,die nördliche Seite der Kriegsst ., die Bahnlinie
Karlsruhe —Durlach und die Gemarkungs¬
grenze . Kaminfegermeister Schuh , Scheffel -

4 . Kehrbezirk wird begrenzt durch : die Bahn¬
linie Durlach —Karlsruhe , die südliche Seite
der Kriegsst . , die östliche Seite der Ettlingerst, ,die nördliche Seite der Baumeisterst . , die öst-
lickie Seite der Marienst, , die südliche Seite der
Schützenst . , die östliche Seite der Wilhelmst, ,die nördliche Seite der Nebeniusst . , die östliche
Seite der Treitschkest . und die Gemarkungs¬
grenze . Kaminfegermeister Blum , Winterst .«,

5 . Kehrbezirk wird begrenzt durch : die West-
liche Seite der Treitschkest . , die südliche Seite
der Nebeniusst . , die westliche Seite der Wil¬
helmst . , die nördliche Seite der Schützenst, ,
die westliche Seite der Marienst ., die südliche
Seite der Baumeisterst . , die westliche Seite der
Ettlingerst . , die südliche Seite der Kriegsst ,
die östliche Seite der Hirschst . und die Gemar -
kungsgrenze . Kaminfegermeister Grimm ,
Ettlingerst . 43 .

6. Kehrbezirk wird begrenzt durch : die Rog-
genbachst ., die Moltkest . , die westliche Seite der
Seminarst . , die südliche Seite der Stesa¬
nienst . , die westliche Seite der Karlst . , die
nördliche Seite der Kaiserst ., die nördliche
Seite der Kaiserallee , die westliche Seite der
Dorkst . , die westliche Seite der Grünwinklerst .
und die Gemarkungsgrenze . Kaminfeger¬
meister Gießler , Kaiserallee 84 .

7. Kehrbezirk wird begrenzt durch : die öst¬
liche Seite der Grünwinklerst . , die östliche
Seite der Aorkst ., die südliche Seite der Kai¬
serst . , die südliche Seite der Kaiserallee , die
westliche Seite der Westendst . , die südliche
Seite der Kriegsst ., die westliche Seite der
Hirschst . und die Gemarkungsgrenze . Kamin¬
fegermeister Stadler , Scheffelst . 59.

Llindbezirk : Kaminfegermeister Amann
Kaiserallee 149 .
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Auszug aus der Dienftmannsordnung .
(Ortspolizeiliche Vorschrift vom 27 . August 1912 , den Geschäftsbetrieb der Dienstmanns - und

Eilboteninstitute betr .)

S 7. Jeder Dienstmann hat der Auffor¬
derung zur Dienstleistung unverzüglich zu
folgen, wenn er nicht bereits anderweitig be¬
stellt ist. Das letztere hat er auf Verlangen
durch Vorzeigen eines mit Datum und
Stunde versehenen Eintrags in seinem Notiz¬
buch nachzuweisen.

§ 10 . Jeder Dienstmann und Angestellte
eines Dienstmanns - oder Eilboteninstituts
hat im Dienst stets seine Erlaubnisurkunde
oder den Ausweis über die Anzeige seiner
Einstellung und ein Exemplar dieser Vor¬
schrift bei sich zu führen und auf Verlangen
dem Besteller oder den Polizeiorganen vor¬
zuzeigen . „

§ 11 . Für die Dienstmanner , nicht aber
für die Eilboteninstitute , gilt der nach¬
stehende Gebührentarif .

Die Bezahlung der Dienstleistungen der '
Eilboteninstitute unterliegt der freien Ver¬
einbarung .

Tarif .
(Ortspolizeil . Vorschrift vom 24 . Febr . 1912 .)

Für bestimmte Gänge
ist zu entrichten :

1 . für einen gewöhnlichen Boten¬
gang für ^ Stunde . . . . ^ . 9 .59 M .

2 . für einen Botengang mit Gepäck
für ^ Stunde 9 .75 M .

3 . für einen Botengang mit Hand¬
wagen für Stunde 1 .— M .

4 . für jede weitere oder angefangene ^
Stunde die Hälfte des vollen Betrags .

Wird die Bestellung von dem Bestellenden
nicht zur Ausführung gebracht und liegt ein
Verschulden des Dienstmanns nicht vor, so
kann der Dienstmann den Weg zu dem Be¬
stellenden als Botengang rechnen.

ZZ. Für bestimmte Zeiten
ist zu entrichten :

1 . für eine Stunde 9 .7V M.
2 . für einen halben Tag (zu 5

Stunden berechnet) 3 .59 M .
3 . Für einen Tag (zu 9 Stunden

berechnet) 6 .— M .
L. Bei Begleitung von Geschäfts¬

reisenden
ist zu entrichten :

1 . ohne Wagen
erste Stunde 9 .70 M.
jede weitere Stunde . . . . 9 .69 M .

2 . mit Wagen
erste Stunde 9 .39 M.
jede weitere Stunde . . . . 9 .79 M.

Bei Beförderung von über 199 Kilogramm
ist bei allen unter ^ bis L fallenden Aufträ¬
gen der Preis vor Beginn der Arbeit nach
Übereinkunft zu regeln .

Bemerkungen.
I . Wird ein Dienstmann zur Übernahme

einer Bestellung zu dem Besteller in dessen
Wohnung oder sonst wohin geholt, so ist hier¬
für eine Taxe von 19 Pf . zu entrichten . Er¬
folgt sodann eine Bestellung nicht, so hat der
Dienstmann 29 Pf . weiter anzusprechen.

II . Für Bestellung einer Rückantwort find
19 Pf . zu entrichten .

III . Auf einen Auftrag , welcher nicht so¬
gleich erteilt wird (Ziff . I ) , haben die Dienst¬
männer 6 Minuten lang unentgeltlich zu war¬
ten ; ebensolange aus Rückantwort .- Werden
sie länger aufgehalten , so sind ihnen von ^
zu ^ Stunde weiter 19 Pf . zu entrichten ;
die begonnene ^ Stunde wird für voll berech¬
net .

IV . Die Dienste der Dienstmänner können
nur in den Tagesstunden , d . h . in den
Monaten April bis einschließlich September
von morgens 6 Uhr bis abends 7 Uhr und in
den Monaten Oktober bis einschließlich März
in der Zeit von morgens 7 Uhr bis abends
7 Uhr zur einfachen Taxe in Anspruch ge¬
nommen werden . Außerhalb dieser Zeit ist
die doppelte Taxe zu entrichten .

V . Verrichtungen , für welche eine Gebühr
im Tarif nicht festgesetzt ist , werden nach
Übereinkommen und wenn ein solches nicht
getroffen wurde , nach der Zeit (siehe oben
unter „ Sonstige Verrichtungen "

) vergütet .
Hierbei wird der Bruchteil einer Stunde un¬
ter 39 Minuten für eine halbe Stunde , über
39 Minuten für eine ganze Stunde gerechnet.

VI . Anforderung von Trinkgeldern ist den
Dienstmännern strengstens untersagt .
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Auszug aus der Droschkenordnung
vom 1 . Januar 1909 .

S 7 . Ausführung von Droschkenbestellungen .
Ist in dem Hause des Droschkenhalters eine

zu den - öffentlichen Dienst zugelassene Droschke
auf einen späteren Zeitpunkt bestellt und die
Bestellung angenommen worden , so ist er ver¬
pflichtet , dafür zu sorgen , daß eine Droschke
zu der vom Besteller bestimmten Zeit pünktlich
am vereinbarten Orte eintrifft . Die Fest¬
setzung des Fahrgeldes unterliegt in diesem
Falle der freien Vereinbarung .

Z 13. Verhalten dem Publikum gegenüber .
Der Droschkenkutscher ist verpflichtet , sich

im Dienst anständig und nüchtern zu Verhal¬
ten . Dem Publikum gegenüber ist ein ruhi¬
ges und höfliches Betragen zu beobachten .
Vorübergehende dürfen nicht durch Anreden
oder auf andere Weise behelligt oder zur Be¬
nützung der Droschke aufgefordert werden .

Der Droschkenkutscher ist verpflichtet , auk
Verlangen der Fahrgäste beim Ein - und Aus¬
steigen die Türe zu öffnen und zu schließen
und sowohl vor Beginn der Fahrt als während
derselben die Fenster zu öffnen oder zu schlie¬
ßen , ferner das Verdeck auf - oder niederzu¬
schlagen , sofern die Witterung es gestattet .

Auch hat er beim Auf - und Abladen des Ge¬
päcks Hilfe zu leisten nnd auf das ihm über -
gebene Gepäck während der Fahrt zu achten .

Ohne Zustimmung des Fahrgastes darf drit¬
ten Personen das Mitfahren weder im Innern
der Droschke noch auf dem Bock gestattet wer¬
den .

Die von dem Fahrgast zurückgelassenen Ge¬
genstände sind , sofern sie ihm nicht alsbald
ausgehändigt werden können , binnen 24 Stun¬
den auf einer Polizeiwache abzugeben .

Z 14 . Verhalten im Dienst .
Der Droschkenkutscher hat die allgemeinen

straßenpolizeilichen Vorschriften genau zu be¬
folgen . Er ist verpflichtet , sich vor der Aus¬
fahrt von der ordnungsmäßigen Beschaffenheit
der Betriebsmittel und seiner Dienstkleidung
zu überzeugen , so zeitig auszufahren , daß die
Droschke zu Beginn des Dienstes im Betrieb ist
und während der von der Polizeibehörde be¬
stimmten Zeit ohne Unterbrechung den Dienst
zu versehen .

Es ist ihm untersagt , während der Fahrt mit
besetzter oder unbesetzter Droschke zu rauchen .

Es ist ihm weiter verboten , die Leitung des
Fuhrwerks einem anderen zu überlassen , in
den Straßen hin - und herzufahren , um Be¬
stellungen aufzusuchen , sich mit anderen Per¬
sonen auf den Gehwegen in verkehrsstörender

Weise aufzustellen , in unanständiger Haltung
auf dem Bock zu sitzen oder zu liegen , im In¬
nern der Droschke Aufenthalt zu nehmen ,
außerhalb der polizeilich bestimmten Halte¬
plätze auf der Straße sich aufzustellen , sofern
er nicht bestellt ist .

Z 16 . Verpflichtung zur Fahrt .
Wenn eine unbesetzte Droschke auf einem

Halteplatz Aufstellung genommen hat , oder eine
in Fahrt befindliche Droschke während der
Dienstzeit unbesetzt ist , so ist der Droschken¬
kutscher verpflichtet , jede von ihm verlangte
Fahrt innerhalb des Fahrgebiets auszuführen .
Ausgenommen sind nur Fahrten innerhalb der
abgesonderten Gemarkung Hardtwald , welche
abgelehnt werden dürfen .

Außerhalb der Dienstzeit muß der Drosch¬
kenkutscher jede Fahrt in der Gemarkung
Karlsruhe annehmen , wenn er sich auf einem
Halteplatz oder vor einem öffentlichen Lokal
aufgestellt hat .

Die Ausführung einer Fahrt innerhalb der
Gemarkung Karlsruhe darf nicht deshalb ab¬
gelehnt werden , weil sie voraussichtlich über
die Dienstzeit hinausdauern würde . Dagegen
ist der Droschkenkutscher nicht verpflichtet , wäh¬
rend der letzten Dienststunde eine Fahrt nach
einem Punkte außerhalb der Gemarkung
Karlsruhe anzunehmen .

§ 17. Ausführung der Fahrt .
Der Droschkenkutscher hat nach Bezeichnung

des Zieles unter Vermeidung unnötigen
Aufenthalts sofort abzufahren und die Fahrt
ohne Unterbrechung zu Ende zu führen . Wird
vom Fahrgast nicht der Weg , welcher genom¬
men werden soll , sondern nur das Ziel ange¬
geben , so hat er den kürzesten zum Fahrziele
führenden Weg einzuschlagen . Insofern nicht
ausdrücklich eine langsamere Gangart Verlangl
wird , ist die Fahrt im mittleren Trabe auszu¬
führen .

8 18. Abholen des Fahrgastes .
Wird eine Droschke von der Stelle , wo sie

sich befindet , zur Ausführung einer Fahrt nach
einem andern Punkte gerufen , so muß der
Kutscher sofort im Trabe dahin fahren und auf
Verlangen die bestellende Person unentgeltlich
nach dem Ausgangspunkt der Fahrt mitneh¬
men .

§ 19. Vorausbestellung .
Zur Annahme von Vorausbestellungen auf

einen späteren Zeitpunkt ist der Droschken -
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kutscher nicht verpflichtet und nur vorbehaltlich
der Bestimmung in § 16 Abs. 1 berechtigt .

Wird die Bestellung auf einen Zeitpunkt in¬
nerhalb der Dienstzeit angenommen , so hat der
Droschkenkutscher oder sein die Bestellung an¬
nehmender Vertreter den Besteller ausdrücklich

> darauf hinzuweisen , daß er die bestellte Fahrt
nur ausführen könne , wenn ihm nicht inzwi¬
schen eine sofort auszuführende Fahrt übertra¬
gen werde . Die Annahme einer Vorausbestel -

lD lung berechtigt also den Droschkenkutscher un¬
ter keinen Umständen , eine von ihm verlangte
tarifmäßige Fahrt während der Dienstzeit ab¬
zulehnen . Der Droschkenkutscher ist aber ver¬
pflichtet , die angenommene Bestellung auszu¬
führen , falls er nicht durch eine in der Zwi¬
schenzeit übernommene Fahrt daran verhin¬
dert wird .

Hat der Droschkenkutscher eine Bestellung
auf einen Zeitpunkt außerhalb der Dienstzeit
angenommen , so darf er nicht auf dem Halte¬
platz auffahren und keine Fahrt übernehmen ,
welche ihn an der rechtzeitigen Ausführung
der Bestellung hindert . Der Kutscher einer
Droschke mit Preisanzeiger hat außerdem das
auf die Fahne geschobene Schild mit der Auf¬
schrift „ Bestellt " zu zeigen .

Bei Vorausbestellungen ist die Bestellzeit
genau einzuhalten . Ein Anspruch auf ein
weiteres Entgelt als die tarifmäßige Bestell¬
gebühr besteht nicht . Auf Verlangen eines
Polizeibeamten hat der Droschkenkutscher sich
über die Vorausbestellung auszuweisen .

Z 30 . Schlitten .
Bei Schlittenbahn dürfen nach näherer Be¬

stimmung der Polizeibehörde statt eines Teils
der Droschken Scklitten verwendet werden .
In jedem Schlitten muß sich eine warme sau¬
bere Decke befinden .

Auf den Betrieb der Schlitten finden die Be¬
stimmungen dieser Vorschrift entsprechende
Anwendung . Für Schlittenfahrten gilt der
Tarif nicht ( vgl . 8 44 ) .

8 34 . Aufstelluno auf den Haltepliihcn .
Die Halteplätze , die an jedem Halteplatz

aufzustellende Gattung und Anzahl von
Droschken , ferner die Art der Aufstellung , be¬
stimmt die Polizeibehörde . Die Zugänge zuder Straßenbahn an deren Haltestellen und
die Hauseinfahrten sind stets frei zu halten .

8 4V . Von den Fahrgästen und dem Gepäck .
Die Beförderung von Personen , welche mit

ansteckenden Krankheiten behaftet sind , und
von Leichen ist verboten .

Betrunkene , sowie Personen , von welcheneine Verunreinigung des Wagens zu befürch¬ten ist , braucht der Droschkenkutscher nicht zu
fahren .

Ebenso darf er die Aufnahme von Gegen¬
ständen , welche geeignet sind , das Innere der
Droschke zu beschädigen oder zu verunreinigen ,
verweigern , namentlich brauchen keine Hunde
aufgenommen zu werden . Der Droschken¬
kutscher kann bei zweisitzigen Droschken die
Aufnahme von Gepäck im Gewicht von mehr
als M Ks , bei viersitzigen Droschken von mehr
als IVO KZ verweigern .

Auf polizeiliche Anforderung ist der Drosch¬
kenkutscher verpflichtet , jede Fahrt gegen ent¬
sprechende Vergütung auszuführen .

Z 41 . Anzahl der Fahrgäste .
Der Droschkenkutscher ist nicht verpflichtet ,

in einer zweisitzigen Droschke mehr als drei
und in einer viersitzigen mehr als vier Per .
sonen aufzunehmen .

Ein Diener des Fahrenden ist auf Verlangen
zum tarifmäßigen Entgelt auf dem Bock mit¬
zunehmen .

Z 42 . Bereithaltung und Vertretung .
Die Droschken sind täglich während der von

der Polizeibehörde festgesetzten Dienstzeit auf
den zugewiesenen Halteplätzen zum Gebrauch
des Publikums bereit zu halten .

Die Vertretung der außerhalb der allge¬
meinen Dienstzeit zum Dienst verpflichteten
Droschken durch eine andere Droschke derselben
Gattung ist gestattet ; der Kutscher der ver¬
tretungsweise anfahrenden Droschke hat dem
diensttuenden Polizeibeamten anzuzeigen ,
welche Droschke er vertritt .

8 43 . Fahrgebiet und Fahrgeld .
' Das Fahrgebiet umfaßt die Gemarkung

Karlsruhe und die abgesonderte Gemarkung
Hardtwald , sowie die Wegstrecken zu den in
den Tarifbestimmungen besonders bezeichneten
Orten , einschließlich dieser Orte .

Im Sinne dieser ortspolizeilichen Vor¬
schrift und des Tarifs gilt als Stadtteil
Mühlburg das Gelände westlich einer durch die
Philippstraße gezogenen Linie , einschließlich
dieser Straße , als Hafengebiet das Gelände
westlich des städtischen Elektrizitätswerkes , als
Vorort Beiertheim das Gelände südlich einer
durch die Hohenzollernstraße gezogenen Linie ,
einschließlich dieser Straße , als Vorort Rüp¬
purr das Gelände südlich des Schlosses Rüp¬
purr und als Vorort Rintheim das Gelände
östlich einer durch die Ernststraße gezogenen
Linie , einschließlich dieser Straße , als Vor¬
ort Grünwinkel das Gebiet der früheren Ge¬
markung Grünwinkel und als Vorort Daxlan¬
den das Gebiet der früheren Gemarkung Dax¬
landen .

Das Fahrgeld wird auf Grund des ange¬
schlossenen Tarifs berechnet .

Zahlungen über den Tarif hinaus oder
Trinkgelder zu verlangen , ist strengstens ver¬
boten .

, ,,



I . 36 Droschke ,

Die Kutscher von Droschken mit Fahrpreis¬
anzeiger dürfen nur den angezeigten Betrag
beanspruchen .

Der Droschkenkutscher ist verpflichtet , dem
Fahrgast auf Verlangen den tarifmäßigen
Betrag genau zu bezeichnen .

Vor Beginn einer Fahrt nach einem der in
Abs . 2 bezeichneten Teile der Gemarkung
Karlsruhe oder nach einem Punkte außerhalb
dieser Gemarkung hat der Kutscher einer
Droschke mit Fahrpreisanzeiger den Fahrgast
auf den tarifmäßigen Zuschlag für die leere
Rückfahrt aufmerksam zu inachen , widrigen¬
falls er seinen Anspruch hierauf verliert .
Das gleiche gilt für den Kutscher einer
Droschke ohne Fahrpreisanzeiger vor Beginn
einer Fahrt innerhalb der abgesonderten Ge¬
markung Hardtwald .

Bei Kraftdroschken unterliegen Fahrten
außerhalb der Gemarkung Karlsruhe lein -
schließlich der Vororte ) uiÄ der abgesonder¬
ten Gemarkung Hardtwald der freien Verein¬
barung .

Z 44 . Vereinbarung bei nicht tarifmäßigen
Fahrten .

Bor der Ausführung von Schlitten - und an¬
dern nicht tarifmäßigen Fahrten hat der Füh¬
rer den Fahrgast ausdrücklich darauf hinzu¬
weisen , daß für die geforderte Fahrt nicht die
Vorschriften des Tarifs gelten , und seine For¬
derung zu stellen . Ist eine Vereinbarung
über den Fahrpreis nicht abgeschlossen worden ,
so gilt der Tarif für Droschken ohne Fahr¬
preisanzeiger .

§ 45 . Berechnung der Fahrzeit .
Die Fahrzeit wird berechnet von dem Zeit¬

unkt , in welchem die Droschke in den Dienst
es Fahrgastes tritt , bis zu deren Entlassung .

Wird der Fahrgast abgeholt ( Z 13) oder ist die
Droschke zum voraus bestellt ( H 19 ) , so be¬
ginnt die Berechnung der Fahrzeit mit dem
Zeitpunkt , in dem die Droschke am Abholungs¬
ort eintrifft bzw . auf welchen sie bestellt ist.

Der Führer einer Droschke ohne Fahrpreis¬
anzeiger muß bei Beginn und ebenso bei Be¬
endigung jeder nach der Zeit zu berechnenden
Fahrt seine Uhr vorzeigen , widrigenfalls die
Zeitangabe des Fahrgastes als richtig ange¬
nommen wird .

Z 46 . Zeitpunkt der Bezahlung .
Die Bezahlung geschieht an den Droschken¬

kutscher spätestens am Ziele der Fahrt . Bei
Fahrten zum Bahnhof , zum Theater , zu Kon¬
zerten und sonstigen Versammlungen , welche
in öffentlichen , der geselligen Unterhaltung
ständig gewidmeten Lokalen stattfinden , hat
der Droschkenkutscher das Fahrgeld vor Er¬
reichung des Endzieles zu erheben . Der Fahr¬
preisanzeiger ist hierbei auf „Kassa " zu
Italien .

Tarife .

Tarif für Droschken ohne Fahrpreis¬
anzeiger .

I . Für Inanspruchnahme einer Droschke
innerhalb der Gemarkung Karlsruhe , aus .
schließlich des Stadtteils Mühlburg , Grün¬
winkel , Daxlanden , des Hafengebietes und der
Vororte Beiertheim , Rüppurr und Rintheim ,
ferner innerhalb der abgesonderten Gemarkung
Hardtwald :

Zeit 1 bis 2 3 und mehr
der Inanspruchnahme Personen Personen

Pf - Pf -
Für die erste Viertelstunde 70 90

während des Krieges 90 120
Für die zweite bis vierte

Viertelstunde je , , . 60 70
während des Krieges 70 80 ^

Für die fünfte und jede
weitere Viertelstunde je 50 60 .
Endigt die Fahrt innerhalb der abgesonder¬

ten Gemarkung Hardtwald , so hat der Fahrgast
eine Gebühr von — .40 Di . für leere Rückfahrt
zu entrichten .

II . Für die Ausführung folgender Fahrten !

Von einem Punkte der 1 bis 2 ZPersone »
Stadt nach : Personen und mehr

M . M .
a . dem Schützenhaus . . 1 .50 1 .80 -
I' . einem Punkte inner¬

halb des Stadtteils
Mühlburg . . . . 1 .70 2 .00 '

des Hafengebiets . . 2 .3V 2 .70 '
des VorortsBeierthcim 1.30 1 .60 ^

„ „ Rüppurr . 2 2 .40 '

„ „ Rintheim . 1 7̂0 <?

„ „ Daxlanden 3 .— 3 .50
„ „ Grüiiwinkel 1 .80 2 . 10 ^

e . einem Punkte inner¬
halb der Orte :
Aue 3 .— 3 .50 -
Berghausen . . . . 5 .— 5 .80 -
Bulach 1 .30 3 . 10
Durlach 2 . 60 3 .10
Ettlingen 4— 4 .80
Grötzingen 4— 4 .80
Hagsfeld 2 .80 3 .40
Kniclingen . . . . 3 .20 3 .80 ^
Maxau 4 .30 5 20
Scheibenhardt > , - 2 .80 3 .40
Tentschneureut . . . 2 .80 340
Welschneureut . . . 3 .20 3 .80
Wolfartsweier . . . 3 .60 4 .30



Benutzt der Fahrgast die Droschke zur Rück¬
fahrt von diesen Punkten , so hat er die Hälfte
des Fahrpreises zu entrichten . Dabei bleibt
eine Wartezeit von einer halben Stunde au¬
ßer Anrechnung . Dauert die Wartezeit län¬

ger als eine halbe Stunde , so ist für jede an¬
gefangene Viertelstunde — .20 M . zu ent¬
richten .

Die gleichen Sätze sind zu entrichten , wenn
die Fahrt in umgekehrter Richtung zur Aus¬
führung gelangt .

Eine Vorfahr - oder Bestellgebühr darf in
diesem Falle nicht gefordert werden .

III . Für Fahrten in der Nachtzeit , d . h.
in der Zeit von 9 Uhr abends bis 6 Uhr mor¬
gens , ist die doppelte Taxe zu entrichten .

Wird eine nach Ziffer l zu berechnende
Fahrt vor 9 Uhr abends begonnen und nach
dieser Zeit beendet , so ist für denjenigen Teil
der Fahrt , welcher nach S Uhr ausgeführt wird ,
die doppelte Taxe zu entrichten . Für eine
Fahrt , welche vor 6 Uhr morgens beginnt und
über diesen Zeitpunkt hinaus dauert , ist von
6 Uhr an die einfache Taxe zu bezahlen . Da¬
bei ist für die zur Tageszeit begonnenen IS
Minuten die einfache , für die zur Nachzeit be¬
gonnenen die doppelte Taxe zu berechnen .

Für die unter Ziffer II aufgeführten Fahr¬
ten ist die einfache Taxe zu vergüten , wenn
sie nicht mit mehr als 15 Minuten in die
Nachtzeit , sonst aber in die Tageszeit fallen .

IV . Ein Kind unter 6 Jahren in Begleitung
Erwachsener ist frei , je zwei Kinder unter
6 Jahren zahlen für einen Fahrgast .

V . Für die Mitnahme eines Hundes wird
20 Pf . berechnet .

VI . Handgepäck und sonstige kleine , leicht
tragbare Gegenstände sind frei .

Schweres Gepäck wird mit — .20 M . für
jedes Stück berechnet .

VII . Für das Abholen des Fahrgastes von
einem Punkte , wohin die Droschke gerufen
wurde , ist eine Vorfahrgebühr von — .20 M . zu
entrichten .

VIII . Eine Bestellgebühr wird zu dem tarif¬
mäßigen Fahrgeld berechnet , wenn die
Droschke aus einen späteren Zeitpunkt bestellt
wurde . Sie beträgt bei Tage — .20 M . , bei
Nacht für die Zeit von 9 . bis 12 Uhr — .60 M . ,
für die Zeit von 12 bis 6 Uhr morgens — .80
Mark .

IX . Kommt in den Fällen Ziffer VII und
VIII die Fahrt aus einer in der Person des
Fahrgastes liegenden Veranlassung nicht zur
Ausführung , so ist außer der Vorfahr - bzw .
Bestellgebühr mindestens das für Inanspruch¬
nahme der Droschke während 18 Minuten fest¬
gesetzte Entgelt zu entrichten .
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S . Tarif für Droschken mit Fahrpreis¬
anzeiger .

Taxe 1

rotes Feld
Taxe 2

schwarzes Feld

Taxe 3
blaues Feld

Pf .
Bis 800 m
Wegstrecke 50

ferner
je 400 m

Wegstrecke 10

Pf .
Bis m
Wegstrecke 50

ferner
je 300 in
Wegstrecke 10

Pf -
Bis 400 m
Wegstrecke 50

ferner
je 200 m
Wegstrecke 10

1 bis 2

Personen

3 und mehr

Personen

1 und mehr
Personen

bei Tage

bei Nacht
(9 Uhr abends

bis
6 Uhr worgens )

Wartezeit : bei Tag und Nacht für alle drei
Taxen vor Beginn der Fahrt : bis 8 Minuten
— .50 M ., im übrigen für je 4 Minuten — . 10
Mark .

Kommt Wartegeld bis zu oder über 8 Mi¬
nuten vor Beginn der Fahrt zur Berechnung ,
so entfällt die Mindesttaxe von — .50 M . für
die Anfangswegstrecken aller drei Taxen und
sind je nach Taxe 1 , 2 oder 3 für je 400 , 300
oder 200 in Wegstrecke je — .10 M . zuzu¬
zahlen .

Als Vergütung für leere Rückfahrt ist ein
Zuschlag zu entrichten :

2 . im Betrage von — .40 M . , wenn die Fahrt
in der abgesonderten Gemarkung Hardt¬
wald endigt ;

d . in Höhe der Hälfte des Fahrpreises für
die Hinfahrt , aufgerundet auf den näch '
sten , durch 20 teilbaren Betrag , wenn die
Fahrt im Stadtteil Mühlburg , im Hafen¬
gebiet , in einem der Vororte Beiertheim ,
Rüppurr , Rintheim , Grünwinkel , Dax¬
landen oder an einem Punkte außerhalb
der Gemarkung Karlsruhe endigt .

Die Bestimmungen unter Ziffer IV bis
IX finden entsprechende Anwendung . Die
hier bezeichneten Beträge werden als Zuschläge
zum Fahrpreis erhoben . Im Falle der Zif¬
fer IX ist außer der Vorfahr - bzw . Bestell¬
gebühr mindestens die niedrigste Fahrpreis¬
taxe zu entrichten .

Es sind nur solche Beträge zu bezahlen ,
welche am Apparat angezeigt werden .



I . 38 Droschke ,

L . Tarif für Kraftdroschken.
Für die Inanspruchnahme einer Kraft¬

droschke innerhalb der Gemarkung Karlsruhe
(einschließlich der Vororte ) und der abgeson¬
derten Gemarkung Hardtwald gelten die nach¬
folgenden Taxen .

Fahrten außerhalb des bezeichneten Ge¬
biets unterliegen der freien Vereinbarung .

Taxe 1
rotes Feld

Während d. Krieges
fällt Taxe 1 aus

Taxe 2
schwarzes Feld

Taxe 3
blaues Feld

Pf .
Bis 600 m
Wegstrecke 80

ferner
je 300 w
Wegstrecke 10

Pf .
Bis 500 m
Wegstrecke 80

ferner
je 250 m
Wegstrecke 10

Pf .
Bis 400 m
Wegstrecke 80

ferner
je 200 m
Wegstrecke 10

1 bis 2
Personen

3 und mehr
Personen

1 und mehr
Personen

bei Tage
bei Nacht

(9 Uhr abends
bis

6 Uhr morgens )

Wartezeit : bei Tag und Nacht für alle drei
Taxen vor Beginn der Fahrt : bis 3 Minuten
0.80 M ., im übrigen für je 4 Minuten 0 .10 M.

Kommt Wartegeld bis zu oder über 8 Mi¬
nuten vor Beginn der Fahrt zur Berechnung ,
so entfällt die Mindesttaxe von 0 .80 M . für
die Anfangswegstrecken aller drei Taxen und
sind je nach Taxe 1 , 2 oder 3 für je 30V,
WO oder 200 Meter Wegstrecke je 0 .10 M . zu¬
zuzahlen .

Als Vergütung für leere Rückfahrt ist ein
Zuschlag zu entrichten :

s, . im Betrage von 0.40 M ., wenn die Fahrt
in der abgesonderten Gemarkung Hardt¬
wald endigt,

d . in Höhe von 1 M . , wenn die Fahrt in
einem der Stadtteile Grünwinkel , Rint¬
heim und Rüppurr oder im Rheinhafen¬
gebiet jenseits der Haltestelle Mühlburg
an der Honsellstraße , oder am Schützen¬
hause eiMgt .

Die Bestimmungen unter ^ IV , V , VI ,IX finden entsprechende Anwendung ; als
Bestellgebühr Ziffer VIII ) wird bei
Kraftdroschken 60 Pf . bei Tag wie bei Nacht
berechnet.

Es sind nur solche Beträge zu bezahlen,
welche am Apparat angezeigt werden .

Zurzeit bestehen während der allgemeinen
Dienstzeit folgende Halteplätze :
Für Kraftdroschken :

a . in der Karlstr . beim Moninger . 34S4 ; -
d . am Marktplatz . 34SS ;
c . am Bahnhof , 34S6 ;

Für Pferdedroschken :
a . beim Hauptbahnhof ;
b . vorläufig aufgehoben während des Krie - i

ges.
c . vorläufig aufgehoben während des Krie - i

ges.
6 . an der westlichen Seite des Marktplatzes ;
e . am Hauptpostgebäude in der Karlstraße ; z
k. vorläufig aufgehoben während des Krie - z

ges.
x . vorläufig aufgehoben während des Krie¬

ges.
Nach Schluß der allgemeinen Dienstzeit be¬

stehen Halteplätze an dem Hauptbahnhos und
am Hoftheater bei Schluß der Vorstellungen .

Die allgemeine Dienstzeit dauert wäh¬
rend der Monate April bis einschließlich Sep¬tember von morgens 7 bis abends 8 Uhr und
während der übrigen Monate von morgens
8 bis abends 7 Uhr.

Nach der allgemeinen Dienstzeit haben
Droschkendienst zu versehen abends von 7 bzw
8 bis 11 Uhr die während der allgemeinen
Dienstzeit am westlichen Ausgang des Haupt -
bahnhofs befindlichen Droschken und von
11 Uhr abends bis 4 Uhr morgens die zum
Nachtdienst am Bahnhof bestimmten Fuhr¬werke. Der Dienst am Hoftheater beginnt
10 Minuten vor dem auf dem Theaterzettel
angegebenen Vorstellungsschluß und endigt
10 Min . nach Beendigung der Vorstellung .

Auf den Droschkenhalteplätzen am Markt - j
Platz und Postgebäude haben die Pserdedrosch-
kenhalter zur telephonischen Bestellung von
Droschken folgende Fernsprechanschlüsse:

am Marktplatz : 3667;
am Postgebäude : >̂ »s- 3668.

Lrtspolizeiliche Vorschrift
vom 8 . September 1915 .Den Besitzern von Kraftdroschken mit Fahr¬

preisanzeigern wird bis auf weiteres gestat¬tet , statt der Taxe 1 des Tarifes für Kraft - ,
droschken (Anhang zur Droschkenordnung der
Stadt Karlsruhe vom 16 . Juli 1008 lit . d ) ,die Taxe 2, und bei Fahrten , die bisher nach
Taxe 2 des genannten Tarifes auszuführenwaren , die Taxe 3 in Anrechnung zu bringen .
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Der automobile städtische Krankenwagen

steht zur Tag - und Nachtzeit zum Transport >

Erkrankter (mit Ausnahme der an einer an -

steckenden Krankheit Leidenden ) und Verun¬

glückter an jeden beliebigen Ort innerhalb der

Gemarkung Karlsruhe zur Verfügung . Trans¬

porte von und nach auswärts werden nur aus¬

nahmsweise mit besonderer Genehmigung des

Bürgermeisteramts ausgeführt .

Der Wagen wird von einem Fahrer und

Feuerwehrmann begleitet , welche im Sanitäts¬

dienst ausgebildet sind . Der Wagen ist nnt

zwei Tragbahren und dem nötigen Verband¬

zeug ausgerüstet , sowie mit Wolldecken und

Tüchern versehen .
Wer den Wagen herbeizurufen wünscht ,

wende sich telephonisch oder schriftlich an die
Telephonzentrale im Rathause .
Genaue Angaben über die Zahl der zu beför¬
dernden Personen , über die Art der Erkran¬
kung oder Verletzung und über den Ort , wohin
der Wagen geschickt werden soll , sind dringend
erforderlich . Die Gebühr für Überführung
innerhalb des Stadtgebietes ( einschließlich der
Vororte ) beträgt 5 Mark .

Bei gleichzeitigem Transport mehrerer
kranker oder verletzter Personen für einen
und denselben Zahlungspflichtigen oder aus
einem Hause wird für die erste Person die
volle Gebühr , für jede weitere Person die
Hälfte der Gebühr berechnet .

Wird auf die Benützung des Wagens , nach¬
dem er feine Unterkunft verlassen hat , verzich¬
tet , so ist trotzdem die Gebühr zu zahlen .

Für ausnahmsweise ausgeführte Transporte
nach auswärts werden die Gebühren in jedem
Falle besonders festgesetzt .

Auch besorgt die Sanitätskolonne des Män -
nerhilfsvereins vom Roten Kreuz alle Trans¬
porte Erkrankter und Verletzter . Es steht dem
Besteller , soweit es sich nicht um ansteckend Er¬
krankte handelt , frei , zu bestimmen , ob der
Transport mittels des städtischen Automobils
oder durch die Sanitätskolonne erfolgen soll .
Zum Anrufen der letzteren kann ebenfalls die
Telephonzentrale des Rathauses benützt wer¬
den .

Meldungen bei Ein- und Hi

Z 1 . Jeder Ein - und Auszug in und aus
einer hiesigen Wohnung mutz binnen 3 Tagen
gemeldet werden .

Vorübergehende Besuche von auswärtigen
Verwandten oder Bekannten sind meldefrei .
Desgleichen der Ein - und Auszug von Perso¬
nen , die zwecks einer militärischen Dienst¬
leistung oder als Teilnehmer an einem Un¬
terrichtskurs oder einer anderen derartigen
Veranstaltung hier sich aufhalten , sofern der
Aufenthalt die Dauer von 2 Monaten nicht
überschreitet .

Für die Meldung von Fremden , welche bei
Gastwirten , Inhabern von Hotel -garnis , Frem -
denpensionen und anderen Unterkunftsanstal -
ten , sowie bei andern vorübergehend Fremde
gegen Entgelt beherbergenden Personen näch¬
tigen , gelten die Bestimmungen der Fremden -
meldevorschrift (siehe unten ) .

Z 2 . Verpflichtet zu den in Z 1 vorgeschrie¬
benen Meldungen sind diejenigen , welche die
ein - oder ausziehende Person als Mieter , Un¬
termieter , Dienstbote , Geselle , Gehilfe , Lehr¬
ling oder in sonstiger Eigenschaft in die Woh¬
nung aufnehmen oder aufgenommen hatten .

szug oder Wegzug von hier.
Die Meldung hat sich auf die Ehefrau des

zu Meldenden und seine Kinder jeden Alters
zu erstrecken :

Somit haben zu melden :
1 . die Hausbesitzer oder ihre Verwalter den

Ein - und Auszug
2) ihrer eigenen Person und aller in

ihrem Haushalt wohnenden Personen ,
b ) ihrer Mieter , sowie der Frau und

Kinder ihrer Mieter , soweit diese Per¬
sonen gleichzeitig mit den Mietern ein -
oder ausziehen ;

2 . die Mieter den Ein - und Auszug
s ) ihrer Frau und Kinder , sofern die¬

selben nicht gleichzeitig mit ihnen ein -
oder ausziehen ,

b ) aller anderen Personen , denen sie
Wohnung geben .

8 3 . Personen , welche ununterbrochen über
6 Wochen in einem Gasthaus wohnen , unter¬
liegen vom Beginn der 7 . Woche an der Melde¬
pflicht gemäß ZZ 1 und 2 dieser Vorschrift .

Z 4 . Zu den Meldungen sind die vorgeschrie¬
benen bei der Meldestelle (Bezirksamt , Ein -
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gang von der Hebelstraße ) und allen Polizei - ^ Anzumeldenden die in ihrem Besitz befind¬
wachen erhältlichen Formulare zu benützen . ^ lichen zum Ausweis über ihre Person dien -

Jede Meldung ist von dem Meldepflichtigen lichen Papiere vorzuzeigen ,
und dem Gemeldeten zu unterschreiben . Reichsausländer müssen sich durch Beur -

Für jede Person ist die Meldung auf ein kundungen ihrer Heimatsbehörde über ihre
besonderes Formular zu schreiben ; nur bei ! Staatsangehörigkeit ausweisen .
Metdungen , die sich auf ein Familienhaupt Den Anmeldungen von zuziehenden Perso -

beziehen , können Ehefrau und Kinder auf das nen ist die am bisherigen Wohn - oder Auf¬
gleiche Blatt geschrieben werden . enthaltsort des Gemeldeten erteilte Abmelde -

Z S . Jeder , in bezug auf dessen Person oder bescheinigung anzuschließen .
Angehörige nach Maßgabe dieser Vorschrift Für zuziehende Kinder unter 12 Jahren ist
eine Meldung erstattet werden muß , ist ge - der Nachweis über die erfolgte Impfung durch
halten , den zur Meldung Verpflichteten alle ^ Vorlage der Impfscheine zu erbringen ,

zur vorschriftsmäßigen Ausfüllung des Melde - > 8 6 . Zuwiderhandlungen gegen diese orts -

formulars erforderlichen Angaben zu machen , polizeiliche Vorschrift werden gemäß Z 49

Auf Verlangen der Meldestelle haben die ^Polizeistrafgesetzbuch bestraft .

Fremdemneldemesen .

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 28 . August 1912 .

Z 1 . Gastwirte , sowie Inhaber von Hotel -
garnis , Fremdenpensionen , Herbergen und an¬
deren Unterkunftsanstalten sind verpflichtet ,
ein Fremdenbuch zu führen , in welches sie Zu -
und Vorname , Stand , Wohnort , sowie Tag der
Ankunft und der Abreise eines jeden bei ihnen
nächtigenden Fremden einzutragen haben .

Das Fremdenbuch muß dem Muster entspre¬
chen und ist von dem Großh . Bezirksamt —
Polizeidirektion — unter Beglaubigung der
Seitenzahl zu bestätigen , bevor es in Gebrauch
genommen wird .

Fremde , welche ununterbrochen 6 Wochen
in einem Gasthause , Hotel -garni usw . wohnen ,
unterliegen vom Beginne der 7 . Woche an der
Meldepflicht nach den allgemeinen Meldevor¬
schriften .

§ 2 . Die Einträge in das Fremdenbuch —
mit Ausnahme des Eintrags über den Tag der
Abreise — sind auf Grund der ausgefüllten
Fremdenzettel zu fertigen . Diese Fremdenzet¬
tel , welche dem Muster entsprechen müssen , sind
von dem zur Führung des Fremdenbuchs Ver¬
pflichteten bereit zu halten und den Fremden
zur Ausfüllung vorzulegen .

Die Fremden sind verpflichtet , die Fremden -
zettel persönlich mit leserlicher Schrift auszu¬
füllen und die zur Ausfüllung erforderlichen
Angaben wahrheitsgetreu zu machen .

Weigert sich der Fremde , den Zettel selbst
auszufüllen , oder ist er des Schreibens un¬
kundig , so hat der zur Führung des Fremden¬
buchs Verpflichtete den Fremdenzettel auf
Grund der Angaben des Fremden auszufül -

> len und auf dem Zettel zu vermerken , aus
welchem Grunde die Ausfüllung durch den
Fremden unterblieb .

Außerdem darf der zur Führung des
Fremdenbuchs Verpflichtete von der Vorlage
des Fremdenzettels an den Fremden zum

! Zwecke der Ausfüllung absehen , wenn er den
Fremden von früherer Beherbergung her
kennt . Er hat auch in diesem Falle den Frem¬
denzettel auf Grund der Angaben des Frem¬
den auszufüllen und zu vermerken , aus wel¬
chem Grunde die Ausfüllung durch den
Fremden unterblieb .

Für vollständige Ausfüllung der Fremden¬
zettel ist der zur Führung des Fremdenbuchs
Verpflichtete verantwortlich , er hat insbeson¬
dere etwa nötig werdende Ergänzungen durch
den Fremden zu veranlassen ,

§ 3 . Die Fremdenzettel für die Fremden ,
j welche im Laufe des Tages bis nachts 12 Uhr
^ angekommen sind , sind bis spätestens 3 Uhr

morgens bei der nächsten Polizeiwache einzu¬
reichen . Findet die Einreichung später als 12
Uhr r .achts statt , so sind die Fremdenzettel für
alle Fremden einzureichen , die bis zur Zeit
der Einreichung der Zettel angekommen sind .

Z 4 . Personen , welche , ohne zu den in Z 1
Absatz 1 genannten Personen gehören , Fremde
gegen Entgelt vorübergehend beherbergen , sind
verpflichtet , bis spätestens 7 Uhr morgens
Vor - und Zunamen , Stand und Wohnort der
Fremden , welche bei ihnen genächtigt haben ,
auf der Polizeiwache im Bezirksamtsgebäude
auf einem dem Muster entsprechenden Zettel
schriftlich anzuzeigen .



Die Anmeldezettel sind auf den Polizei¬
wachen zu erhalten .

Fremde , welche bei den in Absatz 1 genann¬
ten Personen ununterbrochen 6 Wochen woh¬
nen , unterliegen mit Beginn der siebenten
Woche der Meldepflicht nach den allgemeinen
Meldevorschriften .

H S . Die Einsicht in die Fremdenbücher
steht den Polizeibehörden jederzeit zu .

Fremdenbücher , welche nicht mehr benützt
werden , sind von dem zur Führung Verpflich¬
teten noch fünf Jahre , vom Zeitpunkt des letz -

I . 41

ten Eintrags ab , aufzubewahren . Die Auf¬
bewahrungspflicht besteht auch dann , wenn der
zur Führung des Fremdenbuchs Verpflichtete
den Betrieb aufgegeben , hat . Der Aufbe¬
wahrungspflicht kann sich der Verpflichtete
durch Abgabe des Fremdenbuchs an das
Großh . Bezirksamt — Polizeidirektion —
entziehen .

§ 6 . Zuwiderhandlungen gegen diese orts¬
polizeiliche Vorschrift werden gemäß H 49
Polizeistrafgesetzbuch bestraft .

Die An- und Abmeldung zur

1 . Die An - und Abmeldung zur Kranken -
und Invalidenversicherung hat neben der
Anmeldung des Aufenthalts - oder Wohnungs¬
wechsels ( auf dem Meldebüro ) , beson¬
ders zu erfolgen , und zwar bei der Melde -
ftelle für Kranken - und Invalidenversiche¬
rung Gartenstraße 14/16 .

2 . Die Verpflichtung zu dieser Meldung
liegt dem Arbeitgeber ob , welcher allein
für die Unterlassung oder Verspätung ver¬
antwortlich ist . Dieser Verpflichtung
wird nicht schon dadurch Genüge getan , daß
der Arbeitgeber den Arbeiter oder Dienst¬
boten beauftragt , sich zu melden , sondern der
Arbeitgeber muß sich auch von der Erfül¬
lung eines solchen Auftrags überzeu¬
gen . Um ihm dies zu ermöglichen , wird
von der Meldestelle " ber jede An - und
Abmeldung eine schriftliche Beschei¬
nigung erteilt .

3 . Die An - und Abmeldung hat
auch dann zu erfolgen , wenn der
Arbeiter oder Dien st böte schon
vor Ablauf der dreitägigen Frist
zur Anmeldung wieder ausge¬
treten oder entlassen worden ist .

leu- und Invalidenversichernng betr .

4 . Eine Anmeldung , welche gesetzlich nicht
geboten war , hat keine nachteiligen Folgen .

ö . Dagegen bringt die Unterlassung
oder Verspätung einer vorge¬
schriebenen Anmeldung unter Um¬
ständen sehr schwerwiegende Nachteile für den
säumigen Arbeitgeber mit sich :

s . Wer seiner Pflicht zuwider Versiche¬
rungspflichtige nicht anmeldet , kann vom
Versicherungsamte , falls er vorsätzlich
handelt , mit Geldstrafe bis zu dreihun¬
dert Mark und falls er fahrlässig han¬
delt mit Geldstrafe bis zu hundert Mark
bestraft werden .

b . Wer die Vorschrift über die Meldung
Versicherungspflichtiger in anderer Weise
verletzt , kann vom Versicherungsamte
mit Geldstrafe bis zu SO Mark bestraft
werden .

c . Unabhängig von der Strafe holt der
Vorstand die rückständigen Beiträge nach .
Der Vorstand kann : dem Bestraften
außerdem die Zahlung des ein - bis
fünffachen der rückständigen Beiträge
auferlegen .
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Desinfektionsanstalt.

Die Desinfektionsanstalt befindet sich im
städt . Krankenhaufe ( Moltkest . 6) . Anträge
auf Vornahme von Desinfektionen der
Wohn - bzw . Krankenräume nach an -
steckenden Krankheiten sind bei der Verwa l-
tung des städt . Krankenhauses

572 und 573 ) zu stellen , unter Angabe
von Vor - und Zuname , Stand bzw . Gewerbe
uud Wohnung des Gesuchstellers , sowie der
zu desinfizierenden Räume oder Gegenstände .

Mit der Wohnungsdesinfektion kann die
Desinfektion von Betten u . dgl . Gebrauchs¬
gegenständen mittelst des Dampfdesin¬
fektionsapparates verbunden werden .
Der Transport dieser Gegenstände zu und
von dem Apparat wird durch das Desinfek¬
tionspersonal besorgt .

Über die Erhebung von Gebühren , die
durch die Stadthauptkasse erfolgt , ist durch
Gemeindebeschlutz vom 15 . April 1313 fol¬
gendes bestimmt :

I . Für die Vornahme von Desinfektionen
durch die städtische Desinfektionsanstalt wer¬
den , soweit nicht im folgenden etwas anderes
bestimmt ist , folgende Gebühren erhoben :

1 . für die Desinfektion von Räumen
für den Kubikmeter 10 Pf ., min¬
destens jedoch 5 .— M .

2 . für die Benützung der Dampf¬
apparate oder des Dampfkoch¬
fasses :
a ) für ein ganzes Bett , ein Sofa ,

einen Krankenliegestuhl oder
einen sonstigen grotzen Gegen¬
stand 3 .50 M .

b ) für Bettroste , Matratzen , Deck¬
betten , Keilkissen , Kinderbetten ,
eiserne zusammenlegbare Bett¬
stellen , Polsterstühle , Kinder¬
wagen , grotze Bodenteppiche ,
einen Pack Rotzhaar , Seegras ,
Federn oder dergl , einen
Wäschebeutel mit kleinen Wä¬
schegegenständen (Strümpfen ,
Taschentüchern , Krägen usw .)

und dergl . Gegenstände für das
Stück 90 Pf . , mindestens jedoch 1 .50 M .

c ) für Wäsche - und Kleidungs¬
stücke , Kopfkissen und sonstige
kleine Kissen , kleine Teppiche
und dergl . für das Stück 10 Pf . ,
mindestens aber 1 .30 M .

6 ) für sonstige Gegenstände wird die Ge¬
bühr im Verhältnis zu den oben ge¬
nannten Gebühren im Einzelfalle fest¬
gesetzt .

In diesen Gebühren ist die Vergütung für
die Beförderung der Desinfektionsgeräte und
der zu desinfizierenden Gegenstände durch
die Anstaltswagen inbegriffen . Werden
Gegenstände ohne Benützung der Anstalts¬
wagen eingeliefert oder abgeholt , so findet
eine Ermäßigung der Gebühren nicht statt .

Falls die Desinfektion von Wohnräumen
verlangt ist , dem Desinfektor bei seinem Er¬
scheinen die Ausführung der Desinfektion
aber gleichwohl nicht ermöglicht wird , ist für
den Transport der Gerätschaften und den
Zeitverlust eine Gebühr von 3 M . zu ent¬
richten .

II . Von natürlichen Personen sind Ge¬
bühren nicht zu erheben , falls die Desinfek¬
tion vorgeschrieben ist und der Zahlungs¬
pflichtige nachweist , datz er ein geringeres
Einkommen als 5100 M . zu versteuern hat .

III . Gebühren werden nicht erhoben , wenn
die Desinfektion wegen einer der in H 1 , Ab¬
satz 1 des Neichsgesetzes vom 30 . Juni 1900
genannten gemeingefährlichen Krankheiten ,
Aussatz (Lepra ) , Cholera ( asiatische ) , Fleck¬
fieber ( Flecktyphus ) , Gelbfieber , Pest ( orien¬
talische Beulenpest ) , Pocken (Blattern ) ange¬
ordnet wird .

IV . Auch in anderen Fällen kann der
Stadtrat , wenn besondere Umstände vorlie¬
gen , auf Antrag die Gebühren ermäßigen
oder nachlassen .
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Auszug aus der ortspolizeilichen Vorschrift , „das Heftattungsniesen in der
Stadt Karlsruhe betr."

Allgemeines .

Z 1 . Die städtischen Friedhöfe dienen :
s . zur Beerdigung

1 . der innerhalb der Gemarkung Karls¬
ruhe gestorbenen Personen ,

2 . der auswärts gestorbenen Einwohner
von Karlsruhe ,

3 . der innerhalb der Gemarkung Karls¬
ruhe aufgefundenen Leichen;

b . zur Beisetzung der Ueberreste
eingeäscherter Personen .

Mit Zustimmung der Gemeindebehörde
und bei Entrichtung der vorgeschriebenen Ta¬
xen können auch die Leichen anderer als der
unter a bezeichneten Personen aus den
städtischen Friedhöfen beerdigt werden .

Z 2. Die Friedhöfe der Stadtteile Mühl¬
burg , Beiertheim , Rintheim , Rüppurr , Grün¬
winkel und Daxlanden dienen zur Bestattung
der Leichen und Aschenreste von Bewohnern
dieser Stadtteile .

Mit Zustimmung der Gemeindebehörde und
bei Entrichtung der vorgeschriebenen Taxen
können auch die Leichen und Aschenreste an¬
derer hier wohnhafter Personen auf diesen
Friedhöfen bestattet werden , wenn die Hin¬
terbliebenen dies aus triftigen Gründen ver¬
langen .

Die Leichen und Aschenreste von Bewohnern
der Stadtteile Mühlburg , Beiertheim , Rint¬
heim, Rüppurr , Grünwinkel und Daxlanden
sind auf dem Hauptfriedhofe zu bestatten ,
wenn die Hinterbliebenen dies verlangen und
die vorgeschriebenen Taxen entrichtet werden.

Als Stadtteil MÄHlburg im
Sinne dieses Statuts gilt der
Stadtteil westlich der Dork - und
Blücherstratze , die beiderseitigen
Häuserreihen dieser Straßen
ausgenommen .

Z 3 . FürdieBe stattungen aufden
Friedhöfen der Stadtteile Beiert¬
heim , Rintheim , Rüppurr , Grün -
winkel und Daxlanden gelten die
besonderen Bestimmungen der
Friedhofordnungen dieser Stadt¬
teile . Alle auf das Beerdigungs¬
wesen in diesen Stadtteilen be¬
züglichen Anträge sind bei dem zu¬
ständigen Gemeindesekretariat
anzubringen , welches das Er¬
forderliche nach Maßgabe der je¬
weiligen Fried Hosordnung und
der Ortsübung veranlaßt .

Z 7 . Die Errichtung von Denkmälern und
die Einfassung der Bestattungsplätze bedürfen
der Genehmigung der Gemeindebehörde . Die
Genehmigung ist zu versagen , wenn die Denk¬
mäler und Einfassungen den wegen der bau¬
lichen Sicherheit zu stellenden Anforderungen
nicht genügen , wenn sie den Friedhof verun¬
zieren , oder wenn sie Darstellungen oder In¬
schriften tragen sollen, die der guten Sitte zu¬
widerlaufen .

Einfassungen müssen aus Stein oder Me -
tall hergestellt werden .

Bei Einholung der Genehmigung ist ein
Plan des Denkmals und der Einfriedigung ,
welcher von dem Besteller oder dem Ausfüh¬
renden unterzeichnet sein muß , in doppelter
Ausfertigung einzureichen . Die eine Ausfer¬
tigung bleibt bei den Akten, die andere wird
mit dem Bescheid der Gemeindebehörde zu¬
rückgegeben.

8 8. Die Denkmäler und Einfassungen , so¬
wie die Anpflanzungen auf den Bestattungs¬
plätzen müssen in gutem Stande gehalten wer¬
den ; andernfalls kann die Gemeindebehörde
deren Entfernung verlangen und sie, wenn die¬
sem Verlangen nicht stattgegeben wird , von
sich aus vornehmen lassen, wobei sie berechtigt
ist, über die zu entfernenden Materialien
nach Ermessen zu verfügen .

8 111. Die Verschonungszeit ( 8 6 der Ver¬
ordnung Gr . Ministeriums des Innern vom
2g. Juli 1882 ) beträgt für das Grab eines Er¬
wachsenen 2», für das eines Kindes IS Jahre .

Für Bestattungsplätze , in denen nur Aschen¬
reste beigesetzt sind, beträgt die Verschonungs¬
zeit durchweg 20 Jahre .

8 11 . Nach Umfluß der Verschonungszeit
eines Bestattungsplatzes sind auf öffentliche
Aufforderung der Gemeindebehörde hin in -
nerhalb der von dieser zu bestimmenden Frist ,
welche mindestens 3 Wochen betragen soll , die
auf den Bestattungsplätzen befindlichen Denk¬
mäler , Einfassungen und Pflanzungen zu
beseitigen , widrigenfalls die Gemeindebe¬
hörde die Beseitigung vornehmen und über die
zu entfernenden Materialien nach Ermessen
verfügen kann .

Die Gemeindebehörde kann jedoch die wei¬
tere Verschonung des Platzes gestatten , wenn
die geordneten Taxen hierfür entrichtet wer -
den.

8 12 . Nach Umfluß der Verschonungszeit
eines Bestattungsplatzes verfügt die Ge¬
meindebehörde über die weitere Behandlung
des Sarges oder des Aschenbehälters und der
darin befindlichen Ueberreste.
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Verfahren bei Bestattungen .

Z 24 . Die Leichen sind innerhalb 36 Stun¬
den nach eingetretenem Tode , jedoch nicht vor
Ausstellung des Sterbescheins , mittels Lei¬
chenwagens auf kürzestem Wege in die Leichen¬
halle des Friedhofs zu verbringen , auf wel¬
chem die Bestattung erfolgen soll , und sind dort
bis zur Bestattung zu verwahren .

Während der Fahrt in die Leichenhalle muß
der Deckel aus dem Sarge aufgelegt sein ; doch
darf der Sarg nicht luftdicht geschlossen wer¬
den .

Die Bestattung der Leichen findet von der
Leichenhalle aus statt .

Die Verbringung der Leicbe vom Sterbe¬
hause in die Leichenhalle hat früh morgens
oder spät abends während der von der Ge¬
meindebehörde zu bezeichnenden Stunden zu
erfolgen .

Die erste Leichenschau ( Z 4 oer Verordnung
Grr .ßh . Ministeriums des Innern vom 16 . De¬
zember 1876 ) wird im Sterbehaus , die zweite
( Z 6 daselbst ) in der Leichenhalle vorgenom¬
men .

Ausnahmen von obigen Bestimmungen ,
welche in dieser Vorschrift nicht vorgesehen
sind , dürfen nicht gestattet werden .

Angehörige eines Verstorbenen , die gleich¬
wohl verhindern , daß die Leiche gemäß obiger
Bestimmungen rechtzeitig in die Leichenhalle
verbracht wird , haben polizeiliches Einschreiten
zu gewärtigen (Z§ 30 und 96 des Polizeistraf¬
gesetzbuches ) ; außerdem erhöhen sich für sie
die Bestattungstaxen auf den doppelten Be¬
trag .

Leichen , die auswärts beerdigt werden sol¬
len , unterliegen der Bestimmung des Absatz 1 ,
wenn sie nicht innerhalb 36 Stunden nach dem
Tode nach auswärts befördert werden .

Z 26 . Die Leichen von Kindern unter
1 Jahr werden durch die Kinderleichenchaise
in die Leichenhalle verbracht . Dabei ist die
Frist des Z 24 Abs . 1 und die Zeitbestimmung
des Z 24 Abs 1 und die Zeitbestimmung des
H 24 Abs . 4 zu beobachten .

Z 26 . Die Bestattung soll tunlichst bald
nach Ausstellung des Erlaubnisscheins
( § Z 6—8 und 11 der Verordnung Großh . Mi¬
nisteriums des Innern vom 16 . Dezember
1876 ) erfolgen .

§ 27 . Jeder Todesfall ist unverzüglich dem
städtischen Bestattungsamt (Rathaus ) schrift¬
lich oder mündlich (telephonisch ) anzuzeigen .

Das Bestattungsamt benachrichtigt um¬
gehend den Leichenschauer * und trifft alsdann

* Vor Ankunft des Leichenschauers darf mit der Leicheleine Veränderung vorgenommen werden.

die sonstigen zur Vornahme der Bestattung
erforderlichen Vorkehrungen .

Es erinnert die Hinterbliebenen daran , daß
das Familienhaupt oder die sonst dazu ver¬
pflichteten Personen alsbald nach Vollzug der
Leichenschau den Todesfall unter Übergabe des
vom Leichenschauer ausgestellten Sterbescheins
dem Standesbeamten zwecks Eintragung im
Standesregister persönlich anzuzeigen haben .

Es verhandelt nnt den Beteiligten über die
Art der Bestattung nach Maßgabe der Bestat¬
tungsordnung .

Es bestimmt die Zeit des Verbringens der
Leiche in die Leichenhalle , bestellt auf Wunsch
der Hinterbliebenen den Geistlichen und be¬
stimmt im Benehmen mit diesem , sowie mit
elfteren die Zeit der Bestattung .

Es benachrichtigt , wenn Hinterbliebene nicht
vorhanden sind , von sich aus den zuständigen
Geistlichen der Konfession des Verstorbenen
von der Bestattung .

Es sorgt für die rechtzeitige Verbringung
des Sarges in das Sterbehaus , für die Lei¬
chenträger , den Leichenwagen und überhaupt
für die ordnungsgemäße Erledigung aller Lei¬
stungen , welche die Gemeinde gemäß dieses
Statuts zu übernehmen oder freiwillig über¬
nommen hat .

Wenn Angehörige des Verstorbenen nicht
vorhanden sind , oder um die Bestattung sich
nicht kümmern , so hat das Bestattungsamt im
Benehmen mit solchen Personen , welche etwa
die Bestattungskosten tragen wollen , oder im
Benehmen mit der zuständigen Behörde das
Erforderliche für die Bestattung vorzukehren .

Z 23 . Zur ordnungsgemäßen Besorgung der
in H 27 bezeichneten Obliegenheiten sind dem
Bestattungsamt die Bestattungsordner beige¬
geben .*

Sie erhalten ihre Aufträge im einzelnen
Falle vom Bestattungsamt .

Sie haben den Beteiligten in jeder Hinsicht
behilflich zu sein , sich aber jeglicher Beeinflus¬
sung derselben bei der Wahl der Bestattungs¬
klasse oder etwaiger Nebenleistungen zu ent¬
halten .

Sie haben stets ein Exemplar dieses Sta¬
tuts sowie der ortspolizeilichen Friedhof - und
Bestattungsordnung bei sich zu führen und auf
Verlangen den bei einer Bestattung Betei¬
ligten zur Einsicht vorzulegen .

§ 29 . Die Bestattungen können nach Wahl
der Beteiligten nach drei in der Taxordnung
näher bezeichneten Klassen stattfinden .

* Siehe Abt. II unter „Sanitätsversonal ".



tz 30 . Leichen , welche von auswärts hierher
geführt werden , sind sofort in die Leichenhalle
des Hauptfriedhofs oder — wenn die Beerdi¬
gung auf dem Friedhof des Stadtteils Mühl¬
burg erfolgt — in die Leichenhalle dieses
Friedhofs zu verbringen .

Kommen Leichen mit der Eisenbahn an , so
wird deren Verbringung auf den Friedhof durch
die Gemeindebehörde besorgt .

§ 31 . Wenn Leichen mit der Eisenbahn von
hier nach auswärts geführt werden sollen , so
erfolgt deren Verbringung an den Bahnhof
durch die Gemeindebehörde .

Z 32 . Das Verfahren bei Bestattungen im
Dienst stehender Militärpersonen wird durch
Vereinbarung der Gemeindebehörde mit der
Königlichen Militärbehörde bestimmt .

Z 33 . Die Veranstaltung von Trauermusik ,
wozu auch Gesangsborträge gerechnet werden ,
auf den städtischen Friedhöfen bedarf der Ge¬
nehmigung der Gemeindebehörde .

Ausgenommen hiervon ist Trauermusik , die
bei einer Leichenfeier in der Friedhofkapelle
oder im Krematorium veranstaltet werden
will .

Z 34 . Vor Entfernung einer Leiche aus der
Leichenhalle ist der Sarg zu fchließen . Die
Aufstellung des offenen Sarges in den für
Leichenfeierlichkeiten von der Gemeindebehörde
bestimmten Räumen ist untersagt .

Feuerbestattung .

Z 3S. Zur Vornahme der Feuerbestattungen
ist ausschließlich die auf dem städtischen Fried¬
hof errichtete Feuerbestattungsanstalt be¬
stimmt .

Z 36 . Die Einäscherung dahier verstorbener
Personen darf unbeschadet der auf die Besich¬
tigung der Leichen durch den Leichenschauer
bezüglichen Vorschriften nur mit schriftlicher
Genehmigung des Großherzoglichen Bezirks¬
amts als Ortspolizeibehörde sowie der städti¬
schen Friedhofkommission erfolgen .

Die letztere wird die Genehmigung zur Vor¬
nahme von Feuerbestattungen erst dann ertei¬
len , wenn die polizeiliche Erlaubnis dazu er¬
wirkt ist.

ß 37 . Auswärts verstorbene Personen ,
welche hier zur Verbrennung kommen sollen ,
dürfen ebenfalls nur dann eingeäschert wer¬
den , wenn die nach Z 36 dieses Statuts erfor¬
derlichen Genehmigungen zur Feuerbestattung
erteilt sind .

Solche Leichen sind ebenso wie die zur Be¬
erdigung bestimmten unmittelbar nach der
Ankunft in die Leichenhalle zu verbringen ;
deren Verbrennung wird wenn möglich noch
am gleichen , spätestens aber am folgenden
Tage vorgenommen .
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H 38 . Die Eirrsegnungsfeierlichkeiten fin¬
den in der Regel in der Friedhofkapelle statt ,
worauf die Leiche nach der Feuerbestattungs¬
anstalt verbracht wird .

Auf Wunsch der Hinterbliebenen können die
Feierlichkeiten auch in der Feuerbestattungs¬
anstalt , wohin in diesem Falle die Leiche vor¬
her zu verbringen ist , abgehalten werden .

Z 3S. Die bei der Feuerbestattung zu ver¬
wendenden Särge dürfen nur entweder aus
Zink (von höchstens A mm Stärke ) oder aus
weichem Holz (von höchstens 13 mm Stärke )
bestehen . Zinksärge müssen im Innern mit
Weichholzlatten versteift sein . Holzsärge dür¬
fen nicht mit metallenen Zutaten versehen
und müssen mit Holznägeln verschlossen sein .

Die Leichen sollen leicht angekleidet und auf
Sägespänen oder Holzwolle gebettet sein . Fe¬
derkissen und Polster sind unzulässig .

Die Größe des Sarges ( einschließlich etwai¬
ger Füße oder Querleisten ) darf folgende
Dimensionen nicht überschreiten

Länge 2,1V m
Breite 6,75 m
Höhe 6,68 m .

Z 46 . Während des Feuerbestattungsvor¬
gangs dürfen sich außer den mit der Ausfüh¬
rung und Überwachung beauftragten Perso¬
nen nur die erwachsenen Angehörigen des
Verstorbenen im Vorraum des Verbrennungs¬
ofens aufhalten .

Die Beobachtungen des Verbrennungsaktes
selbst ist in der Regel nur dem oben genannten
Dienstpersonal und für die Fälle , in welchen
die fragliche Beobachtung durch einen Sani¬
tätsbeamten aus besonderem Anlaß dringend
geboten ist , dem Großherzoglichen Bezirksarzt
gestattet .

Ausnahmsweise kann die Erlaubnis hierzu
von der Friedhofkommission auch den nächsten
Leidtragenden sowie mit Zustimmung der letz¬
teren solchen Personen erteilt werden , welche
an der Beobachtung ein wissenschaftliches oder
technisches Interesse haben .

Z 41 . Die Aschenreste werden den Hinter¬
bliebenen auf ihren Wunsch entweder in ge¬
schlossenen , einfachen Holzkistchen oder zuge¬
löteten Blechbüchsen oder — gegen Entrichtung
besonderer Taxen — in künstlerisch ausge¬
statteten Sarkophagen oder Urnen über¬
geben ; sämtliche Arten dieser Aschenbehälter
werden von der städtischen Friedhofkommission
vorrätig gehalten .

Die Aschenbehälter können entweder auf den
städtischen Friedhöfen beigesetzt oder von den
Hinterbliebenen in eigene Verwahrung genom¬
men werden , je nach dem Wunsch derjenigen
Personen , welche für die Bestattung sorgen .
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Z 42 . Soweit durch den Verstorbenen oder
dessen Hinterbliebenen nichts anderes be¬
stimmt ist , werden die Aschenreste auf dem
Hauptfriedhof in den hierzu vom Stadtrat be¬
sonders zu bestimmenden allgemeinen Feldern
0,60 m tief unter der Bodenfläche beigesetzt ,
und zwar mit einer Ruhezeit von 20 Jahren .

Jeder solche Bestattungsplatz ist 70 Zenti¬
meter lang und 60 Zentimeter breit . Die
Einfassung des Platzes ist verboten . Als Grab -
mäler dürfen nur liegende Sandsteinplatten
angebracht werden .

Besondere Aschenplätze können gegen Ent¬
richtung der vorgeschriebenen Taxe in der
von der Stadtgemeinde angelegten und unter¬
haltenen Beisetzungsanlage beim Kremato¬
rium benützt werden .

Auch auf bereits belegten allgemeinen und
besonderen Grabstätten können Aschenreste
von Familienmitgliedern beigesetzt werden ,
und zwar in das Grab eines Erwachsenen bis
zu 4 , in das eines Kindes bis zu 2 . Zu die¬
sem Zwecke darf das Grab auch schon vor Ab¬
lauf der Verschonungsfrist , aber nur bis zu
einer Tiefe von 60 Zentimeter geöffnet wer¬
den . Die Verschonungsfrist wird dadurch nicht
berührt . Für die Beisetzung von Aschen¬
resten auf belegten besonderen Grabstätten ist
die Beisetzungstaxe zu entrichten .

Die oberirdische Aufstellung von Aschenbe¬
hältern (Urnen ) ist nur auf besonderen beleg¬
ten Bestattungsplätzen , und zwar nur mit Ge¬
nehmigung der Friedhofkommission , welcher
vorher Zeichnungen mit genauer Maßgabe in
Doppelfertigung einzureichen sind , gestattet .

Z 45 . Im Falle der Feuerbestattung kann
die zweite Besichtigung der Leiche durch den
Leichenschauer (§ H 6 ff . der Verordnung vom
16 . Dezember 187S , Gesetzes - und Verord¬
nungsblatt Seite 369 ) unterbleiben , sofern
eine Sektion der Leiche vorgenommen und ein
ärztlicher Sektionsbericht vorgelegt wurde oder
die Zeichen des eingetretenen Todes durch
einen Arzt bezeugt sind .

Bestattungsplätze .

§ 54 . Unter den allgemeinen Grabstätten
hat die Gemeindebehörde besondere Abteilun¬
gen für die Beerdigung Erwachsener und für
die von Kindern zu bestimmen . Hinsichtlich
der Aschenbeisetzungsplätze wird ein solcher
Unterschied nicht gemacht .

Die Abgabe von allgemeinen Bestattungs¬
plätzen erfolgt der Reihe nach . Bestattungen
außer der Reihe sind nicht zulässig .

H SS. Als besondere Bestattungsplätze kön>
nen auf dem Hauptfriedhof zur Benützung er¬
worben werden :

1. Grüften von dreierlei Größen ( erster ,
zweiter und dritter Größe ) , soweit vor¬
handen .

2 . Plätze auf Rabatten , und zwar :
a . an den Fußwegen ,
b . an den Seitenwegen ,
c . an den Haupt wegen ,
6 . an den Umfassungsmauern ,
e . an den von der Gemeinde¬

behörde zu bestimmenden be¬
vorzugten Stellen .

Z. Plätze in der Beisetzungsan .
läge beim Krematorium ( siehe
Anlage ) , und zwar :
1 . Beerdigungsplätze ; 2 . Asche w

Plätze .
Auf dem Friedhof des Stadt¬

teils Mühlburg können als be >
sondere Bestattungsplätze erwor¬
ben werden :

s . Rabattenplätze an den Wegen ,
b . Plätze an den von der Ge¬

meindebehörde zu bestimmen¬
den bevorzugten Stellen .

Z S6. Das Benützungsrecht muß für Ra¬
battenplätze erstmals auf mindestens 20
Jahre , für Grüften erstmals auf mindestens
SV Jahre erworben werden .

Die Benützung von Rabattenplätzen darf
nicht auf länger als SO Jahre , die von Grüf¬
ten nicht auf länger als 100 Jahre zugesagt
werden .

Innerhalb dieser Grenzen (Absatz 2) kann
das Benützungsrecht nach dessen Erwerbung
von den Berechtigten durch Zahlung der jewei¬
ligen Taxen jederzeit auf beliebige Dauer ver¬
längert werden .

§ 87 . Wenn bei einer Beerdigung das er¬
worbene Benützungsrecht vor 20 Jahren vom
Beerdigungstage an abläuft , so muß dessen
Verlängerung auf 20 Jahre erwirkt werden ,
andernfalls die Beerdigung in der betreffen¬
den Grabstätte nicht zugelassen wird .

§ Sg. Rabattenplätze müssen sogleich nach
Erwerbung des Benützungsrechts vom Erwer¬
ber mit Bordsteinen eingefaßt und gärtnerisch
angelegt werden und sind während der Dauer
des Rechts von demselben in geordnetem Zu¬
stand zu halten .

§ 60 . Die Kosten des Öffnens und Schlie¬
ßens einer Gruft hat der Benützungsberech¬
tigte zu tragen ; ihm bleibt auch die innere
Einrichtung und Ausschmückung der Gruft
überlassen .
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Die Sonntagsruhe im Handclsgewerbe .

(Bekanntmachung Großh . Bezirksamts — Polizeidirektion — vom 30 . September 1913 .)

Gesetzliche Bestimmungen.
1 Ortsstatut vom 3 . Mai 1913 (Beschlutz

des
'

Bürgerausschusses Karlsruhe vom 29 .
April 1913 , genehmigt durch Erlaß de-,
Großh . Ministeriums des Innern vom 10 .
Mai 1913 , veröffentlicht am 13 . Mm 1913.)

„Gehilfen , Lehrlinge und Arbeiter dürfen
im Handelsgewerbe an Sonn - und Festtagen ,
mit Ausnahme der vier letzten Sonntage vor
Weihnachten — sofern an diesen Tagen eine
Beschäftigung überhaupt zulässig ist — und
vorbehaltlich der von der zuständigen Be¬
hörde zu gestattenden weiteren Ausnahmen
nicht beschäftigt werden .

"
(S . I a .)

2 . Die Ausnahmen auf Grund des § 105 b
Abs 2 Satz 3 der Gewerbeordnung hat das
Bezirksamt — Polizeidirektion — durch Ver¬
fügung vom 1 . September 1913 zugelassen
( s. Id ) .

3 . Die Ausnahmen auf Grund des Z 10S e
der Gewerbeordnung für die sogenannten Be¬
dürfnisgewerbe hat der Bezirksrat mit Ent¬
schließung vom 26 . August 1918 und am 30 .
September 1913 zugelassen ls . 11/ .̂ und lZ ) .

4 . Die Ausnahmen auf Grund des Z W s,
der Gewerbeordnung für das Hausiergewerbe
hat das Bezirksamt — Polizeidirektion —
mit Verfügung vom 1 . September 1913 zu¬
gelassen (s. III ) .

ö . Soweit nach den Bestimmungen unter I und
II Gehilfen , Lehrlinge und Arbeiter an Sonn -
und Festtagen nicht beschäftigt werden dürfen ,
darf in offenen Verkaufsstellen ein Gewerbe¬
betrieb an diesen Tagen überhaupt nicht
stattfinden . Z 41b der Gewerbeordnung .

I , Nichtbedürfnisgewcrbe .
Beschäftigungszeiten .

a ) An den Sonntagen sowie am Neujahrs¬
tag , Karfreitag , Ostermontag , Himmelfahrts -
tag, Pfingstmontag , Fronleichnamstag , ersten
Weihnachtstag und Stefanstag :

Uberhaupt nicht.
b) An den vier Sonntagen vor Weihnach¬

ten im ganzen Stadtbezirk Karlsruhe ein¬
schließlich der Vororte ; an den Sonntagen
der Frühjahrs - nnd Herbstmesse in der Alt¬
stadt Karlsruhe , einschließlich Mühlburg ; an
den Kirchweihsonntagen in den betreffenden
Vororten ( d. i , Beiertheim , Rüppurr , Grün¬
winkel und Daxlanden jeweils am 3 . Sonn¬
tag im Monat Oktober, in Mühlburg und
Rintheim am 2 . Sonntag im September ) :

Von 8 Lis 9 Uhr vorm . und von 11 Uhr
vorm . bis 8 Uhr abends .

II . Bedürfnisgewcrbe .
Allgemeine Bestimmungen .

1 . In den zu den Bedürfnisgewerben ge¬
zählten Handelsgeschäften ist das stets im
Handelsgewcrbe beschäftigte Personal (das
sind insbesondere Ausgeher , Hausburschen ,
Fuhrleute usw . ) mindestens jeden 2 . Sonn¬
tag von der Arbeit frei zu lassen.

Die Arbeitgeber haben ein Verzeichnis zu
führen , in das für jeden einzelnen Sonntag
die Namen der in dem Betriebe Beschäftigten
unter Angabe der Beschäftigungsstunden ein-

^ zutragen sind und das Verzeichnis während
der Arbeitsstunden zur Einsicht der Polizei -
und des Geschästsperfonals aufzulegen .

2 . Die Bestimmung unter Ziff . 1 gilt nicht
für die Handelsgewerbe der Metzger und
Wurstler , der Spezerei - , Kolonial - , Delika¬
teßwaren - und Viktualienhändler , der Wild¬
bret - und Geflügelhändler und der Kondito¬
reien . Sofern jedoch die Beschäftigung in die¬
sen Betrieben an einem Sonntag länger als
3 Stunden gedauert oder den Beschäftigten
am Besuche des Gottesdienstes gehindert hat ,
so sind die Beschäftigten in der folgenden
Woche an einem Werktage von 1 Uhr nachm.
an von der Arbeit frei zu lassen und es ist
ihnen an jedem 3 . Sonntag die Gelegenheit
zum Besuche des Gottesdienstes zu gewähren .

Über die Freilassung ist von dem Arbeit¬
geber ein Verzeichnis zu führen , in das die

^ Namen der Angestellten und der Tag , an dem
die Freilassung stattfand , einzutragen sind .
Dieses Verzeichnis ist während der Arbeits¬
stunden zur Einsicht der Polizei und des Ge¬
schästsperfonals aufzulegen .

3 . Festtage , die nicht auf einen Sonntag
fallen , d. i . Neujahrstag , Ostermontag ,
Pfingstmontag , Stefanstag , Fronleichnams¬
tag , Karfreitag , gelten hinsichtlich der Be¬
stimmungen unter 1 und 2 gleichfalls als
Sonntage .

Sofern an den vier Sonntagen vor Weih¬
nachten , an den Sonntagen der Frühjahrs¬
und Herbstmesse oder an den Kirchweihsonn¬
tagen eine Beschäftigung anf Grund der nach
8 105 e der Gewerbeordnung zugelassenen
Ausnahmen oder sofern an einen : Sonntag
eine Beschäftigung nach Z 10S c Ziff . 1 , 2 und
S stattfindet , so werden diese Tage hinsichtlich
der Bestimmungen unter 1 und 2 nicht als
Sonntage gezählt . Ebenso werden nicht als
Sonntage gezählt , der erste Weihnachtstag , der

' Oster - und Pfingstfonntag .
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S . Beschäftigungszeiten .
Teil folgenden Bedürfnisgewerben sind die Beschäfiiguugs -
zeiten jeweils in drei Rubriken eingeteilt beigesetzt und zwar
unter a ) au deu gewöhnlichen Sonntagen , sowie am Neu-
jahrstag , Karfreitag , Ostermontag , Pfingstmontag , Himmel¬
fahrtstag . Fronleichnamstag und Stefanstag — b) am ersten
Weihnachtstag , Ostersonntag und Pfingstsonntag — - ) an
den 4 Sonntagen vor Weihnachten im ganzen Stadtbezirk
Karlsruhe einschl . der Vororte ; an den Sonntagen der Früh¬
jahrs - und Herbstmesse in der Altstadt Karlsruhe einschliegl.
Miihlburg ; an den Kirchweihsonntagen in den Vororten

(vgl . I d).

1 . Metzger und Wurstler .
a ) 1 . Mai bis 30 . September von 5 bis 10

Uhr vorm . , in den übrigen Monaten 6 bis
19 Uhr vormittags .

(Bedingung : Sofern die Beschäftigung länger als 3
Stunden gedauert , oder die Beschäftigten am Besuche des
Gottesdienstes gehindert hat , Freilassung au einem Werk¬
tage der folgenden Woche von 1 Uhr nachmittags ab nnd
Gelegenheit zum Besuche des Gottesdienstes an jedem
3. Sonntage .)
b) Überhaupt nicht.
c ) Von 8 bis 9 Uhr vorm . und von 11 Uhr

vorm . bis 8 Uhr abends ohne Bedingung .

2 . Rahm - und Milch Händler .
s, ) Von morgens bis 1 Uhr nachm. und

von 6 bis 8 Uhr abends .
(Bedingung : Freilassung mindestens jeden 2. Sonntag .)

d ) Wie unter -l ohne Bedingung ,
c ) Wie unter a ohne Bedingung .

3 . Bäcker und solche Personen ,
welche Brot und Backwaren feil -

h a l t en .
2 ) Von S bis 9 Uhr vorm . und von 11 Uhr

vorm . bis 8 Uhr abends .
(Bedingung : Soseru die Beschäftigung länger als 3

Stunden gedauert oder die Beschäftigten am Besuche des
Gottesdienstes gehindert hat, Freilassnng an einem Werk¬
tage der folgenden Woche von 1 Uhr nachmittags ab und
Gelegenheit zum Besuche des Gottesdienstes an jedem
3. Sonntage .)
b ) Von 6 bis g Uhr vorm . und von 11 bis

1 Uhr nachm . ohne Bedingung .
c ) Wie unter a ohne Bedingung .

4 . Konditoren .
Von 7 bis g Uhr vorm . und von 11 bis

8 Uhr abends .
(Bedingung : Sofern die Beschäftigung länger als 3

Stunden gedauert oder die Beschäftigte» am Besuche des
Gottesdienstes gehindert hat , Freilassung an einem Werk¬
tage der folgenden Woche von 1 Uhr nachmittags ab und
Gelegenheit zum Besuche des Gottesdienstes an jedem3. Sonntage .)
d ) Von 6 bis 9 Uhr vorm . und von 11 bis

1 Uhr nachm. ohne Bedingung .
c ) Wie unter a ohne Bedingung .

5 . Händler , welche Zigarren ,Tabak und zum Rauchen erfor¬
derliche Utensilien feilhalten .
s ) Vom 1 . Oktober bis 31 . März von 11 Uhr

vorm . bis 3 Uhr nachm. , in den übrigen Mo¬
naten außerdem von 7 bis 9 Uhr vorm .

(Bedingung : Freilassnng mindestens jeden 2. Sonntag .)
d ) Von 6 bis 9 Uhr vorm . und von 11 bis

1 Uhr nachm. ohne Bedingung .
c) Von 8 bis 9 Uhr vorm . und von 11 bi-

8 Uhr abends ohne Bedingung .

6. Inhaber von Handlungen mij
nicht künstlichen Blumen .

2 ) Von 7 bis 9 Uhr vorm . und von 11 bis
4 Uhr nachmittags .

( Bedingung : Freilassung mindestens jeden2 . Sonntag .!
b ) Von 6 bis 9 Uhr vorm . und von 11 bis

1 Uhr nachm. ohne Bedingung .
c) Von 8 bis 9 Uhr vorm . und von 11 bis

8 Uhr abends ohne Bedingung .

7 . Händler , welche Spezerei - , Ko.
lonial - , Delikateßwaren und Vik -
tualien feilhalten , sowie die
Wildbret - und Geflügel Händler .

2) Von 7 bis 19 Uhr vormittags .
(Bedingung : Soseru die Beschäftigung länger als Z

Stunden gedauert oder die Beschäftigten am Besuche des
Gottesdienstes gehindert hat , Freilassung an einem Werk¬
tage der folgenden Woche von 1 Uhr nachmittags ab und
Gelegenheit zun , Besnche des Gottesdienstes an jedem3. Sonntag .)
b ) Von 6 bis 9 Uhr vorm . und von 11 bis

1 Uhr nachm. ohne Bedingung .
c ) Von 8 bis 9 Uhr vorm . und von 11 bis

8 Uhr abends ohne Bedingung .

8 . Handelsabteilungen der Eis¬
händler und Mineralwasserfa -

b r ' i k e n .
2) Von 6 bis 12 Uhr vormittags .

(Bedingung : Freilassung mindestens jeden L. Sonntag .)
b ) Wie unter 2 ohne Bedingung .
c ) Wie unter a ohne Bedingung .

9 . Handelsabteilungen der
Brauereien .

2) Von IZ bis 9^ ! Uhr vorm . und von
bis 7 Uhr abends .

(Bedingung : Freilassung mindestens jeden 2. Sonntag .)
d ) Wie unter 2 ohne Bedingung .
c ) Wie unter a ohne Bedingung .

10 . Zeitungskioske ,
s ) Den ganzen Tag .

(Bedingung : Freilassung mindestens jeden 2. Sonntag .)
d ) Wie unter a ohne Bedingung ,
c ) Wie unter 2 ahne Bedingung .
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III . Hausiergewerbe .

Auf Grund des § SS a der Gewerbeordnung
wird der sogenannte Hausierhandel , d. i . der
Gewerbebetrieb der in § 42b der Gewerbe¬
ordnung bezeichneten Personen auf öffent¬
lichen Wegen , Straßen , Plätzen oder cm
anderen öffentlichen Orten an Sonn - und
Festtagen für folgende Ausnahmen gestattet :

1 . Für den Sandel mit nicht künstlichen
Blumen , Obst , Südfrüchten , Kastanien , Back¬
waren , Würsten und Sodawasser von 11 Uhr
vormittags bis 8 Uhr abends mit Ausnahme

des ersten Weihnachtstags , des Oster - und
Pfingstsonntags .

2 . Für das gewerbsmäßige Verteilen und
Verkaufen von Programmen und Theater¬
zetteln für Theateraufführungen , Konzerte ,
Vorträge und sonstigen Schaustellungen au
dem Sonntag , an welchem die Aufführungen
usw . stattfinden , insoweit das Verteilen und
Verkaufen von solchen Druckschristen nicht
durch sonstige polizeiliche Vorschriften be¬
schränkt oder verboten ist , von 11 Uhr vor¬
mittags ab .

Die Sonntagsruhe im Handwerk und in der Industrie.
(Bekanntmachung Groszh . Bezirksamts — Polizeidirektion — vom 30 . September 1913 .)

I . Gesetzliche Bestimmungen .

Nach 8 10SK Abs . 1 der Gewerbeordnung
ist die Beschäftigung von Arbeitern an Sonn -
und Festtagen in Betrieben von Bergwerken ,
Salinen , Aufbereituugsanstalten , Brüchen
und Gruben , von Hüttenwerken , Fabriken
und Werkstätten , von Zimmerplätzen und an¬
deren Bauhöfen , von Werften und Ziegeleien
sowie bei Bauten aller Art untersagt .

Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe
soll mindestens dauern :

für jeden Sonn - und Festtag 24 Stunden ,
für zwei aufeinanderfolgende Sonn - und

Festtage 36 Stunden ,
für das Weihnachts -, Oster - und Pfinast -

fest 48 Stunden .
Die Ruhezeit ist von 12 Uhr nachts zu rech¬

nen und muß bei zwei aufeinanderfolgenden
Sonn - und Festtagen bis 6 Uhr abends des
zweiten Tages dauern . In Betrieben mit
regelmäßiger Tag - und Nachtschicht kann die
Ruhezeit frühestens um 6 Uhr abends des
vorhergehenden Werktags , spätestens um 6
Uhr morgens des Sonn - und Festtages begin¬
nen , wenn für die auf den Beginn der Ruhe¬
zeit folgenden vierundzwanzig Stunden der
Betrieb ruht .

Ausnahmen von dem Verbot des Z IllSb
Abs . 1 der Gewerbeordnung sind in den unter
8 10S c Abs . 1 aufgeführten Fällen ohne wei¬
teres zulässig ; ebenso Ausnahmen nach Z
1VS 6 , insoweit sie der Bundesrat durch be¬
sondere Bekanntmachung erlassen hat .

Außerdem hat der Bezirksrat auf Grund
des H 1VS e der Gewerbeordnung für die Be¬
dürfnisgewerbe mit Entschließung vom 26 .
August 1913 besondere Ausnahmen zugelas¬
sen ( II . dieser Bekanntmachung ) .

Sofern jedoch Sonntagsarbeiten aus¬
nahmsweise zugelassen sind , darf durch ihre
Vornahme eine Störung des Gottesdienstes
oder anderer religiöser Feierlichkeiten einer
christlichen Konfession nicht herbeigeführt
werdeu (8 2 letzter Absatz der landesherrlichen
Verordnung vom 18 . Juni 1392 , die weltliche
Feier der Sonn - und Festtage .betreffend ) .

In denjenigen Handelsgewerben , in wel¬
chen beim Ladenverkauf an den Waren Ände -
rungs - oder Zurichtungsarbeiten vorgenom¬
men werden (Gewerbe der Fleischer , Hut¬
macher , Blumenhändler , Uhrmacher u . dergl, )
ist die Beschäftigung mit diesen Arbeiten als
Beschäftigung im Handelsgewerbe zu betrach¬
ten und deshalb an Sonn - und Festtagen
während der für das betr . Handelsgewerbe
frei gegebenen Zeit gestattet .

Festtage , die nicht auf einen Sonntag fal¬
len , gelten gleichfalls als Sonntage ; solche
Sonn - und Festtage jedoch, an welchen nach
Z 10S c Ziff . 1 , 2 und S der Gewerbeordnung
eine Beschäftigung von Gehilfen , Lehrlingen
und Arbeitern ohne weiteres gestattet ist , so¬
wie der erste Weihnachtstag , der Oster - und
Psingstsonntag werden nicht als Sonntage
gerechnet .

Den Arbeitgebern und selbständigen Gewerbe¬
treibenden ist die Sonntagsarbeit im Hand¬
werk und in der Industrie gestattet , insofern
sie nicht als öffentlich durch die landesherr¬
liche Verordnung vom 18 . 6 . 1892 „ die welt¬
liche Feier der Sonn - und Festtage betr ."
verboten ist und insofern und insoweit nicht
auf Grund des 8 41 b Gewerbeordnung auf
Antrag von zwei Drittel der beteiligten Ge¬
werbetreibenden für das betreffende Gewerbe
völlige Betriebsruhe vorgeschrieben ist .
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Hinsichtlich des in offenen Verkaufsstellen
betriebenen Handelsgewerbes unterliegen auch
die Arbeitgeber und selbständigen Gewerbe¬
treibenden den Bestimmungen über die Sonn¬
tagsruhe im Handelsgewerbe (§ 41 a Ge¬
werbeordnung ) .

II . Die Beschäftigungszeiten der Bedllrfnis -
gewerbe . .

Dcn folgenden Bediirsnisgewerben sind die Beschästigungs -

zeiten jeweils in zwei Rubriken eingeteilt beigesetzt und zwar
unter s > an den gewöhnlichen Sonntagen sowie am Neujahrs¬

tag , Karfreitag , Ostermontag , Pfingstmontag , Himmelfahrts¬

tag , Fronleichnamstag und Sresanstag — d > an Sonn - nnd

Feiertagen , für die besondere Bestimmungen gelten .

1 . Blumenbindereien .

Gestattet ist die Beschäftigung von Arbei¬
tern mit dem Binden von Blumen , der An¬
fertigung von Kränzen , von Dekorationen
u . dergl . , einschließlich der Ablieferung und
etwaigen Anbringung in den Häusern der
Kunden .

2 ) Von morgens 7 bis 9 Uhr und von 11
Uhr vorm . bis 4 Uhr nachmittags .

(Bedingung : Wenn die Sonntagsarbeiten länger als
3 Stunden dauern , so sind die Arbeiter entweder an iedem
3. Sonntag für volle 36 Stunden oder an jedem 2 . Sonn¬
tag mindestens in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr
abends von jeder Arbeit frei zu lassen .)

b>) Am 1 . Weihnachtstag , am Oster - und
Pfingstfonntag von morgens g bis g Uhr
und von 11 Uhr vorm . bis 1 Uhr nachm . ohne
Bedingung .

2 . Gasanstalten und Elektrizi¬
tätswerke .

Gestattet ist die Beschäftigung von Arbei¬
tern mit Arbeiten , welche für den Betrieb un¬
erläßlich sind.

Den ganzen . Tag .
(Bedingung : Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe

hat miudesteus zu dauern : entweder für jeden 2. Sonntag
24 Stunden oder für jeden Z. Sonntag Z6 Stunden oder
sofern an den übrigen Sonntagen die Arbeitsschichten nicht
länger als IS Stuuden dauern für jeden 4. Sonntag ZK
Stunden . Ablösungsmannschasteu dürfen je 12 Stunden
vor und nach ihrer regelmäßige !: Beschäftigung zur Arbeir
nicht verwendet werden . Die dcn Ablösuugsmaunschasten
zu gewährende Ruhe mich das Mindestmaß der dcn abge¬
lösten Arbeitern gewährten Ruhe erreichen .)

3 . Das Bäckereigewerbe .

Im Bäckereigewerbe dürfen Arbeiter an
Sonn - und Festtagen in der Zeit von mor¬
gens 7 Uhr bis 12 Uhr mittags beschäftigt

werden . Ferner darf ein Arbeiter nach 6 Uhr
abends bis zu höchstens einer Stunde zum
Ansetzen des Sauerteiges sür Roggenbrot be¬
schäftigt werden .

Zum Austragen von Backwaren dürfen Ar¬
beiter noch bis 1 Uhr mittags herangezogen
werden .

Jedem Arbeiter ist mindestens an jedem
з . Sonntag die zum Besuche des Gottesdien¬
stes erforderliche Zeit freizugeben .

(Bezirksratsbeschluß vom 3 . Febr . 191ö ge¬
mäß § IlVe der Gewerbeordnung .)

4 . Konditoreigewerbe .
Im Konditoreigewerbe dürfen Arbeiter an

Sonn - und Festtagen in der Zeit von mor¬
gens 7 Uhr bis mittags 12 Uhr beschäftigt
werden .

Während der Ruhezeit dürfen die Arbeiter
mit der Herstellung und dem Austragen leicht
verderblicher Waren , die unmittelbar vor dem
Genuß hergestellt werden müssen (Eis , Creme
и . dergl . ) während der für das Handelsge¬
werbe freigegebenen Zeit , d . i . an gewöhn¬
lichen Sonntagen von ö bis 9 Uhr vormittags
und 11 Uhr vormittags bis 6 Uhr abends und
am 1 . Weihnachtstag , Oster - und Pfingst¬
fonntag von 6 bis 9 Uhr vormittags und 11
Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags be¬
schäftigt werden . Für Betriebe , in denen so¬
wohl Bäckerwaren als Konditorwaren herge¬
stellt werden , ist die Beschäftigung solcher Ar¬
beiter , die an Sonn - und Festtagen aus¬
schließlich mit der Herstellung von Konditor¬
waren beschäftigt werden , nach den Bestim¬
mungen für Konditoreien , die Beschäftigung
der übrigen Arbeiter nach den Bestimmungen
für Bäckereien zu regeln .

Als Bäckerware ist dasjenige Backwerk zu
behandeln , welches herkömmlich unter Ver¬
wendung von Hefe oder Sauerteig ohne Bei¬
mischung von Zucker zum Teig hergestellt
wird .

(Bedingung : Jedem Arbeiter ist mindestens an jedem
3. Sonntag die zum Besuche des Gottesdienstes erforder¬
liche Zeit freizugeben . Sind die Arbeiter noch nach 12 Uhr
beschäftigt worden , so müssen sie an einem der nächsten « i
Werktage von mittags 12 khr ab von jeder Arbeit sre!- !
gelassen werden .)

S. Fleischergewerbe .

Gestattet ist die Beschäftigung für den ge¬
samten Betrieb . "

1 . Mai bis 89 . September ö bis 19 Uhr
vormittags , 1 . Oktober bis 39 . April 6 bis 1l>
Uhr vormittags .

(Bedingung : Wie bei 1.)



6. Barbier - und Friseurgewerbe .

Gestattet ist die Beschäftigung für den ge¬
samten Betrieb ,

s ) Bis 1 Uhr nachmittags .
Von 1 Uhr ab ist die völlige Betriebsruhe

vorgeschrieben. (Bezirksratsbeschluß vom 29 .
September 191V gemäß Z 41 b Gewerbeord¬
nung .)

(Bedingung : Wenn die Sonntagsarbeiten länger als 3
Stunden dauern , so sind die Arbeiter entweder an jedem
3. Sonntag für volle 3K Stunden oder an jedem S. Sonntag
mindestens in der Zeit von K Uhr morgens bis ß Uhr
abends oder in jeder Woche während der zweiten Hälfte
eines Arbeitstages und zwar spätestens von 1 Uhr nach¬
mittags ab von jeder Arbeit freizulassen . Die in der
bezirlsrätlichen Anordnung vom Sg. September 1S1V getrof¬
fene Bestimmung , wonach bei längerer als dreistündiger
Dauer der Sonutagsarbeit die Arbeiter entweder an jedem
dritten Sonntag für volle 3K Stunden oder an jedem zweiten
Sonntag mindestens in der Zeit von ö Uhr morgens bis
v Uhr abends oder in jeder Woche während der zweiten
Hälfte eines Arbeitstages und zwar spätestens von 1 Uhr
nachmittags ab , von jeder Arbeit freizulassen sind , wird für
die Dauer des «Krieges außer Kraft gesetzt . Wenn die Ar¬
beiter dnrch die Sonutagsarbeiteu am Besuche des Gottes¬
dienstes behindert werden , so ist ihnen an jedem 3. Sonntag
die zum Besuche des Gottesdienstes erforderliche Zeit frei¬
zugeben .)

b ) Am 2 . Weihnachts - , Oster - und Pfingst -
feiertag ist völlige Betriebsruhe für den gan¬
zen Tag vorgeschrieben (Bezirksratsbeschluß
vom 29 . September 1919 , gemäß Z 41d der
Gewerbeordnung ) .

Am Fastnachtsonntag ist die Beschäftigung
bis 8 Uhr abends gestattet .

7 . Wasserversorgungsanstalten .

Gestattet ist die Beschäftigung von Ar¬
beitern mit Arbeiten , welche für den Betrieb
unerläßlich sind.

Den ganzen Tag .
(Bedingung : Bei bloßem Tagesbetrieb wie bei k :

bei ununterbrochenem Betrieb wie bei 2.)

8 . Badeanstalten .
Gestattet ist die Beschäftigung für den ge¬

samten Betrieb .
Den ganzen Tag .

(Bedingung : Wie bei k,>

9. Zeitungsdruckereien .
Gestattet ist die Beschäftigung von Ar¬

beitern :
1 - Zur Herstellung der Morgenausgabe .
2 . Zum Vertrieb der Zeitungen .
2) Zu Ziff . 1 : Bis 6 Uhr morgens .

(Bedingung : Nach Herstellung der Morgenausgabe
Betrieb bis um k Uhr morgens des folgenden

Werktags ruhen .)
- I- > u
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Zu Ziff . 2 : Vom 1 . Oktober bis 39 . März
von 7 bis 12 Uhr vorm . , vom 1 . April bis
39 . September von 6 bis 11 Uhr vorm .

(Bedingung : Beim Verlrieb Verkeilungen an Sonn -
und Festtagen dürfen Personen , die bei der Herstellung der
Morgenausgabe beschäftigt gewesen sind , nicht Verwendung
finden .)

b) Am 2 . Weihnachts - , Oster - und Pfingst -
feiertag ist eine Beschäftigung nicht gestattet .

19 . Photo graphische Anstalten .
Gestattet ist die Beschäftigung von Ar¬

beitern zum Zwecke der Aufnahme von Por¬
träts unter Gewährung einer vom Arbeit¬
geber festzusetzenden 1 stündigen Mittagspause .

Ä>) Vom 1 . April bis 39 . September von 19
Uhr vorm . bis 5 Uhr nachm . , vom 1 . Oktober
bis 31 . März von 19 Uhr vorm . bis 4 Uhr
nachmittags .

(Bedingung : Wie bei 6.)
d ) Am 1 . Weihnachts - , Oster - und Pfingst -

feiertag ist eine Beschäftigung überhaupt nicht
gestattet .

An den 4 Sonntagen vor Weihnachten ist
die Beschäftigung zum Zwecke der Ausnahme
von Porträts , des Kopierens und Retouchie-
rens von 9 Uhr morgens bis 7 Uhr abends
gestattet .

11 . Garköche .
Gestattet ist die Beschäftigung für den ge¬

samten Betrieb .
Den ganzen Tag .

(Bedingung : Wie bei k.)

12. Eisfabriken .
Gestattet ist die Versorgung der Kundschaft

mit Eis .
Von 6 bis 12 Uhr vormittags .

(Bedingung : Wie bei V.)

13 . Bierbrauereien .
Gestattet ist die Versorgung der Kundschaft

mit Bier .
Von 6 bis ^419 Uhr vormittags und von

N6 bis 7 Uhr abends .
(Bedingung : Wie bei 6 )

14 . Molkereien .
Gestattet ist die Versorgung der Kundschaft

mit Molkereiprodukten .
Von morgens bis 1 Uhr nachm . und von

6 bis 8 Uhr abends .
(Bedingung : Wie bei L.)

15 . Mineralwasserfabriken .
Gestattet ist die Beschäftigung von Ar¬

beitern mit Arbeiten , die zur Versorgung der
Kundschaft erforderlich sind.

Vom 1 . April bis 39 . September von 6
bis 9 Uhr vormittags .

(Bedingung : Wie vri g.)
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16 . Bekleidung s - und Reinigungs¬
gewerbe .

Gestattet ist die Ablieferung von Erzeug¬
nissen des Bekleidungs - und Reinigungsge¬
werbes im handwerksmäßigen Betrieb .

Bis 3^4 Uhr morgens .
(Bedingung : Wie bei 6.)

17 . Apotheken .
Die Beschäftigung des Hilfspersonals (Labo¬

ranten ) ist gestattet (Erlaß Großh . Mini¬

steriums des Innern vom 15 . November 190g
Nr . 31396 die Sonntagsruhe in der In¬
dustrie , hier in den Apotheken betr . ) .

Vormittags 7 bis 9 Uhr , 11 bis 1 Uhr mit¬
tags und 7 bis 9 Uhr abends . Außerdem vom
1 . Oktober bis 30 . April 1 bis 2 Uhr nachm .

(Bedingung : Sofern diese Beschäftigung im ganzen
länger als 3 Stunden täglich dauert oder das Hilsspcrsonal
am Besuche des Gottesdienstes hindert , find die betreffenden
Arbeiter entweder an jedem Z. Sonntag volle 3S Siuuden
oder an jedem 2. Sonntag mindestens in der Zeit von
S Uhr morgens bis K Uhr abends von der Arbeit freizu¬
lassen.)

Der Ladenschluß an Werktagen und die Ruhezeit der Angestellten in der
Stadt Karlsruhe .

(Bekanntmachung des Großh . Bezirksamts vom S . Oktober 1908 .)

H,. Unter Aufhebung der Anordnung vom
7. Dezember 1905 wurde gemäß Z 139 6 Zif¬
fer 3 Gew .-Ordg . folgende

Kezirksamtlichc Anordnung
getroffen :

An den Werktagen vom 10 .—23 . Dezember
dürfen die den Gehilfen , Lehrlingen und Ar¬
beitern in offenen Verkaufsstellen und den
dazu gehörenden Schreibstuben und Lager¬
räumen nach Beendigung der täglichen Ar¬
beitszeit zu gewährenden ununterbrochenen
Mindestruhezeiten bis auf neun Stunden ein¬
geschränkt werden .

L . Neben der Anordnung unter besteht
folgende

Anordnung des Bezirksrats
vom 28 . November 1905 .

I . Zufolge Antrags von zwei Dritteln der
beteiligten Geschäftsinhaber und nach Anhö¬
rung des Stadtrats wird für die Haupt - und
Residenzstadt Karlsruhe gemäß Z 139 k Gew .-
Ordg . angeordnet , daß die offenen Verkaufs¬
stellen an Werktagen um 8 Uhr abends
geschlossen werden müssen .

II . Der 8 Uhr -Ladenschluß fällt weg :
s ) an . allen Samstagen ,
b ) im Monat Dezember ,
c) am Gründonnerstag , sowie am Mittwoch

vor Himmelfahrt und vor Fronleichnam .
III . Der 3 Uhr -Ladenschluß gilt nicht für

Verkaufsstellen , in denen folgende Waren
ausschließlich oder vorwiegend
verkauft werden :

Back- , Konditorei - , Zucker - , Delikatetz -,
Kolonialwaren , Drogen , Bier , Fische , Ge¬
flügel , Wildpret , Gemüse , Obst , Milch ,
Rahm , Butter , Käse , Eier und sonstige
Nahrungsmittel ausschließlich der Fleisch -
und Wurstwaren , ferner Zigarren und Ta¬
bak , frische Blumen , Eis , Seife und Par -
fümerieartikel .

Andere Waren als die obengenannten ,
dürfen auch in diesen Geschäften nach 8 Uhr
nicht mehr verkauft werden .

Der 8 Uhr -Ladenschluß gilt ferner nicht
für die an öffentlichen Plätzen aufgestellten
Zeitungskioskes Anordnung v . 13 . Juni 1911 ) ,
L . Soweit nicht durch die Bestimmungen

unter L die Schließung der offenen Verkaufs¬
stellen auf 8 Uhr festgesetzt ist , hat dieselbe
um 9 Uhr abends zu geschehen ( Z 139 e
Gew . - Ordg . ) .

0 . Für den
Hausierhandel

gelten folgende Vorschriften :
1 . Während der Zeit , wo alle Verkaufsstellen

geschlossen sein müssen , ist das Feilbieten von
Waren auf öffentlichen Wegen , Straßen ,
Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten
oder ohne vorherige Bestellung von Haus zu
Haus im stehenden Gewerbebetriebe ( Z 42 d
Abs . 1 Ziffer 1 Gew .-Ordg . ) sowie im Ge¬
werbebetriebe im Umherziehen ( Z 55 Abs . 1
Ziffer 1 Gew .-Ordg . ) verboten — gemäß H
139 e Gew .-Ordg .

II . Während der Zeit , wo nur die dem
8 Uhr - Ladenschluß unterworfenen Verkaufs -
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stellen geschlossen sein müssen , ist der Verkauf
und das Feilbieten von Waren , welche in

Verkaufsstellen nach 8 Uhr nicht mehr verkauft
werden dürfen , auf öffentlichen Wegen . Stras¬

sen Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten

oder , ohne vorherige Bestellung von Haus zu
Haus im stehenden Gewerbebetriebe (§ 42 b

Abs . 1 Ziffer 1 Gew .-Ordg . ) sowie im Ge¬

werbebetrieb im Umherziehen (Z SS Abs . 1

Ziffer 1 Gew .-Ordg .) verboten — gemäß Z
13g k Gew .-Ordg .

III . Ausgenommen von obigem Verbot ist
das Feilbieten nachverzeichneter Gegenstände
auf öffentlichen Straßen und Plätzen , sowie
an anderen öffentlichen Orten , auch in Wirt¬

schaften , nicht aber von Haus zu Haus , und

zwar bis 2 Uhr nachts :
1 . Zeitungen . Zeitschriften , Druckschriften

und anderer Lesestoff ,

2 . Back - und Konditoreiwaren , geröstete Ka -

stanien , Blumen , Ansichtspostkarten und
Streichhölzer .

Auf Verkaufsautomaten finden dies «
Ausnahmen keine Anwendung . (BezirkS -

amtliche Anordnung vom 28 . November
1S0S.)

x . Zuwiderhandlungen gegen obige
Bestimmungen werden gemäß Z 146 a Gew .-

Ordg . mit Geld bis zu 600 Mk . , im Unver -

mögensfalle mit Haft bestraft .

Unberührt durch die Bestimmungen
unter ^ bis L bleiben die Vorschriften über
die Sonntagsruhe im Handelsge -

werbe .
Q . Die obigen Anordnungen haben keine

Geltung für die Stadtteile Beiertheim , Rint -

heim und Rüppurr .

Auszug aus deu Keförderuugübedinguugeu der städt . Straßenbahn .
(Gültig ab 1 . Oktober 1914 .)

Die genauen Beföidenmgsbediiigungen sind aus den von den Kartenverkaussitellen unentgeltlich

erhältliche » Beförderungsbedingungen ersichtlich.

Städtisches Bnlinamt , Tullast . 71 (Direk - Straßenbahnlinien . (Die Streckenfarbe ist

tion , Kasse , Fundbüro und Betriebsbahnhof , hinter den Linien in Klammer angegeben .)

Fernsprecher Nr . 473 u . S2S) . Linie 1 : Durlach —Rheinhafen (weiß ) , über

Kartenverkaussstellen der Straßenbahn be - ^Durlacher Tor , Marktplatz , Mühlburger Tor .

finden sich : Linie 2 : Miihlburg — Schlachthof (weiß .

Hauptbahnhof Neuer Stadtgarteneingang rot ) , über Mühlburger Tor , Marktplatz , Ett -

(Stadtgarten - Einnehmer Seemuth ) , Mühl - lingerst .
burger Tor , Marktplatz (Zigarrengeschäft Linie 3 : Friedhof —Hauptbahnhof (rot ) , über
Meyle ) , Kaiserst . 76 und Kmserst . 3 (Zigar - Durlacher Tor , Marktplatz , Ettlingerst .
rengeschäst Morlock ) , Amalienst . 14b (Zigar - ^ m ^ - r,
rengeschäst Steinmann ) , Kühler Krug Lüne 4 : Fr .edhof -- Bclcrthc . in (gelb ) , über

(Oktroierheber Klohe , Keßlerst . 1 ) , Mendel - Marktplatz , Hauptpost , Karlst .

sohnsplatz 4 (Oktroierheber Meißner ) , Beiert - Linie 5 : Krankenhaus (Stösserst .) —Haupt -
heim , Gebhardst . S8 (Kaufladen H . Baer Bahnhof ( grün ) , über Ettlingerst . , zurück über
Wwe .) , Mühlburg , Kaiserallee 86 (Ferd . Hof - Karlst
säß ) , Durlacher Tor (Friseurgeschäft Klauer ) , Linie k : Kühler Krug - Hauptbahnh - f
Herrenst . 12 (Zigarrengeschaft Schneider ) , ^ ^ ^ ) , über Mühlburger Tor , Karlst ., zurück
Durlach , Hauptst . 77 (Friseur Bruckel ) ^ Ettlinaerst
u . Grötzingerst . 21 (Kaufmann Hugo Zaspel . )

^ rrnnger,r .

» . r » ^ ^ ^ ^ ^ Linie 7 : Kühler Krug — Hauptbahnhof
Teilstrecken . Das Bahnnetz ist in die aus ^ ^ u -rot ) , über Ettlingerst ., zurück über

dem Teilstreckenplan am Schlüsse dieses Ab -
' o

schnittes ersichtlichen Teilstrecken eingeteilt « - o ^ ^ r -
( S ^ ^ eine Teil trecke ) Die Gren - Krankenhaus —Hauptbahnhof ( wet¬

zen der einzelnen Teilstrecken sind durch be - ^ ün ) , über Karlst ., zurück über Ettlingerst .

sondere weiße Schilder mit der Aufschrift : Linie S : Alter Bahnhof — Hauptbahnhof
„Teilstrecke " örtlich kenntlich gemacht .

^
(weiß ) .
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BesörderuliMreise :

Es kostet zur Befahrnng

von
zusammen¬
hängenden
Teilstrecken

ein gewöhn¬
licher

Fahrschein

eine Zeit¬
karte pro
Monat

einschließt .
Steuer

1 Arbeiterwochenkarte
für werktäglich eine

Schüler¬
wochenkarte

ein Sonderwagen
in der Zeit zwischen

l Hin- und
Rückfahrt

2 Hin- und
Rückfahrten

6Uhrmorg .
und 10 Uhr

abends

5 und6 Uhr movH.
und 10 Uhr und

1 Uhr nachts

1- 3
4- 6

über 6

1» Pf .
15 „
20 ,,

6 .20 M.
9.20 „

12.40 „

- .70 M .
1 -^ „
1 .25 „

1 .- M .
1 .25 „
1.50 ..

- .70 M .
1--
1 .25 „

5. - M I 10 M .
je weitere 1 bis 3 Teil-

strecken weitere
2.50 M . ^ 5 M.

Für Fahrten vom neuen Hauptbahnhof bis
zu den Haltestellen : Krankenhaus , Weinbren¬
nerstraße , Richard Wagnerstraße , Friedhof
und Schlachthof oder in umgekehrter Rich¬
tung gilt der Tarif für 3 Teilstrecken.

Ferner werden abgegeben Fahrscheinhefte ,
enthaltend 11 Scheine , benutzbar als 10 Pf .-
Fahrscheine , zum Preise von 1 M . und Fahr¬
scheinhefte, enthaltend 11 Scheine , benutzbar
als 15 Pf . - Fahrfcheine , zum Preise von 1 M . ^
öv Pf . Beschädigte, eingerissene, mit Blei -
und Farbstift durchstrichene oder verschmutzte
Fahrscheine haben keine Gültigkeit .

Die Zeitkarten , Arbeiterwochenkarten und
Schülerwochenkarten gelten nur für den be¬
rechtigten Inhaber und für die auf ihnen
vermerkten Strecken und Zeiten . Es berechti¬
gen Arbeiterwochenkarten nur zur Fahrt zwi¬
schen Wohn - und Arbeitsstelle an Werktagen ,
Schülerwochenkarten nur zur Hinfahrt zum
Unterricht und zur Heimfahrt nach Schluß
desselben und verlieren die Schülerwochen¬
karten nach abends 6 Uhr ihre Gültigkeit . !
Die Wochenkarten sind gültig für den
Frühverkchr bis vormittags 7^ Uhr , im
Winter bis 8 Uhr , derart , daß die Fahrt
aus eine solche Wochenkarte spätestens
7^4 Uhr vormittags anzutreten ist. Von
7 )^ bis 12 Uhr gelten die Wochenkarten nicht,
dagegen wiederum von mittags 12 Uhr bis
abends 11 Uhr, und zwar derart , daß die
Fahrt spätestens 11 Uhr abends anzutreten ist .

Zu den vorgenannten Sonderwagenpreisen
kommen noch die Reichssteuerzuschläge in
Höhe von 10 v . H. des gesamten Beförderungs -
preifes hinzu . Schüler in Begleitung von
Lehrern erhalten auf Sonderwagen , welche
zwischen ö Uhr morgens und 1 Uhr nachts
gestellt werden , SV Prozent Preisnachlaß . Die
Bestellung und Vorausbezahlung von Sonder¬
wagen muß mindestens 6 Stunden vor der
Benutzungszeit und mindestens 2 Stunden vor

Schluß der Geschäftszeit beim Straßenbahn¬amt erfolgen .
Badekarten . Zum Besuche des Rheinbades

in Maxau werden Fahrkarten zum Preise
von 3 M . ausgegeben . Diese Karten haben
Gültigkeit für 10 Fahrten auf den Straßen¬
bahnstrecken „ Marktplatz , Karlstor , Kranken¬
haus und Kühler Krug bis Karlsruhe —Mühl¬
burg Staatsbahnhof " und zurück , sowie aufder Staatsbahnstrecke „ Karlsruhe —Mühlburg
bis Maxaus (III . Klasse ) und zurück.

Die Hin - und die zugehörige Rückfahrt aufder Staatsbahn und Straßenbahnstrecke müs¬
sen am gleichen Tage ausgeführt werden .
Wird an einem Tag nur eine dieser Fahrten
ausgeführt , so darf die andere Fahrt an einem
späteren Tage nicht nachgeholt werden .

Die Karte kann von mehreren Personen
benützt werden , wenn diese in der gleichen
Wagenabteilung Platz nehmen . Für jede Hin -
und jede Rückfahrt , sowie für jede Personwird je eine Kontrollnummer durchlocht .

Fahrtunterbrechung auf Zwischenstationen
ist nicht gestattet .

Das Umsteigen auf der Straßenbahn ist nur
mit einem besonderen , vom Schaffner zu ver¬
langenden Umsteigschein und nur an den durch
Schilder kenntlich gemachten Umsteigstellen
gestattet .

Eine Badekarte kann in dem Jahr , in dem
sie gelöst ist , sowie im nächstfolgenden benützt
werden . Auf der Karte wird das Jahr , in dem
sie gelöst wird , vermerkt .

Traglasten und Reisegepäck werden auf
Fahrkarten zum Badebesuch nicht zugelassen.

Turmbergfahrten . Zum Besuch des Turm¬
berges in Durlach werden Fahrscheine zu SV
Pf . ausgegeben . Diese berechtigen zur ein¬
maligen Hin - und Rückfahrt am Lösungs¬
tage auf der Turmbergbahn , sowie hieran
anschließend auf 6 zusammenhängenden Teil¬
strecken der städtischen Straßenbahn . Ferner
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zu 60 Pf . für mehr als 6 Teilstrecken sonst
mit gleicher Gültigkeit . Außerdem werden
ermäßigte Fahrscheine zum Preise von 35 Pf .
pro Person verausgabt , gültig für eine ein¬
malige Hinfahrt auf 6 zusammenhängenden
Teilstrecken einschließlich einer Bergfahrt auf
der Turmbergbahn .

Kinderbeförderung . Jeder mit einem gül¬
tigen Fahrschein versehene Fahrgast ist berech¬
tigt , ein Kind unter 4 Jahren unentgeltlich
mitzunehmen , sofern für dieses kein besonde¬
rer Platz beansprucht wird (sonst voller Fahr¬
preis ) . Bei Mitnahme von mehreren Kin¬
dern unter 4 Jahren ist für je 2 derselben
der Fahrpreis für einen Erwachsenen zu ent¬
richten. Für eine ungerade Zahl wird hierbei
die nächsthöhere gerade Zahl berechnet.

Hundebeförderung . Für Hunde sind die
für Personen geltenden Fahrpreise zu entrich¬
ten .

Gepäckbeförderung. Gepäckstücke, welche einen
besonderen Raum beanspruchen , können , so¬
weit Platz , auf der vorderen Plattform der
Personenwagen gegen Entrichtung der für
Personen geltenden Gebühr mitgenommen
werden . Dem Schaffner steht die Entscheidung
zu, welche Gepäckstücke einen besonderen Raum
einnehmen und zu wieviel Traglasten das Ge¬
päck zu berechnen ist .

Umsteigen . Mit Ausnahme der Zeitkarten¬
inhaber dürfen die Fahrgäste ohne Lösung

eines neuen Fahrausweises nur umsteigen,
wenn das Fahrziel mit dem benutzten Wagen
nicht erreicht werden kann und wenn der Fahr¬
ausweis zum Umsteigen ausgestellt ist. Wa -
genwechsel ist hierbei nur gestattet an folgen¬
den durch besondere rote Schilder örtlich
kenntlich gemachten Umsteigestellen:
Durlacher Tor , Marktplatz , Mühlburger Tor ,
Schillerstraße , Hauptpost , Rotteckstraße,
Westendhalle , Schlachthof, Germania .

Zur Weiterfahrt muß der nächste nicht voll¬
ständig besetzte , den kürzesten Fahrweg zum
Fahrziel befahrende Wagen benutzt werben .
Die Umsteigeberechtigung erlischt sobald von
ihr zweimal Gebrauch gemacht ist oder wenn
seit der Entwertung des Fahrscheines oder
Umsteigescheines eine halbe Stunde verstri¬
chen ist .

Fahrgäste ohne gültige Fahrscheine . Wer
ohne gültigen Fahrschein betroffen wird , hat
für die bereits zurückgelegte Strecke einen
Fahrpreis von M Pf . zu zahlen und für die
Weiterfahrt einen neuen Fahrausweis zu
lösen.

Versagung von Zeit - und Wochenkarten .
Personen , welche sich wiederholt eine miß¬
bräuchliche Benutzung von Zeit - und Wochen¬
karten oder eine Uebertretung der behördlichen
Betriebsordnung haben zu schulden kommen
lassen, kann der Bezug und die Benutzung sol¬
cher Karten vorübergehend oder dauernd ver¬
sagt werden .

Tcilstrcckcnpla » .

^ O i » i «
F ^ ^

>». -» -< , >



Reden
Mit Bildnis Preis M . 2 .40

Stadt Karlsruhe ist im Begriff , ihrem früheren verdienst -

vollen Lberbürgermeister ein Standbild zu errichten , das

seine körperlichen Züge festhält . Einen Teil seines geistigen

Wesens den Zeitgenossen und der Nachwelt vorzuführen , sind diese
Blätter bestimmt . Tie enthalten eine Auslese aus der großen

Zahl der Reden Schnetzlers während seiner Wirksamkeit in der

Gemeindeverwaltung , geteilt in vier Abschnitte : Reden bei Feier -

ichkeiten des Herrscherhauses oder zur Begrüßung fürstlicher Per¬

sonen . ^ Politische Reden . — k ommunale Reden . — Reden zur

Begrüßung von Versammlungen und festlichen Veranstaltungen .

f̂ ^ ^
er hohe Aufschwung , den Karlsruhe in dem füngst ver -

gaugeneu Menschenalter genommen hat , ist zu einem

großen Teil der Umsicht uud Tatkraft Schnetzlers zu verdanken ,
und sein ersolgreiches Wirken macht ein gutes Stück der Stadt -

geschichte Karlsruhe aus . In seinen Reden finden wir die

glänzenden Eigenschaften dieses seltenen Mannes wieder : die

Vielseitigkeit der Begabung , die Gewandtheit der Rede , den

festen Willen , die Unabhängigkeit nach allen Seiten und die

köstliche Gabe des Humors . Wer ihn gekannt hat , dem wird

er in diesen Blättern wieder lebendig werden , aber auch der

Fernstehende wird Schnetzlers Reden mit größtem Interesse und

mit freudigem Genuß lesen und vielerlei Gewinn daraus ziehen .

Uerlay der G . Drannschen Hofbnchdrnckerei in Karlsruhe
Karl Friedrich -Stvaße 14


	I. 1
	I. 2
	I. 3
	I. 4
	I. 5
	I. 6
	I. 7
	I. 8
	I. 9
	I. 10
	I. 11
	I. 12
	I. 13
	I. 14
	I. 15
	I. 16
	I. 17
	I. 18
	I. 19
	I. 20
	I. 21
	I. 22
	I. 23
	I. 24
	I. 25
	I. 26
	I. 27
	I. 28
	I. 29
	I. 30
	I. 31
	I. 32
	I. 33
	I. 34
	I. 35
	I. 36
	I. 37
	I. 38
	I. 39
	I. 40
	I. 41
	I. 42
	I. 43
	I. 44
	I. 45
	I. 46
	I. 47
	I. 48
	I. 49
	I. 50
	I. 51
	I. 52
	I. 53
	I. 54
	I. 55
	[Seite]

